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Erschütterungsprognose für den Bau und den Betrieb eines Straßen-
bahnbetriebshofs in Berlin Adlershof 

 

Begutachtung Erschütterungsemissionen Bauphase 

Während der Bauphase sind Erschütterungen durch Abbrucharbeiten, das Einbringen von 

Spundbohlen mittels Vibrationsrammung und Bodenverdichtungsmaßnahmen möglich. Erd- und 

Bohrarbeiten rufen keine relevanten Erschütterungen hervor. Der minimale Abstand zwischen 

Baufeld und der angrenzenden Bebauung beträgt je nach betrachtetem Nachbargebäude ca. 10 

m bis 80 m.  

Erschütterungsbedingte Schäden während der Abbrucharbeiten sind an der Nachbarbebauung 

nicht zu erwarten. Im Abstand von 50 m werden kurzzeitig leichte Vibrationen auf den Geschoss-

decken wahrnehmbar sein, die jedoch deutlich unterhalb der geregelten Grenzwerte liegen (DIN 

4150-3). Es sind keine besonderen Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Erschütterungen für die 

Abbrucharbeiten erforderlich. 

Bei Bodenverdichtungsarbeiten treten gegenüber den Abbrucharbeiten vergleichsweise große 

und langandauernde Erschütterungen auf, die bei Annäherung an die Nachbargebäude ab 30 m 

auf Basis der Berechnungen zu Überschreitungen der Anhaltswerte führen können (DIN 4150-

3). Die Überschreitung der Anhaltswerte lässt sich gerätetechnisch und logistisch vermeiden. 

Das Einbringen von Spundbohlen ist auf dem Grundstück unter Einhaltung der Anhaltswerte 

nach DIN 4150-3 möglich. Die Einhaltung der Grenzwerte kann gerätetechnisch und logistisch 

erreicht werden. 

Die Durchführung von begleitenden Schwingungsmessungen als Kontrollmessung ist bei diesen 

Arbeiten zu empfehlen. 

Einzelheiten zur Logistik werden im Logistikkonzept berücksichtigt. 
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Begutachtung Erschütterungsemissionen Betriebsphase 

Die durchgeführten Schwingungsmessungen infolge des angrenzenden Bahnverkehrs wurden 

analysiert und bewertet. Die Erschütterungswirkung im Freifeld liegt bereits im Abstand von 16 m 

unter der Erheblichkeitsschwelle. Die Erheblichkeitsschwelle wird nur zu 12% bis 80% erreicht. 

Erst ab dieser Größenordnung sind die Einwirkungen relevant. 

Die direkt angrenzende Bebauung befindet sich auf Flächen, die teils als Gewerbegebiet ausge-

wiesen sind. Lediglich in zweiter Reihe befinden sich Gebäude auf Flächen, die als Sondergebiet 

– Medien ausgewiesen sind. Die Berechnungen ergeben, dass bei Betrieb des Straßenbahnbe-

triebshofes die Anforderungen der DIN 4150-2 für Einwirkungen durch Erschütterungen auf Men-

schen in Gebäuden und der DIN 4150-3 für Einwirkungen durch Erschütterungen auf bauliche 

Anlagen in den benachbarten zu schützenden Gebäuden unter Berücksichtigung der Gebietsein-

teilung gemäß aktuellem Bebauungsplan (B-Plan) eingehalten werden.  

Unter Berücksichtigung der Gebietseinstufungen gemäß B-Plan sind keine baulichen schwin-

gungsmindernden Maßnahmen erforderlich. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Gebäude, die vor 2008 errichtet worden sind, 

bereits unter Berücksichtigung des im B-Plan festgesetzten Bahngeländes erbaut wurden. 
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Seitennummerierung 

Die Seitennummerierung erfolgt fortlaufend. 

Nachträgliche Ergänzungen (Einschubseiten) werden durch Abtrennen mit einem Punkt hinter 

der Seitennummer fortlaufend nummeriert, z. B.: Seite 15.1, 15.2 usw. sind die Einschubseiten 1 

und 2 hinter Seite 15. 

Austauschseiten werden mit einem Buchstabenindex versehen (von a fortlaufend im Alphabet), 

z. B.: Seite 15a ersetzt Seite 15, Seite 15b ersetzt Seite 15a usw. 

Mit der ersten Änderung bekommt das Dokument den Index A. Der aktuelle Index ist dem Deck-

blatt zu entnehmen. 

Das Revisionsverzeichnis gibt zu jeder Änderung einen Überblick über die geänderten, neu ein- 

oder angefügten und ungültigen Seiten. Dabei erhält die erste Seite des Revisionsverzeichnisses 

des Index A die Nummerierung R-A.1. Die zweite Seite des Revisionsverzeichnisses des Index 

B hat die Nummerierung R-B.2 usw. 

Mit jedem neuen Index wird ein Vorwort eingefügt, in welchem die Änderungen ergänzend zum 

Revisionsverzeichnis textlich beschrieben sind. Die erste Seite des Vorwortes zum Index A erhält 

die Nummerierung V-A.1. Die zweite Seite des Vorwortes zum Index B bekommt die Nummerie-

rung V-B.2 usw. 
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Revisionsverzeichnis 

 

 

Index Seiten Ersteller Datum 
Unterschrift 

Ersteller 
Projektleiter Datum 

Unterschrift 
Projektleiter 

 a) geänderte Seiten       

 b) neu ein- oder angefügte Seiten       

 c) ungültige Seiten       

0 
Erschütterungsprognose für den Bau 
und den Betrieb eines Straßenbahn-

betriebshofs in Berlin Adlershof  
ABo 09.12.2019 

 
OP 09.12.2019 
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Vorwort zum Index A 

Mit dem Index A wurde die Unterlage im Zuge des Prüfumlaufes bei der BVG redaktionell über-

arbeitet. 

Dem Revisionsverzeichnis für den Index A können sämtliche geänderte, neu ein- oder angefügte 

sowie ungültige Seiten der Fortschreibung des Index A entnommen werden. 

 

 



 
               G u D   Planungsgesellschaft für Ingenieurbau mbH I-1 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
PS 19/10 Adlershof  Erschütterungsprognose 

für den Bau und den Betrieb des Straßenbahnhofs 
 
 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Unterlagen ....................................................................................................................... 1 

2 Aufgabe ............................................................................................................................ 3 

3 Veranlassung ................................................................................................................... 4 

4 Beurteilungsgrundlagen ................................................................................................. 6 

4.1 Einwirkungen auf Bauwerke ..................................................................................... 6 

4.1.1 Allgemeines ................................................................................................ 6 

4.1.2 Kurzzeitige Erschütterungen ....................................................................... 7 

4.1.3 Dauererschütterungen ................................................................................ 8 

4.2 Einwirkung auf Menschen in Gebäuden ................................................................. 10 

4.2.1 Einwirkung auf Menschen in Gebäuden, allgemeine Situation .................. 10 

4.2.2 Einwirkung auf Menschen in Gebäuden, Bautätigkeiten ........................... 12 

4.2.3 Gebrauchstauglichkeit bei der Planung von Gebäuden ............................. 14 

4.2.4 Sekundärer Luftschall ............................................................................... 17 

5 Begutachtung Erschütterungsemissionen Bauphase ................................................ 19 

5.1 Allgemeines ........................................................................................................... 19 

5.2 Abbrucharbeiten ..................................................................................................... 20 

5.3 Erdbauarbeiten und Bodenverdichtung .................................................................. 22 

6 Begutachtung Erschütterungsemissionen Betriebsphase ........................................ 25 

6.1 Allgemeines ........................................................................................................... 25 

6.2 Anlage und Durchführung der Schwingungsmessungen ........................................ 26 

6.2.1 Erschütterungsquellen .............................................................................. 26 

6.2.2 Messgeräte ............................................................................................... 26 

6.2.3 Messorte und Messpunkte ........................................................................ 27 

6.3 Begutachtung ......................................................................................................... 30 

 

 

 

 

 



 
               G u D   Planungsgesellschaft für Ingenieurbau mbH Seite 1 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
PS 19/10 Adlershof  Erschütterungsprognose 

für den Bau und den Betrieb des Straßenbahnhofs 
 
 

 

1 Unterlagen 

Tabelle U – Verträge, Pläne, Berichte 

U(1)    180719_VI-LP_Vermessung-Bestandslageplan_v3 

U(2)    BFADL Werkstatt Schnitt Stand 26.09.2018 

U(3)    Grundriss 1.OG M100 

U(4)    Grundriss EG M100 

U(5)    Lageplan 1 zu 500 vom 4.09.2018 

U(6)    Speicher, Gruben, Tiefgarage 

U(7)    Flächennutzungsplan Berlin 

U(8)  Adresse Berlin; Geoportal berlin (FIS-Broker); 09.12.2019 

 

Tabelle R – Gesetze, Normen, Richtlinien, Vorschriften 

[BImSchG]   BImSchG:2013-05-17 

   Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

   reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 

[TA Lärm]   TA Lärm:1998-08 

   Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutz-

   gesetz 

[DIN 4150-1]   DIN 4150-1:2001-06 

   Erschütterungen im Bauwesen – Teil 1: Vorermittlung von Schwingungs- 

   größen 

[DIN 4150-2]   DIN 4150-2:1999-06 

   Erschütterungen im Bauwesen – Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Ge-

   bäuden 

[DIN 45669-1]  DIN 45669-1:2010-09 

   Messung von Schwingungsimmissionen – Teil 1: Schwingungsmesser-An-

   forderungen und Prüfungen 

[DIN 45669-2]  DIN 45669-2:2005-06 
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   Messung von Schwingungsimmissionen – Teil 2: Messverfahren  

[DIN 45672-1]  DIN 45672-1:2009-12 

   Schwingungsmessung in der Umgebung von Schienenverkehrswegen –  

   Teil 1: Messverfahren 

[DIN 45672-2]  DIN 45672-2:1995-07 

   Schwingungsmessung in der Umgebung von Schienenverkehrswegen –  

   Teil 2: Auswerteverfahren 

[VDI 2038 Blatt 1]  VDI 2038 Blatt 1:2012-06 

   Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen -  

   Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik –  

   Grundlagen – Methoden, Vorgehensweisen und Einwirkungen 

[VDI 2038 Blatt 2]  VDI 2038 Blatt 2:2013-01 

   Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen -  

   Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik –  

   Schwingungen und Erschütterungen – Prognose, Messung, Beurteilung  

   und Minderung 

[VDI 2038 Blatt 3]  VDI 2038 Blatt 3:2013-11 

   Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen -  

   Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik –  

   Sekundärer Luftschall – Grundlagen, Prognose, Messung sowie Beurtei- 

   lung und Minderung 

[VDI 3837]   VDI 3837:2013-01 

   Erschütterungen in der Umgebung von oberirdischen Schienenverkehrwe-

   gen – Spektrales Prognoseverfahren 

[DB Leitfaden Planer] Körperschall- und Erschütterungsschutz - Leitfaden für den Planer, DB AG, 

   August 1996 
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2 Aufgabe 

 Durchführung von Schwingungsmessungen auf einem Grundstück in Berlin Adlershof zur 

Erfassung der Erschütterungsimmissionen, welche bei der Erstellung einer Erschütte-

rungsprognose infolge des zukünftigen Straßenbahnverkehrs auf dem Straßenbahnhof 

benötigt werden 

 Erschütterungsprognose sowie Begutachtung der auftretenden Erschütterungen im lau-

fenden Betrieb und während der Bauphase in den naheliegenden gewerblichen Ansied-

lungen, Studios und Bürogebäuden 

 Erarbeitung von Hinweisen für einen ausreichenden Immissionsschutz infolge der Er-

schütterungseinwirkungen aus dem Straßenbahnverkehr 

 

 



 
               G u D   Planungsgesellschaft für Ingenieurbau mbH Seite 4a 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
PS 19/10 Adlershof  Erschütterungsprognose 

für den Bau und den Betrieb des Straßenbahnhofs 
 
 

 

3 Veranlassung 

In Berlin Adlershof ist die Errichtung eines Straßenbahnhofs geplant. Das Grundstück befindet 

sich zwischen der Straße Am Studio und der zweigleisigen S-Bahn-Strecke. 

An der Straße Am Studio befinden sich Büros, Gewerbebauten und Studios, die im Wesentlichen 

im Zusammenhang mit Film- und Fernsehproduktion stehen. 

Die GuD Planungsgesellschaft für Ingenieurbau mbH wurde durch den Bauherren  

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) AöR  

Holzmarktstraße 15-17  

10119 Berlin  

damit beauftragt, für den geplanten Betriebsbahnhof des Grundstücks Köpenicker Straße 1 in 

12489 Berlin-Adlershof eine Erschütterungsprognose für den Bau und den Betrieb eines Stra-

ßenbahnhofs in Berlin Adlershof zu erarbeiten. 

Sowohl während des Baus des Straßenbahnhofs als auch im Betrieb desselben werden neben 

Schallemissionen auch Erschütterungen emittiert. Die Intensität hängt von der jeweiligen Bau- 

bzw. Betriebssituation ab. Erschütterungen haben eine Wirkung auf Bauwerke und können diese 

baulich beeinträchtigen. Ferner kann von Erschütterungen eine Belästigungswirkung für die Men-

schen in Gebäuden oder für technische Vorgänge in den Gebäuden ausgehen. Um ebendieser 

vorzubeugen, sind eine Vorermittlung der zu erwartenden Erschütterungen sowie deren Bewer-

tung notwendig. Damit können im Vorfeld geeignete Maßnahmen vorgesehen werden, damit die 

Erschütterungsemissionen während der Bauphase als auch während der späteren Betriebsphase 

verträglich mit der Nachbarschaft sind. 

Die örtlichen Gegebenheiten und die Lage der Messpunkte sind in Abbildung 3-1 dargestellt. 

Das Gutachten enthält einen Teil für die Beurteilung der Bauphase und einen Teil während des 

Betriebs des Straßenbahnhofes. 

Die Erschütterungsprognose wurde in Zusammenarbeit mit Lichte - Beratender Ingenieur - Sach-

verständigen- und Ingenieurbüro Dr.-Ing. Ulf Lichte erstellt.
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Abbildung 3-1: Lageplan (Geoportal-Berlin, U(8)) 
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4 Beurteilungsgrundlagen 

4.1 Einwirkungen auf Bauwerke 

4.1.1 Allgemeines 

In der [DIN 4150-3] sind Verfahren für die Ermittlung und Beurteilung der durch Erschütterungen 

auf bauliche Anlagen, welche für vorwiegend ruhende Beanspruchungen bemessen sind, festge-

legt. Als Erschütterungen werden mechanische Schwingungen fester Körper mit potentiell beläs-

tigender Wirkung für den Menschen oder schädigender Wirkung für bauliche Anlagen verstanden. 

Schäden sind dabei bleibende Folgen einer Einwirkung, die eine Verminderung des Gebrauchs-

wertes eines Bauwerkes oder Bauteils im Hinblick auf seine Nutzung sind. 

Da es im Bauwesen eine Vielzahl von Schadensursachen gibt, von denen Erschütterungen nur 

eine ist, ist es notwendig abzugrenzen bis zu welcher Größe Erschütterungen keine maßgebende 

Ursache darstellen. In den Tabelle 1 und 2 sind Anhaltswerte der Schwinggeschwindigkeit ange-

geben, bei deren Einhaltung ein Schaden nicht eintritt. Werden die Anhaltswerte eingehalten, so 

bedeutet dies nicht, dass keine Schäden auftreten. Nur sind dann andere Ursachen als die Er-

schütterungen maßgebend. Es sind dann keine erschütterungsbedingten Schäden. Werden die 

Anhaltswerte überschritten, so kann andersherum daraus nicht zwangsläufig gefolgert werden, 

dass erschütterungsbedingte Schäden auftreten. In diesem Fall der Schadensmutmaßung sind 

genauere Untersuchungen anzustellen. 

Bei Erschütterungseinwirkungen wird unterschieden zwischen kurzzeitigen Erschütterungen und 

Dauererschütterungen. Kurzzeitige Erschütterungen sind solche, deren Häufigkeit des Auftretens 

a) nicht ausreichen, um Materialermüdungserscheinungen hervorzurufen, und b) deren zeitliche 

Abfolge und Dauer nicht geeignet sind, in der Struktur wesentliche resonanzbedingte Vergröße-

rungen der Schwingungen hervorzurufen. Dauererschütterungen sind alle diejenigen, auf die die 

Definition der kurzzeitigen Erschütterungen nicht zutrifft. 

Für die Beurteilung des Gesamtbauwerkes sind die horizontalen Schwinggeschwindigkeiten in 

der obersten Deckenebene maßgebend. Dies sind in der Regel die maximalen Schwingungs-

antworten auf die Anregung im Fundamentbereich. Die oberste Geschossdecke ist die, welche 

auf tragenden Wänden aufliegt und die in der Regel eine aussteifende Wirkung in den beiden 

horizontalen Richtungen aufweist. Wird ein Bauwerk bei Dauererschütterungen in einer Ober-
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schwingung angeregt, so sind bei Messungen diese in mehreren Geschossen gleichzeitig zu er-

fassen, um die größten Amplituden zuverlässig zu erhalten. Bei Gebäuden mit maximal drei Voll-

geschossen oberhalb der Geländeoberkante genügt in der Regel die Betrachtung der obersten 

Deckenebene. 

Bei der Beurteilung von Gebäuden werden drei Gebäudearten unterschieden: 

1. („Zeile 1“) Gewerblich genutzte Bauten, Industriebauten und ähnlich strukturierte Bauten. 

2. („Zeile 2“) Wohngebäude und in ihrer Konstruktion und/oder Nutzung gleichartige Bauten. 

Dazu gehören auch gewerblich genutzte Bürogebäude. 

3. („Zeile 3“) Bauten, die wegen ihrer besonderen Erschütterungsempfindlichkeit nicht den 

vorgenannten entsprechen und besonders erhaltenswert sind. Unter besonders erschüt-

terungsempfindlich wird dabei die Eigenschaft eines Bauwerks verstanden, dass bereits 

geringe Erschütterungen leichte Schäden hervorrufen. 

Eine Verminderung des Gebrauchswertes durch Erschütterungen im Sinne der [DIN 4150-3] ist 

die Beeinträchtigung der Standsicherheit von Gebäuden und die Verminderung der Tragfähigkeit 

von Decken und Bauteilen. Bei Gebäuden nach den vorgenannten „Zeilen 2 und 3“ ist eine Ver-

minderung des Gebrauchswertes auch gegeben, wenn z. B. Risse im Putz auftreten, vorhandene 

Risse sich vergrößern, Trenn- und Zwischenwände von tragenden Wänden oder Decken abrei-

ßen. Diese Schäden werden auch als leichte Schäden bezeichnet. 

4.1.2 Kurzzeitige Erschütterungen 

Für kurzzeitige Erschütterungen sind die Anhaltswerte am maßgebenden Ort in der obersten 

Deckenebene in Tabelle 1 Spalte 5 angegeben. Alternativ zur obersten Deckenebene kann für 

die Beurteilung kurzzeitiger Erschütterungen auch die Erschütterung am Gebäudefundament 

herangezogen werden. Um die Übertragung dieser Ersatzpunkte auf die oberste Deckenebene 

hin zu berücksichtigen, sind die Fundamentanhaltswerte in den Spalten 2 bis 4 frequenzabhängig 

angegeben. Für Decken sind die Anhaltswerte nach Spalte 6 anzuwenden.
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Tabelle 1: Anhaltswerte zur Beurteilung der Wirkung von kurzzeitige Erschütterungen 

Zeile Gebäudeart 

Anhaltswerte für vi, max in mm/s 

Fundament 
 
 
 
alle Richtungen 

i=x, y, z 

Oberste 
Decken-
ebene 
 
horizontal 

i=x, y 

Decken, 
 
 
 
vertikal 

i=z 

1 Hz bis 

10 Hz 
10 Hz bis 

50 Hz 
50 Hz bis 

100 Hz*) 
alle 

Frequen-
zen 

alle 

Frequen-
zen 

 1 2 3 4 5 6 

1 

Gewerblich genutzte Bau-
ten, Industriebauten 
und ähnlich strukturierte 
Bauten 

20 20 bis 40 40 bis 50 40 20 

2 

Wohngebäude und in ih-
rer Konstruktion 
und/oder Nutzung 
gleichartige Bauten 

5 5 bis 15 15 bis 20 15 20 

3 

Bauten, die wegen ihrer 
besonderen 
Erschütterungsempfind-
lichkeit nicht denen nach 
Zeile 1 und 2 entsprechen 
und besonders erhaltens-
wert (z.B. unter Denkmal-
schutz stehend) sind 

3 3 bis 8 8 bis 10 8 20**) 

Anmerkung: Auch bei Einhaltung der Anhaltswerte nach Zeile 1, Spalten 2 bis 5 können leichte Schä-
den nicht ausgeschlossen werden 

*) Bei Frequenzen über 100 Hz dürfen mindestens die Anhaltswerte für 100 Hz angesetzt werden 
**) DIN 4150-3 Abschnitt 5.1.2 Absatz 2 ist zu beachten: Es kann zur Verminderung leichter Schäden 
eine deutliche Abminderung dieses Anhaltswertes notwendig werden 

 

4.1.3 Dauererschütterungen 

Für Dauererschütterungen sind die Anhaltswerte am maßgebenden Ort in der obersten Decken-

ebene in Tabelle 2 Spalte 2 angegeben. Bei Dauererschütterungen gibt es keine Fundamentan-

haltswerte. Ersatzweise können bei länger andauernden Erschütterungsüberwachungen auch 

Messpunkte im Fundamentbereich genutzt werden. Voraussetzung ist, dass hierfür das Übertra-

gungsverhalten vom Fundament auf die oberste Deckenebene zuvor ausreichend genau be-
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stimmt wurde. Bei Gebäuden mit bis zu drei Vollgeschossen oberhalb der Geländeoberkante ge-

nügt in der Regel die Betrachtung in der obersten Decke. Bei Anregung in Oberschwingungen ist 

die Betrachtung auf das Obergeschoss mit den größten Erschütterungen anzuwenden. 

Für Decken sind die Anhaltswerte nach Spalte 3 anzuwenden. 

Tabelle 2: Anhaltswerte zur Beurteilung der Wirkung von Dauererschütterungen 

Zeile Gebäudeart 

Anhaltswerte für vi, max in mm/s 

Fundament 
 
 
 
alle Richtungen 

i=x, y, z 

Decken, 
 
 
 
vertikal 

i=z 

alle Frequenzen alle Frequenzen 

 1 2 3 

1 
Gewerblich genutzte Bauten, Industrie-
bauten 
und ähnlich strukturierte Bauten 

10 10 

2 
Wohngebäude und in ihrer Konstruktion 
und/oder Nutzung 
gleichartige Bauten 

5 10 

3 

Bauten, die wegen ihrer besonderen 
Erschütterungsempfindlichkeit nicht de-
nen nach Zeile 1 und 2 entsprechen 
und besonders erhaltenswert (z.B. un-
ter Denkmalschutz stehend) sind 

2,5 10*) 

Anmerkung: Auch bei Einhaltung der Anhaltswerte nach Zeile 1, Spalten 2 können leichte Schäden 
nicht ausgeschlossen werden 
*) DIN 4150-3 Abschnitt 5.1.2 Absatz 2 ist zu beachten: Es kann zur Verminderung leichter Schäden 
eine deutliche Abminderung dieses Anhaltswertes notwendig werden 
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4.2 Einwirkung auf Menschen in Gebäuden 

4.2.1 Einwirkung auf Menschen in Gebäuden, allgemeine Situation 

In der [DIN 4150-2] werden Anforderungen und Anhaltswerte genannt, „bei deren Einhaltung er-

wartet werden kann, dass in der Regel erhebliche Belästigungen von Menschen in Wohnungen 

und vergleichbar genutzten Räumen vermieden werden“. Der Bewertung dienen die in Tabelle 3 

zusammengestellten Anhaltswerte Au, Ao und Ar. 

 Au  unterer Anhaltswert der maximalen Schwingstärke 

   gibt ein Niveau an, unterhalb dessen die Erschütterungen 

   unerheblich sind 

 Ao  oberer Anhaltswert der maximalen Schwingstärke 

   gibt das Niveau an, oberhalb dessen Erschütterungseinwirkungen 

   per Definition als erheblich belästigend eingestuft werden 

 Ar  zeitbewerteter Anhaltswert der Schwingstärke 

   gibt das einzuhaltende Niveau an, dass die hinsichtlich Zeit und 

   Intensität gemittelte Beurteilungsschwingstärke maximal haben darf 

Diesen Anhaltswerten werden die Werte der Beurteilungsschwingstärke KBFTr bzw. der maxima-

len bewerteten Schwingstärke KBFmax gegenübergestellt. Die Schwingstärke wird aus dem 

Schwinggeschwindigkeits-Zeit-Verlauf über eine Filterung mit einem in [DIN 45669-1] definierten 

KB-Filter des gleitenden Effektivwertes ermittelt. 

Dabei gilt die Norm grundsätzlich als eingehalten, wenn gilt: 

(KBFmax ≤ Au ) ODER ((KBFmax ≤ Ao) UND (KBFTr ≤ Ar)) = Wahr 

Sie ist demnach nicht eingehalten, wenn KBFmax ≥ Ao ist. 

Das Nachweisprozedere lässt sich folgendermaßen skizzieren: 

Der Nachweis erfolgt nur für Räume, in denen sich auch Menschen aufhalten. Ausschlaggebend 

sind die Geschossdecken, auf denen Menschen betroffen sind. Der Nachweis auf Einhaltung 

erfolgt jeweils für die die Beurteilungszeiträume tagsüber 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr und nachts 22:00 

Uhr bis 6:00 Uhr. Entsprechen des Gebäudestandortes werden die Anhaltswerte AU, AO und Ar 

nach Tabelle 3 festgelegt. 
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Für die Beurteilungszeiträume tags und nachts wird die zu erwartende maximale bewertete 

Schwingstärke KBFmax ermittelt. Die Norm gilt als eingehalten, wenn KBFmax ≤ Au ist, also das Ein-

wirkungsniveau unterhalb einer gewissen Erheblichkeitsschwelle liegt. 

Ist die bewertete Schwingstärke KBFmax > Au und auch KBFmax > AO, wird ein Maß überschritten, 

oberhalb dessen Erschütterungsimmissionen grundsätzlich eine erhebliche Belästigungswirkung 

unterstellt wird. Der Nachweis ist dann nicht erbracht. 

Für den Fall Au < KBFmax ≤ Ao ist zu prüfen, ob für die intensitäts- und zeitgewichtete Beurteilungs-

schwingstärke mit KBFTr ≤ Ar der Nachweis erbracht wird. Andernfalls können die Erschütterungen 

von deren Dauer und/oder Intensität eine erhebliche Belästigungswirkung haben. 

Anmerkung: Das Nachweisprozedere basiert auf Erfahrungswissen und dient der Quantifizierung 

der Erschütterungsimmissionen. Die Menschen in ihrem Wahrnehmen bzw. Empfinden halten 

sich nicht unbedingt an diese Norm. Dennoch wird eine solche zahlenmäßige Abgrenzung als 

Handhabe notwendig. 

Tabelle 3: Anhaltswerte A für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen in Wohnungen und 
vergleichbar genutzten Räumen nach [DIN 4150-2] 

Zeile Einwirkungsort 
tags nachts 

Au Ar Ao Au Ar Ao 

1 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung nur ge-
werbliche Anlagen und gegebenenfalls Woh-
nungen für Inhaber und Leiter der Betriebe 
sowie für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen untergebracht sind (vergleiche Industrie-
gebiete §9 BauNVO) 

0,4 0,2 6 0,3 0,15 0,6 

2 
Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwie-
gend gewerbliche Anlagen untergebracht 
sind (vergleiche Gewerbegebiete 
§8BauNVO) 

0,3 0,15 6 0,2 0,1 0,4 

3 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung we-
der vorwiegend gewerbliche Anlagen 
noch vorwiegend Wohnungen unterge-
bracht sind (vergleiche Kerngebiete §7 
BauNVO, Mischgebiete §6 BauNVO, Dorf-
gebiete, §5 BauNVO) 

0,2 0,1 5 0,15 0,07 0,3 

4 

Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwie-
gend oder ausschließlich Wohnungen unter-
gebracht sind (vergleiche reines Wohngebiet 
§3 BauNVO, allgemeines Wohngebiet §4 
BauNVO, Kleinsiedlungsgebiete §2 BauNVO) 

0,15 0,07 3 0,1 0,05 0,2 

5 
Besonders schutzbedürftige Einwirkungsorte, 
z.B. in Krankenhäusern, in Kurkliniken, so-
weit sie in dafür ausgewiesenen Sonderge-
bieten liegen. 

0,1 0,05 3 0,1 0,05 0,15 
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4.2.2 Einwirkung auf Menschen in Gebäuden, Bautätigkeiten 

Für die Beurteilung von Erschütterungen während Bauvorgängen wird davon ausgegangen, dass 

sich diese Arbeiten vielfach nur über Wochen bis Monate, selten über Jahre erstrecken, wovon 

die Zeiten mit Erschütterungsimmissionen noch geringer sind. Außer dem Schutzziel der Vermei-

dung von erheblichen Belästigungen von Menschen in Gebäuden muss bei den Bauarbeiten eine 

Abwägung zwischen der Zumutbarkeit und der Vermeidung unangemessener Kosten erfolgen. 

Es erfolgt daher eine spezielle Bewertung der durch die Bauarbeiten allein verursachten Erschüt-

terungen. In Abhängigkeit von ihrer Größe und Einwirkungsdauer werden die Erschütterungs-

immissionen in drei Stufen I, II und III eingeteilt und entsprechende organisatorische Maßnahmen 

verlangt (Abbildung 2). 

Die Bereichsgrenzen dieser Stufen und ihre Bewertung sind in den Tabellen 4 zusammengestellt. 

 

Abbildung 2: Stufen unterschiedlicher Einwirkungsniveaus bei Bauarbeiten 
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Tabelle 4: Anhaltswerte für Erschütterungseinwirkungen durch Baumaßnahmen außer 
Sprengungen nach DIN 4150-2/A2 

Dauer D ≤ 1 Tag 6 Tage ≤ D <= 26 Tage 26 Tage < D ≤ 78 
Tage 

Anhaltswerte Au Ao Ar Au Ao Ar Au Ao Ar 

Spalte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Stufe I 0,8 5 0,4 0,4 5 0,3 0,3 5 0,2 

Stufe II 1,6 5 0,8 0,8 5 0,6 0,3 5 0,4 

Stufe III 1,6 5 1,2 1,2 5 1,0 0,3 5 0,6 

Unter der Dauer D der Erschütterungseinwirkungen ist die Anzahl von Tagen zu verstehen, an denen 
tatsächlich Erschütterungseinwirkungen auftreten (Nicht die Dauer der Baumaßnahme an sich).  
Dabei sind Tage mit Erschütterungseinwirkungen, die unter den jeweiligen Werten der Tabelle für Au 
und Ar liegen, nicht mitzuzählen. 

 

Tabelle 5: Organisatorische Maßnahmen 

Da die empfundene Belästigung stark von der Akzeptanz der Erschütterungsquelle durch die Nachbar-

schaft abhängig ist, können durch die folgenden Maßnahmen die Auswirkungen der Erschütterungs-

immissionen gemindert werden: 

(a)  Umfassende Information der Betroffenen über die Baumaßnahmen, die Bauverfahren, die                                     

 Dauer und die zu erwartenden Erschütterungen aus dem Baubetrieb.  

(b)  Aufklärung über die Unvermeidbarkeit von Erschütterungen infolge der Baumaßnahmen und 

 die damit verbundenen Belästigungen. 

(c)  Zusätzliche baubetriebliche Maßnahmen zur Minderung und Begrenzung der Belästigungen 

 (Pausen, Ruhezeiten,Betriebsweise der Erschütterungsquelle usw.). 

(d)  Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden können, wenn sie besondere 

 Probleme durch Erschütterungseinwirkungen haben. 

(e) Information der Betroffenen über die Erschütterungswirkung auf das Gebäude. 

(f) Nachweis der tatsächlich auftretenden Erschütterungen durch Messungen sowie deren  

 Beurteilung bezüglich der Wirkungen auf Menschen und Gebäude. 
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Die Beurteilung der Wirkung der Erschütterungen auf die Menschen in den Gebäuden erfolgt 

nach DIN 4150-2 durch den Wert KBFmax. Er kann aus der Schwinggeschwindigkeit näherungs-

weise nach Formel (1) ermittelt werden. 

KBFmax =  
1

√2
 .

𝑣𝑚𝑎𝑥

√1+(5,6 /𝑓)2
 . 𝑐𝐹                                                                                                                                        (1) 

cF=  0,6 nach DIN 4150-2, ohne Resonanzerscheinungen 

cF= 0,8 nach DIN 4150-2, mit Resonanzerscheinungen 

f =  Vorzugsfrequenz in Hz 

Dabei muss von der Schwinggeschwindigkeit auf den Decken der Wohnräume ausgegangen 

werden. Um diese zu erhalten, wird die Vergrößerung der Erschütterungen vom Gebäudefunda-

ment zur Decke berücksichtigt. Dabei kann allgemein mit einer Verdopplung bis Verdreifachung 

der Fundamentschwinggeschwindigkeiten gerechnet werden. 

4.2.3 Gebrauchstauglichkeit bei der Planung von Gebäuden 

Im vorliegenden Fall geht es nicht um eine Planung von Neubauten, in denen das Kriterium der 

Gebrauchstauglichkeit hinsichtlich der Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Gebäuden 

maßgebend ist. Im Hinblick auf die benachbarten Studios sollen die Kriterien dennoch erwähnt 

werden. Da kein Zugang zu den Gebäuden erfolgte und auch keine anderweitige Festlegung 

getroffen wurde, ist der nachfolgende Teil informativ und der Vollständigkeit halber erwähnt. 

Für die Planung von Gebäuden stehen in der VDI 2038 „Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken 

bei dynamischen Einwirkungen“ Anhaltswerte für Geschossdecken im Wohn- und Industriebau. 

Die Anhaltswertfestlegung beginnt über die Zuordnung der Geschossdecke zu einer sogenannten 

Bedeutungskategorie (BK 0..III), welche in Abhängigkeit von Bauwerkstyp und Nutzung festgelegt 

wird. Nach Tabelle 6 sind Wohnräume in die Bedeutungskategorie II einzuordnen. 

Bei der Bemessung nach dem Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit wird zwischen drei Ein-

wirkungssituationen/-häufigkeiten unterschieden: „quasi ständig“, „häufig“ und „selten“. Die Ein-

wirkungssituation in einem Aufenthaltsbereich hat entweder „geringen Komfort“, „mittleren Kom-

fort“ oder einen „hohen Komfort“. In Tabelle 7 ist zugeordnet, in welcher dieser Einwirkungssitu-

ationen eine Geschossdecke mit einer bestimmten Bedeutungskategorie welches Komfortniveau 

einhalten muss. Der Versuch einer verbalen Übersetzung dieser dann vorherrschenden Beding-
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ungen ist in Tabelle 9 gegeben. Wohn- und Schlafräume (BKII) sollten selbst bei häufig auftre-

tenden Ereignissen immer noch einen hohen Komfort aufweisen (KBFmax<0,2). In seltenen Situa-

tionen ist ein mittlerer Komfort (0,2 ≤ KBFmax ≤ 1,0) zulässig. 

Tabelle 6: Bedeutungskategorien von Bauwerken im Hinblick auf Komfort aus VDI 2038 

Bedeutungskategorie (BK) Bauwerkstypen 

 
Geschossde-

cken im 
Wohn- und 

Industriebau 

Geschossdecken 
in öffentlichen Ge-

bäuden 

Stadien und 
temporäre 
Tribünen 

Brücken Treppen 

H
oh

e 
Be

de
ut

un
g 


 g
er

in
ge

 B
ed

eu
tu

ng
 

0 Werkstätten 
Flächen mit sehr 
geringen Anforde-
rungen 

Temporäre 
Tribünen - - 

I 

Arbeitsberei-
che mit über-
wiegend geis-
tiger Tätigkeit 
(Büros) 

Sakralbauten, 
Konzertsäle, Bibli-
otheken, Kantinen 

Steh- und 
Sitztribünen 
in Stadien 

Brücken in ländli-
chen Gebieten 
mitgeringer Nut-
zung 

Treppen in öf-

fentlichen Ge-
bäuden 

II 

Wohnräume, 
Schlafräume 

Museen, Kultur- 
und Mehrzweck-
räume, Schulen, 
Diskoheken 

Tribünen mit 
erhöhten An-
forderungen 

Brücken in ge-
schlossenen 
Siedlungen 

Treppen mit 

Aufenthalts-

möglichkeit 
(z.B. Podeste) 

III 

Sanitäts-
räume, Opera-
tionsräume, 
Ruheräume 
(Krankenhaus, 
Kurklinik) 

Flächen mit sehr 
hohen Anforde-
rungen 

- 

Verkehrswege zu 
Einrichtungen, de-
ren Nutzer einge-
schränkte Beweg-
lichkeit haben 
(z.B. Krankenhäu-
ser) 

Sondertreppen 

 

Tabelle 7: Zuordnung der Bedeutungskategorien (BK) zum Komfortniveau und der Bemessungssi-
tuation im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG), aus VDI 2038 

Komfortniveau 

Bemessungs- 
situation 
GZG 

Hoher Komfort Mittlerer Komfort Geringer Komfort / 
Unwohlsein 

KBFmax < 0,2 0,2 ≤ KBFmax ≤ 1,0 1,0 ≤ KBFmax ≤ 2,5 

Quasiständig BKI BK0  

Häufig BKII BKI BK0 

Selten (reversible 

Ausw.) 
BKIII BKII BKI 
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Tabelle 8: Anhaltswerte für Geschossdecken im Wohn- und Industriebau, aus VDI 2038 

Komfortniveau KBFmax-Werte 

Hoher Komfort KBFmax < 0,2 

Mittlerer Komfort 0,2 ≤ KBFmax ≤ 1,0 

Geringer Komfort/Unwohlsein 1,0 ≤ KBFmax ≤ 2,5 

 

Tabelle 9 : Verbale Beschreibung der Anforderungen an Flächen der unterschiedlichen 
Bedeutungskategorien 

Bedeutungs- 
Kategorie 

(BK) 
Beschreibung der Anforderung 

Allgemein 

Jede bauliche Fläche mit einer Nutzung wird einer Bedeutungskategorie 0…III zuge-
ordnet. Erschütterungen bieten je nach Intensität geringen Komfort, mittleren Komfort 

oder hohen Komfort. Vom zeitlichen Auftreten her können Erschütterungsintensitäten 
quasi ständig innerhalb eines gewissen Niveaus sein - oder häufig ein gewisses hö-
heres Niveau erreichen – oder selten ein noch höheres Niveau überschreiten. 

Die zu schaffenden Mindestanforderungen werden über das Zusammenspiel der vor-
genannten Aspekte Bedeutungskategorie, Komfortniveau und Auftretenshäufigkeit 
definiert. Die dann planmäßig vorherrschende Situation wird nachfolgend beschrie-
ben. 

III 
Für einen Bereich mit einer Nutzung nach der Bedeutungskategorie III (z.B. Kranken-
haus) muss stets ein Umfeld mit hohem Komfort vorherrschen. Nur selten (Bemes-
sungssituation im Grenzzustand „selten“) darf die Einwirkung größer sein. Sie darf in 

keinem Fall ein Maß mit geringem Komfort oder Unwohlsein erreichen. 

II 

Für einen Bereich mit einer Nutzung nach der Bedeutungskategorie II (z.B. Wohnen, 
Schlafen) muss ein hoher Komfort vorherrschen. Es dürfen aber häufiger auch Ereig-
nisse mit mittlerem Komfort auftreten. Erschütterungen, die geringen Komfort oder 
gar Unwohlsein hervorrufen, dürfen nur selten auftreten. 

I 

Bereiche mit einer Nutzung nach der Bedeutungskategorie I können zwar auch derart 
gestaltet sein, dass sie hohen Komfort bieten. Es ist aber zulässig, dass quasi stän-
dig die hierfür erforderlichen Grenzen überschritten werden. Ferner dürfen häufig 
auch Einwirkungen auftreten, die nicht mehr dem mittleren Komfort zuzuordnen sind, 
sondern geringen Komfort haben und ggf. Unwohlsein hervorrufen. In seltenen Situa-
tionen dürfen Ereignisse unkomfortabel und belästigend sein. 

0 

Bereiche, die der Bedeutungskategorie 0 zugeordnet sind, können zwar auch so 
sein, dass sie hohen Komfort oder auf mittleren Komfort aufweisen. Es darf aber 
quasi ständig auch ein nur geringer Komfort vorherrschen. Häufig dürfte es auch zu 
belästigenden Einwirkungssituationen kommen, die allgemein Unwohlsein hervorru-
fen können. 
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Tabelle 10: Einzuhaltende Anhaltswerte für Wohngebäude 

 
[DIN 4150-2] 

Wohn- und Bürogebäude 
Zeile 4 

VDI 2038 

 Tags Nachts 
häufig 

BKII 
selten 

BKI | BKII 

Au unterer Anhaltswert 0,20 0,15   

Ao oberer Anhaltswert 5,00 0,30 0,2 1,0 

Ar zeitbewerteter Anhaltswert 0,10 0,07   

 

4.2.4 Sekundärer Luftschall 

Für die Beurteilung der Einwirkungen aus dem sekundären Luftschall gibt es keine einheitlichen 

Richtwerte. Eine Beurteilungsmöglichkeit ist in dem [Leitfaden für den Planer] mit Tabelle 11 ge-

gebenen, wobei die Zeile 3 anzusetzen wäre. Geräuschspitzen max Lsek dürfen 10 dB(A) über 

dem Immissionsrichtwert liegen. In vielen Fällen, so bei oberirdischen Eisenbahnstrecken über-

wiegt in der Regel der gleichzeitig direkt einfallende Luftschall. Unter bestimmten Umständen z.B. 

hinter einer Lärmschutzwand oder bei Tunnel kann der sekundäre Luftschall, der von den Raum-

begrenzungsflächen abgestrahlt wird, einen beträchtlichen Anteil am gesamten Innenraumpegel 

einnehmen. Die Beurteilung erfolgt daher in den meisten Fällen gemeinsam mit dem primären 

Luftschall mit folgender Tendenz: überwiegt der primäre Luftschall kann der Richtwert für den 

sekundären Luftschall höher gewählt werden, ohne dass es zu Belästigungen kommt. Dominiert 

wegen einer starken Minderung des primären Luftschalls der sekundäre Luftschall, können schon 

geringe Werte des sekundären Luftschallpegels störend sein. 

Nach der TA-Lärm sollte in Wohn- und Schlafräumen während der Nachtzeit der Beurteilungspe-

gel 25 dB(A) nicht überschreiten und Schallpegelspitzen nicht über 35 dB(A) liegen. Diese Ab-

stufung ist für Büroräume nicht erforderlich, da hier eine nächtliche Nutzung eher die Ausnahme 

und dann zum Zwecke der Arbeit gegeben ist. 
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Tabelle 11: Immissionsrichtwerte für zumutbare Innenraumpegel Lsek (Mittelungspegel) bei ge-
schlossenem Fenster bei Neubau-Strecken (ohne Vorbelastung), [DB Leitfaden Planer] 

Zeile Nutzung 
Wohnräume/Tag 

Lsek (in dB(A)) 
Schlafräume/Nacht 

Lsek (in dB(A)) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, 
Altenheime 33 28 

2 reine und allg. Wohngebiete u. Klein-
siedlungsgebiete 35 30 

3 Kern-, Dorf- und Mischgebiete 40 35 

4 Gewerbegebiete 45 40 

 

Tabelle 12: Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm 

Zeile Nutzung 

Immissionsorte außer-
halb 

von Gebäuden 

Immissionsorte innerhalb 
von Gebäuden 

oder bei Körperschallüber-
tragung 

  dB(A) dB(A) 
  tags nachts tags nachts 

A Industriegebiete 70 70 

35 25 

B Gewerbegebiete 65 50 

C Kerngebiete, Dorfgebiete 
und Mischgebiete 60 45 

D Allgemeine Wohngebiete und 
Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

E Reine Wohngebiete 50 35 

F Kurgebiete, Krankenhäuser und 
Pflegeanstalten 45 35 

 Einzelne kurzzeitige Geräusch-
spitzen 30 20 10 10 

 

Das Gebiet am Studio seitlich des geplanten Straßenbahnhofes ist gemäß Bebauungsplanung 

ein Gewerbegebiet, ebenso der Bereich entlang der Einfahrtstrecke ab der Wendeschleife. Die 

weiteren Bereiche in zweiter Reihe sind ein Sondergebiet -Medien gemäß §11 BauNVO. 
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5 Begutachtung Erschütterungsemissionen Bauphase 

5.1 Allgemeines 

Die Bauphase unterteilt sich in die Baufeldfreimachung, die Herstellung des Planums/der Bau-

gruben und die Bauphase als solche. 

Während der Baufeldfreimachung werden bei dem Aufbruch der auf dem Gelände vorhandenen 

Bodenplatten erschütterungsemittierende Verfahren zum Einsatz kommen. Dies sind Abbruch-

hammer und Baggerarbeiten. Die sonstigen Erdbauarbeiten sind erschütterungstechnisch nicht 

relevant. 

Bei der Herstellung des Planums sind Erdbauarbeiten mit LKW-Fahrten, Baggern und im We-

sentlichen Bodenverdichtungsarbeiten erschütterungsrelevant. Wegen der Abstandsverhältnisse 

kann damit gerechnet werden, dass die Baugruben frei geböscht werden. Dennoch wird in der 

Prognose auch das Einbringen von Spundbohlen mittels Vibrationsrammung betrachtet. Zusätz-

lich werden Bohrarbeiten für die Fahrleitungsmasten geprüft. 

Die Bauphase als solche (die Gleisbauarbeiten, die Herstellung der Bauwerke auf dem Straßen-

bahnbetriebshofgelände) ist erschütterungstechnisch nicht relevant. 

Es wird davon ausgegangen, dass die Bautätigkeiten tagsüber zwischen 7 Uhr und 20 Uhr durch-

geführt werden. Die Bautätigkeiten sind keine stationären bzw. lokalen Vorgänge, sondern wer-

den sich über das ganze Baufeld bzw. den Abbruchbereich der Bodenplatten erstrecken. Zum 

Beispiel werden Bodenverdichtungsarbeiten über das gesamte Baufeld durchzuführen sein. Da-

raus folgt, dass die Erschütterungen bei der größten Annäherung an die zu schützende Bebauung 

am größten sind, diese aber nicht die ganze Zeit in dieser Entfernung durchgeführt werden. Folg-

lich ergibt sich, dass mögliche zeitliche Einschränkungen dadurch gemindert werden können, 

dass auf dem Baufeld in variierenden Bereichen gearbeitet wird. 

Der minimale Abstand der Arbeiten zur zu schützenden Bebauung beträgt 10 m bis 80 m. Die 

Erschütterungsprognose erfolgt daher für diesen Entfernungsbereich. Ferner erfolgt die Erschüt-

terungsprognose für das im Mittel zu erwartende Einwirkungsniveau als auch für die Erschütte-

rungen, die in ungünstigen Fällen auftreten können. 
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5.2 Abbrucharbeiten 

Die Abbrucharbeiten der vorhandenen Bodenplatten werden voraussichtlich mit einem Abbruch-

hammer und Baggerarbeiten durchgeführt. In den Tabellen 13 und 14 sind die Ergebnisse der 

Erschütterungsprognose für die Fundamenterschütterungen und die Erschütterungen in der 

obersten Deckenebene wiedergegeben. Der Abstand der nächsten Bebauung beträgt 50 m. 

Tabelle 13: Erschütterungsprognose Aufbruch Bodenplatte, Abbruchhammer 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Fundament    Oberge-
schoss 

R vFm v95m vdm vd95 AW NW vogm vog95 AW NW 

[m] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] 

           

10 1.5 2.9 4.4 8.7 5.0 87%..175% 3.6 7.3 5.0 73% ..145% 

20 1.0 2.1 3.1 6.2 5.0 62%..123% 2.6 5.1 5.0 51% ..103% 

30 0.8 1.7 2.5 5.0 5.0 50%..101% 2.1 4.2 5.0 42% .. 84% 

40 0.7 1.5 2.2 4.4 5.0 44% .. 87% 1.8 3.6 5.0 36% .. 73% 

50 0.7 1.3 2.0 3.9 5.0 39% .. 78% 1.6 3.3 5.0 33% .. 65% 

60 0.6 1.2 1.8 3.6 5.0 36% .. 71% 1.5 3.0 5.0 30% .. 59% 

70 0.5 1.1 1.6 3.3 5.0 33% .. 66% 1.4 2.7 5.0 27% .. 55% 

80 0.5 1.0 1.5 3.1 5.0 31% .. 62% 1.3 2.6 5.0 26% .. 51% 
R=Entfernung in [m]; 
 
v=maximale Schwinggeschwindigkeit in [mm/s] 
mit Index 
 
AW=Anhaltswert in [mm/s] DIN 4150-3 hinsicht-
lich Gebäudeschäden. 
NW=Nachweis in [%] (Verhältnis v/AW) 

F=Fundament D=Deckenmitte, OG=oberstes Voll-
geschoss Außenwand, 
m=Mittelwert, 95%=95%-Fraktile 
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Tabelle 14: Erschütterungsprognose Aufbruch Bodenplatte, Baggerarbeiten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Fundament    Oberge-
schoss 

R vFm v95m vdm vd95 AW NW vogm vog95 AW NW 

[m] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] 

           

10 1.5 2.9 4.4 8.7 5.0 87% ..175% 3.6 7.3 5.0 73% ..145% 

20 1.0 2.1 3.1 6.2 5.0 62% ..123% 2.6 5.1 5.0 51% .. 103% 

30 0.8 1.7 2.5 5.0 5.0 50% ..101% 2.1 4.2 5.0 42% .. 84% 

40 0.7 1.5 2.2 4.4 5.0 44% .. 87% 1.8 3.6 5.0 36% .. 73% 

50 0.7 1.3 2.0 3.9 5.0 39% .. 78% 1.6 3.3 5.0 33% .. 65% 

60 0.6 1.2 1.8 3.6 5.0 36% .. 71% 1.5 3.0 5.0 30% .. 59% 

70 0.5 1.1 1.6 3.3 5.0 33% .. 66% 1.4 2.7 5.0 27% .. 55% 

80 0.5 1.0 1.5 3.1 5.0 31% .. 62% 1.3 2.6 5.0 26% .. 51% 

 
 
Aus der Berechnung kann entnommen werden, dass die Abbrucherschütterungen 
(Abbruchhammer und Baggerabbruch) in 50 m Entfernung 

 unterhalb der Anhaltswerte der DIN 4150-3 liegen. Erschütterungsbedingte Schä-
den während der Abbrucharbeiten sind an der Nachbarbebauung nicht zu erwarten. 

 Im Abstand von 50 m kann auf Geschossdecken mit Erschütterungen bis 4 mm/s 
gerechnet werden, was nur Grenzfall sein sollte. In diesem Fall sind die Anhalts-
werte nach DIN 4150-2 hinsichtlich einer erheblichen Belästigungswirkung mit  
KBFmax = 1,9 unter dem Anhaltswert AO=5,0. Die Erschütterungen werden wahr-
nehmbar sein, aber nicht erheblich belästigend im Sinne der DIN 4150-3 

 Die Durchführung von begleitenden Schwingungsmessungen als Kontrollmessung 
ist zu empfehlen, um ggf. die Arbeiten zu pausieren und entsprechende Gegenmaß-
nahmen ergreifen zu können. 



 
               G u D   Planungsgesellschaft für Ingenieurbau mbH Seite 22a 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
PS 19/10 Adlershof  Erschütterungsprognose 

für den Bau und den Betrieb des Straßenbahnhofs 
 
 

 

5.3 Erdbauarbeiten und Bodenverdichtung 

Für die Einebnung der Straßenbahnbetriebshoffläche sind Erdbauarbeiten notwendig, von denen 

insbesondere die Bodenverdichtungsarbeiten erschütterungstechnisch relevant sind. Zugleich 

wird eine Prognose für das Einbringen von Spundbohlen und Bohrarbeiten für die Errichtung der 

Fahrleitungsmasten vorgenommen. Für die Bodenverdichtung wird mit Walzenzügen bis 7 t ge-

rechnet. Für die Spundwandarbeit wird davon ausgegangen, dass eine geregelte Vibrations-

ramme eingesetzt wird. Die Ergebnisse sind in den Tabellen 15 bis 17 zusammengestellt. 

Daraus ergeben sich folgende Schlussfolgerungen für die Bodenverdichtung: 

 Bei den Bodenverdichtungsarbeiten mit Walzenzügen treten vergleichsweise große 
und langandauernde Erschütterungen auf, die bei Annäherung an die Nachbarge-
bäude bis 30 m rechnerisch zu Überschreitungen der Anhaltswerte nach DIN 4150-
3 führen.  

Daraus ergeben sich folgende Empfehlungen:  
 Eingesetzte Walzenzüge sollen die Option der Horizontalverdichtung / Oszillations-

verdichtung haben. Diese Funktion kann bei Bedarf zugeschaltet werden. Sie redu-
ziert die Erschütterungswirkung, erhöht aber den Bedarf an Walzenfahrten. 

 Es sind begleitende Schwingungsmessungen an den Gebäuden mit Abstand  
< 40 m zum Verdichtungsbereich durchzuführen. 

Für gegebenenfalls einzubringende Spundbohlen ergeben sich folgende Aussagen: 

 Das Einbringen von Spundbohlen auf dem Grundstück ist rechnerisch unter Ein-
haltung der Anhaltswerte nach DIN 4150-3 möglich. 

 Der Einsatz geregelter Vibrationsrammen mit ausreichender Leistung und Anre-
gungsfrequenzen wird vorausgesetzt. 

 Eine messtechnische Überwachung im Bereich unter 30 m im Annäherungsbereich 
an die Bebauung ist nur stichprobenartig als Einzelmessung notwendig. 

Bohrarbeiten führen nicht zu relevanten Erschütterungen. 
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Tabelle 15: Erschütterungsprognose Bodenverdichtung, Walzenzug 7 t 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Fundament    Oberge-
schoss 

R vFm v95m vdm vd95 AW NW vogm vog95 AW NW 

[m] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] 

           

10 1.1 2.9 3.4 6.8 5.0 68%..137% 2.8 5.7 5.0 57% ..114% 

20 1.4 3.7 4.3 8.7 5.0 87% ..173% 3.6 7.2 5.0 72% ..144% 

30 1.0 2.4 2.9 5.8 5.0 58% .. 115% 2.4 4.8 5.0 48% .. 96% 

40 0.7 1.8 2.2 4.3 5.0 43% .. 87% 1.8 3.6 5.0 36% .. 72% 

50 0.6 1.5 1.7 3.5 5.0 35% .. 69% 1.4 2.9 5.0 29% .. 58% 

60 0.5 1.2 1.4 2.9 5.0 29% .. 58% 1.2 2.4 5.0 24% .. 48% 

70 0.4 1.0 1.2 2.5 5.0 25% .. 49% 1.0 2.1 5.0 21% .. 41% 

80 0.4 0.9 1.1 2.2 5.0 22% .. 43% 0.9 1.8 5.0 18% .. 36% 

 
Tabelle 16: Erschütterungsprognose Bodenverdichtung, Vibrationsrammung Spundwand 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Fundament    Oberge-
schoss 

R vFm v95m vdm vd95 AW NW vogm vog95 AW NW 

[m] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] 

           

10 1.9 5.0 2.9 7.5 5.0 58% .. 151% 2.9 7.5 5.0 58% .. 151% 

20 1.0 2.5 1.5 3.8 5.0 29% .. 75% 1.5 3.8 5.0 29% .. 75% 

30 0.6 1.7 1.0 2.5 5.0 19% .. 50% 1.0 2.5 5.0 19% .. 50% 

40 0.5 1.3 0.7 1.9 5.0 15% .. 38% 0.7 1.9 5.0 15% .. 38% 

50 0.4 1.0 0.6 1.5 5.0 12% .. 30% 0.6 1.5 5.0 12% .. 30% 

60 0.3 0.8 0.5 1.3 5.0 10% .. 25% 0.5 1.3 5.0 10% .. 25% 

70 0.3 0.7 0.4 1.1 5.0 8% .. 22% 0.4 1.1 5.0 8% .. 22% 

80 0.2 0.6 0.4 0.9 5.0 7% .. 19% 0.4 0.9 5.0 7% .. 19% 

 



 
               G u D   Planungsgesellschaft für Ingenieurbau mbH Seite 24 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
PS 19/10 Adlershof  Erschütterungsprognose 

für den Bau und den Betrieb des Straßenbahnhofs 
 
 

 

Tabelle 17: Erschütterungsprognose Bohrarbeiten für Leitungsmasten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      Funda-
ment    Oberge-

schoss 

R vFm v95m vdm vd95 AW NW vogm vog95 AW NW 

[m] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] [mm/s] [mm/s] [mm/s] [%] 

           

10 0.90 1.8 2.25 5.85 10.0 9% .. 18% 2.7 5.4 15.0 18% .. 36% 

20 0.45 0.9 1.13 2.93 10.0 5% .. 9% 1.4 2.7 15.0 9% .. 18% 

30 0.30 0.6 0.75 1.95 10.0 3% .. 6% 0.9 1.8 15.0 6% .. 12% 

40 0.23 0.5 0.56 1.46 10.0 2% .. 5% 0.7 1.4 15.0 5% .. 9% 

50 0.18 0.4 0.45 1.17 10.0 2% .. 4% 0.5 1.1 15.0 4% .. 7% 

60 0.15 0.3 0.38 0.98 10.0 1% .. 3% 0.5 0.9 15.0 3% .. 6% 

70 0.13 0.3 0.32 0.84 10.0 1% .. 3% 0.4 0.8 15.0 3% .. 5% 

80 0.11 0.2 0.28 0.73 10.0 1% .. 2% 0.3 0.7 15.0 2% .. 5% 
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6 Begutachtung Erschütterungsemissionen Betriebsphase 

6.1 Allgemeines 

Von dem Betrieb des Straßenbahnbetriebshofes gehen Erschütterungen aus, welche auf die 

Nachbarschaft einwirken. Diese Einwirkungen sind hinsichtlich der dort vorhandenen Firmenan-

siedlungen zu bewerten. Das Einwirkungsniveau ist auf einem Niveau, welches keinerlei Einfluss 

auf die Bausubstanz hat. Es sind daher ausschließlich Einwirkungen auf die Menschen in Ge-

bäuden und wegen des Studiobetriebs auf deren Gebrauchstauglichkeit zu beurteilen. Anforde-

rungen des Studiobetriebs liegen nicht vor. Aus diesem Grund werden die Beurteilungsgrundla-

gen nach DIN 4150-2. Die Zugrundelegung der Gebrauchstauglichkeitsanforderungen der VDI 

2038 stellt eine erhöhte Anforderung an den Erschütterungsschutz und ist erforderlichenfalls auch 

mit Maßnahmen am Gleisbett verbunden. 

Für die nachfolgenden Untersuchungen wurden am Standort Schwingungsmessungen durchge-

führt, um die Ausbreitungsverhältnisse der Erschütterungen zu analysieren. Auf der Basis von 

Messergebnissen von Straßenbahnvorbeifahren an einem anderen Standort aus anderen Pro-

jektvorhaben werden Aussagen für die Planung des Straßenbahnhofes abgeleitet. 

Der Straßenbahnverkehr auf dem Gelände des Straßenbahnhofs besteht aus den Einrückefahr-

ten und den Ausrückefahrten sowie den Fahrten zur Wartungszwecken. Die Fahrgeschwindig-

keiten auf den Rangiergleisen der Abstellanlage und der Werkstatthalle sind langsam und schwin-

gungstechnisch nachrangig. Schwingungstechnisch relevant sind die Zufahrt zum Straßenbahn-

hof und die äußere Wendeschleife. Die Zufahrt ist hier voraussichtlich am stärksten frequentiert. 

Die Wendeschleife ist an zweiter Stelle die Strecke mit dem geringsten Abstand zur Nachbarbe-

bauung und mit der Möglichkeit einer erhöhten Fahrgeschwindigkeit. Daher konzentrieren sich 

die Untersuchungen auf die direkt angrenzenden Streckenabschnitte. 

Folgende Entfernungen sind gegeben: 

Ernst-Augustin-Str. 1B+1C  10 m  Zufahrt Straßenbahnhof 

Am Studio 16    20 m   äußere Wendeschleife 

Am Studio 18    50..70 m  äußere Wendeschleife 

Am Studio 20    55 m   äußere Wendeschleife
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6.2 Anlage und Durchführung der Schwingungsmessungen 

6.2.1 Erschütterungsquellen 

Während der Schwingungsmessungen wurde der S-Bahnverkehr der Bahn-Strecke im Abschnitt 

zwischen dem Haltepunkt S Adlershof (Berlin) und der Querstraße Köpenicker Straße messtech-

nisch erfasst. Der Umfang der während der Messkampagne erfassten Züge ist in den Tabellen 

11a und 11b wiedergegeben. Der maßgebliche registrierte Verkehr war S-Bahn-Verkehr auf den 

Gleisen 1 und 2, welche dem zu bebauenden Grundstück am Nächsten sind. Es wurden insge-

samt 48 S-Bahnvorbeifahrten messtechnisch erfasst. Die Bahn verläuft in Dammlage in rund 5 m 

Höhe. 

Die Messungen dienten dazu das Übertragungsverhalten / die Dämpfung des ortsüblichen Un-

tergrunds messtechnisch zu ermitteln. Weiterhin werden für die Beurteilung der Straßenbahner-

schütterungen Messergebnisse von Messversuchen einer in Berlin pendelnden Tramlinie hinzu-

gezogen. Der Grund dafür war, dass Straßenbahnen eine andere Erschütterungscharakteristik 

verursachen als S-Bahn Verkehr. 

6.2.2 Messgeräte 

Die Messungen erfolgten mit zwei 8-kanaligen Präzisions-Schwingungsmessern SMK- 4812 der 

Dr. Kebe Scientific Instruments GmbH und Registrierung auf einem Rechner vom Typ HP Elite-

book 8560p unter Verwendung eines 16-bit A/D-Wandlers des Herstellers National Instruments 

mit der Software MEDA 2018 der Wölfel Messsysteme Software GmbH + Co. KG. 

Weiterhin wurden die Schwinggeschwindigkeiten mit drei SYSCOM MR3000 Messgeräten regis-

triert. Die Apparaturen entsprechen den Anforderungen der DIN 45669-1 und liefern schwingge-

schwindigkeitsproportionale Signale mit einer Bandbegrenzung von 1-315 Hz. Für die Erschütte-

rungsbeurteilung wurde nur der Frequenzanteil 4-80 Hz berücksichtigt. Für eine Beurteilung des 

sekundären Luftschalls wird der Frequenzbereich 20-250 Hz berücksichtigt. 
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6.2.3 Messorte und Messpunkte 

Die Schwingungsmessungen erfolgten auf dem Grundstück Adlershof simultan an zehn Mess-

punkten. Die Messpunkte sind im Lageplan in Abbildung 1 eingezeichnet und in Tabelle 18 näher 

beschrieben. Mit dem Messaufbau wurde die Erschütterungsausbreitung im Freifeld erfasst. Um 

die unter gegebenen Rahmenbedingungen bestmögliche Ankopplung der Messaufnehmer zu er-

reichen, wurden diese eingegraben. Aufgrund der örtlichen Bedingungen zum Zeitpunkt der Mes-

sung war eine Applizierung der Aufnehmer nur in 50 cm bis 30 cm Bodentiefe möglich. 

Tabelle 18: Messorte und Messpunkte Grundstück Adlershof 

Messpunkt und 
Komp. Messort Standort Aufnehmer Ankopplung 

A16 xyz Freifeld Ca. 16,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis SYSCOM MR3000 eingegraben 

A32 xyz Freifeld Ca. 32,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis SYSCOM MR3000 eingegraben 

A48 xyz Freifeld Ca. 48,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis SYSCOM MR3000 eingegraben 

B16 xyz Freifeld Ca. 16,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis SM6 eingegraben 

B32 xyz Freifeld Ca. 32,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis SM6 eingegraben 

B48 xz Freifeld Ca. 48,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis SM6 eingegraben 

C16 xyz Freifeld Ca. 38,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis 2 SM6 eingegraben 

C32 xyz Freifeld Ca. 48,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis 2 SM6 

3-Punkt 

Rundfuß 

C48 z Freifeld Ca. 28,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis 2 SM6, uniaxial z 

3-Punkt 

Rundfuß 

C68 z Freifeld Ca. 28,0 m vom Ab-
stand vom Bahngleis 2 SM6, uniaxial z 

3-Punkt 

Rundfuß 
 
x-Komponente: horizontal in Richtung zur Bahn-Strecke, siehe Abbildung 1 

y-Komponente: horizontal, senkrecht zu x 

z-Komponente: vertikal 
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Tabelle 19: Maximale Schwinggeschwindigkeiten in mm/s – Werte im Freifeld 

Messpunkt B16z B32z B48z C16z C32z C48z C68z 

Entfernung 16 m 32 m 48 m 16 m 32 m 48 m 68 m 

Messung         

1       0.12 0.08 0.07 0.07 0.04 0.06 0.05 

2       0.18 0.23 0.11  0.10 0.07 0.06 0.08 

3       0.21 0.12 0.09 0.13 0.07 0.06 0.05 

4       0.19 0.18 0.13 0.15 0.11 0.08 0.10 

5       0.17 0.19 0.12 0.10 0.06 0.05 0.05 

6       0.25 0.19 0.12 0.16 0.11 0.10 0.11 

7       0.19 0.13 0.07 0.11  0.07  0.05 0.04 

8       0.21 0.16 0.09 0.12 0.12 0.06 0.07 

9       0.13 0.11 0.06 0.08 0.07 0.05 0.05 

10       0.26 0.14 0.08 0.14 0.09 0.06 0.06 

11       0.20 0.17 0.17 0.13 0.11 0.08 0.11 

12       0.12 0.15 0.10 0.11 0.09 0.13 0.16 

13       0.10 0.12 0.07 0.08 0.06 0.04 0.04 

14       0.21 0.22 0.18 0.21 0.13 0.14 0.10 

15       0.20 0.20 0.12 0.12 0.07 0.06 0.09 

16       0.20 0.12 0.09 0.13 0.10 0.05 0.05 

17       0.27 0.22 0.11 0.13 0.10 0.10 0.08 

         Anhaltswert 
  Au  tags | nachts 
        Anhaltswert 
  Ar  tags | nachts 
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Tabelle 20: KBFmax – Werte im Freifeld 

Messpunkt B16z B32z B48z C16z C32z C48z C68z 

Entfernung 16 m 32 m 48 m 16 m 32 m 48 m 68 m 

        

1 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0,02                     0.02 

2 0.07 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03            0.03 

3 0.08 0.04 0.03 0.05 0.03 0.02 0.02 

4 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.05 

5 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.02 0.03 

6 0.09 0.08 0.04 0.07 0.05 0.05 0.05 

7 0.08 0.04 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 

8 0.07 0.06 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 

9 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 

10 0.10 0.05 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 

11 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.05 

12 0.05 0.05 0.04 0.05 0.03 0.05 0.06 

13 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 

14 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.04 

15 0.08 0.07 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 

16 0.06 0.04 0.03 0.05 0.03 0.02 0.02 

17 0.09 0.08 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 

Anhaltswert 

Au tags|nachts  
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 0,2 | 0,15 

  

 0,2 | 0,15    

   

0,2 | 0,15    
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0,2 | 0,15 

Anhaltswert 

Ar tags|nachts  

 

 

0,10 | 0,07 

 

0,10 | 0,07 

 

0,10 | 0,07    

 

0,10 | 0,07    

 

0,10 | 0,07    

 

0,10 | 0,07    

 

0,10 | 0,07 
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6.3 Begutachtung 

Von dem Betrieb des geplanten Straßenbahnbetriebshofes gehen unvermeidbar Erschütterun-

gen aus. Die zu schützenden Objekte der gewerblichen Gebäude, Bürogebäude und Studioge-

bäude haben Mindestabstände von 20 m bis 80 m zu dem künftigen Betriebsgelände. Die Ent-

fernungen beziehen sich auf die äußersten, nächstgelegenen Gleise. Die durchschnittlichen Ent-

fernungen sind deutlich größer. 

Die durchgeführten Schwingungsmessungen infolge des angrenzenden Bahnverkehrs wurden 

analysiert und bewertet. Die Erschütterungswirkung im Freifeld liegt bereits im Abstand von 16 m 

unter der Erheblichkeitsschwelle. Die Erheblichkeitsschwelle wird nur zu 12% bis 80% erreicht. 

Erst ab dieser Größenordnung sind die Einwirkungen relevant. 

Der Straßenbahnverkehr und der S-Bahn-Verkehr, welcher als Referenz herangezogen wurde, 

sind nur mittelbar miteinander vergleichbar. Einerseits unterscheiden sich die Emissionsspektren 

der Schienenverkehrsfahrzeuge. Der S-Bahn-Verkehr verläuft auf einer Dammlage, was insge-

samt als Schwingungsreduzierend anzusehen ist. Der Bahnbetrieb des Straßenbahnbetriebsho-

fes ist ebenerdig zu dem Gelände Am Studio. Andererseits wird der Bahnbetrieb des Straßen-

bahnbetriebshofes mit geringeren Fahrtgeschwindigkeiten betrieben. Erschütterungserhöhend 

sind die vorhandenen Weichen auf dem Gelände. 

Die direkt angrenzende Bebauung befindet sich auf Flächen, die teils als Gewerbegebiet ausge-

wiesen sind. Lediglich in zweiter Reihe befinden sich Gebäude auf Flächen, die als Sondergebiet 

– Medien ausgewiesen sind. Die Berechnungen ergeben, dass bei Betrieb des Straßenbahnbe-

triebshofes die Anforderungen der DIN 4150-2 für Einwirkungen durch Erschütterungen auf Men-

schen in Gebäuden und der DIN 4150-3 für Einwirkungen durch Erschütterungen auf bauliche 

Anlagen in den benachbarten zu schützenden Gebäuden unter Berücksichtigung der Gebietsein-

teilung gemäß aktuellem Bebauungsplan (B-Plan) eingehalten werden.  

Unter Berücksichtigung der Gebietseinstufungen gemäß B-Plan sind keine baulichen schwin-

gungsmindernden Maßnahmen erforderlich. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Gebäude, die vor 2008 errichtet worden sind, 

bereits unter Berücksichtigung des im B-Plan festgesetzten Bahngeländes erbaut wurden. 
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7 Zusammenfassung 

Begutachtung Erschütterungsemissionen Bauphase 

Während der Bauphase sind Erschütterungen durch Abbrucharbeiten, das Einbringen von 

Spundbohlen mittels Vibrationsrammung und Bodenverdichtungsmaßnahmen möglich. Erd- und 

Bohrarbeiten rufen keine relevanten Erschütterungen hervor. Der minimale Abstand zwischen 

Baufeld und der angrenzenden Bebauung beträgt je nach betrachtetem Nachbargebäude ca. 10 

m bis 80 m.  

Erschütterungsbedingte Schäden während der Abbrucharbeiten sind an der Nachbarbebauung 

nicht zu erwarten. Im Abstand von 50 m werden kurzzeitig leichte Vibrationen auf den Geschoss-

decken wahrnehmbar sein, die jedoch deutlich unterhalb der geregelten Grenzwerte liegen und 

als nicht erheblich belästigend im Sinne der DIN 4150-3 einzustufen sind. Es sind keine beson-

deren Schutzmaßnahmen hinsichtlich der Erschütterungen für die Abbrucharbeiten erforderlich. 

Bei Bodenverdichtungsarbeiten treten vergleichsweise große und langandauernde Erschütte-

rungen auf, die bei Annäherung an die Nachbargebäude ab 30 m auf Basis der Berechnungen 

zu Überschreitungen der Anhaltswerte nach DIN 4150-3 führen können. Eingesetzte Walzenzüge 

im Umkreis von 30 m zu angrenzenden Gebäuden sollten daher über die Funktion der Horizon-

talverdichtung / Oszillationsverdichtung verfügen, um Überschreitungen der Anhaltswerte zu ver-

meiden. Sie reduziert die Erschütterungseinwirkungen, erhöht aber den Bedarf an Walzenfahrten. 

Das Einbringen von Spundbohlen ist auf dem Grundstück unter Einhaltung der Anhaltswerte 

nach DIN 4150-3 möglich. Es sind regelbare Hochfrequenz-Vibrationsrammen mit ausreichender 

Leistung und entsprechenden Anregungsfrequenzen einzusetzen, damit die Anhaltswerte einge-

halten werden können. 

Die Durchführung von begleitenden Schwingungsmessungen als Kontrollmessung ist bei diesen 

Arbeiten zu empfehlen. 

Einzelheiten werden im Logistikkonzept berücksichtigt. 
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Begutachtung Erschütterungsemissionen Betriebsphase 

Die durchgeführten Schwingungsmessungen infolge des angrenzenden Bahnverkehrs wurden 

analysiert und bewertet. Die Erschütterungswirkung im Freifeld liegt bereits im Abstand von 16 m 

unter der Erheblichkeitsschwelle. Die Erheblichkeitsschwelle wird nur zu 12% bis 80% erreicht. 

Erst ab dieser Größenordnung sind die Einwirkungen relevant. 

Die direkt angrenzende Bebauung befindet sich auf Flächen, die teils als Gewerbegebiet ausge-

wiesen sind. Lediglich in zweiter Reihe befinden sich Gebäude auf Flächen, die als Sondergebiet 

– Medien ausgewiesen sind. Die Berechnungen ergeben, dass bei Betrieb des Straßenbahnbe-

triebshofes die Anforderungen der DIN 4150-2 für Einwirkungen durch Erschütterungen auf Men-

schen in Gebäuden und der DIN 4150-3 für Einwirkungen durch Erschütterungen auf bauliche 

Anlagen in den benachbarten zu schützenden Gebäuden unter Berücksichtigung der Gebietsein-

teilung gemäß aktuellem Bebauungsplan (B-Plan) eingehalten werden.  

Unter Berücksichtigung der Gebietseinstufungen gemäß B-Plan sind keine baulichen schwin-

gungsmindernden Maßnahmen erforderlich. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Gebäude, die vor 2008 errichtet worden sind, 

bereits unter Berücksichtigung des im B-Plan festgesetzten Bahngeländes erbaut wurden. 
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Zusammenfassung 

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) planen in Berlin Treptow-Köpenick OT Adlershof auf der Fläche des 
ehemaligen „Zentralen Kohlebahnhofs“ den Bau eines neuen Straßenbahn-Betriebshofs. 

Der geplante Betriebshof dient dem Abstellen von Straßenbahnfahrzeugen während der nächtlichen 
Betriebspause sowie der Durchführung von Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten. Angesichts der 
verkehrlichen Funktion einerseits und der Funktion einer Werkstatt andererseits wird die im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens erforderliche Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung sowohl auf Grundlage 
der Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV als auch auf Grundlage der Technischen Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm – TA Lärm vorgenommen. 

Die Untersuchung gemäß 16. BImSchV berechnet und beurteilt die Schallimmissionen von den aus dem 
Streckennetz einfahrenden und dorthin wieder ausfahrenden Straßenbahnfahrzeugen. Die Ergebnisse 
werden unter Anwendung der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV beurteilt. Ergänzend wird eine 
Gesamtlärmbetrachtung vorgenommen, die auch die Vorbelastung vom Kfz-Verkehr auf den benachbarten 
Straßen und vom Eisenbahnverkehr berücksichtigt. 

Die Untersuchung gemäß TA Lärm berechnet und beurteilt die Schallimmissionen von allen Vorgängen, die 
dem Arbeitslärm zugerechnet werden:  

• Fahrzeugbewegungen der Straßenbahn innerhalb des Betriebshofs 
(Umsetzfahrten zwischen der Werkstatthalle und den Abstellgleisen) 

• Pkw- und Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgelände 
einschließlich der Emissionen von den Parkplätzen und der Anlieferung 

• Geräusche von der Werkstatthalle und der technischen Gebäudeausrüstung 

Die Beurteilung wird unter Anwendung der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm vorgenommen. 

Gegenstand einer Sonderuntersuchung sind die Schallimmissionen einzelner kurzzeitiger Geräuschspitzen, 
die im bestimmungsgemäßen Betriebsablauf auftreten. Bei einem Betriebshof der Straßenbahn handelt es 
sich hierbei typischerweise um das Kurvenquietschen der Straßenbahnen beim Befahren der engen 
Gleisbögen.  

Die Eingangsgrößen der Untersuchung sind so angesetzt, dass sie im Hinblick auf die Höhe der Schall-
immissionen auf der sicheren Seite liegen (Worst Case-Ansatz). 

Maßgebende Immissionsorte (Berechnungspunkte) werden an allen schutzbedürftigen Objekten und 
Anlagen im Einwirkungsbereich des Betriebshofs definiert, an denen eine Überschreitung der Immissions-
grenzwerte gemäß 16. BImSchV beziehungsweise der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm nicht von 
vornherein ausgeschlossen werden kann. Die Zuordnung der Immissionsorte zu den Immissionsgrenz- und 
-richtwerten erfolgt nach den Festsetzungen in Bebauungsplänen. Sofern diese keine entsprechenden 
Festsetzungen enthalten oder keine Bebauungspläne vorliegen, werden die Immissionsempfindlichkeiten auf 
Grundlage der Schutzbedürftigkeit festgelegt. 

Die Schalltechnischen Berechnungen werden unter Anwendung der Teilstückverfahren der Richtlinien Schall 03 
und RLS-90 sowie anderer Regelwerke mit dem Programmsystem IMMI 2019 (Update 2, Entwicklungsstand 
05.02.2020) der Fa. Wölfel Meßsysteme Software GmbH + Co. KG durchgeführt. Die Konformität der Software 
mit dem Regelwerk wird vom Hersteller bestätigt. Die Ergebnisse der Schalltechnischen Berechnungen werden 
anhand von Schallimmissionsplänen verdeutlicht und in Tabellenform ausgewiesen.  

Zur Vermeidung von resultierenden Immissionskonflikten in der Nachbarschaft (Überschreitungen der Immis-
sionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV beziehungsweise der Immissionsrichtwerte für Geräuschspitzen 
gemäß TA Lärm) sind Maßnahmen des Schallschutzes erforderlich. Diese werden nachfolgend beschrieben. 
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Ergebnis der Untersuchung gemäß 16. BImSchV 

Nach dem Ergebnis der Untersuchung wird an benachbarten Wohnhäusern im Adlergestell der geltende 
Immissionsgrenzwert 49 dB(A) nachts gemäß 16. BImSchV um bis zu 4 dB(A) überschritten. Die Immis-
sionsgrenzwertüberschreitungen treten nur an Fassaden in Richtung zum Adlergestell und auch nur in den 
oberen Geschossen auf.  

Die Immissionsgrenzwertüberschreitungen an Gebäuden lösen Anspruchsberechtigung auf Kostenerstattung 
für passiven Schallschutz dem Grunde nach aus. Aus der Anspruchsberechtigung dem Grunde nach ergibt 
sich eine tatsächliche Anspruchsberechtigung, wenn in den durch den maßgebenden Immissionsort 
repräsentierten Räumen innerhalb des entsprechenden Beurteilungszeitraums eine schutzbedürftige 
Nutzung vorliegt und die vorhandene Schalldämmung der Außenbauteile hierfür nicht ausreicht. 

In diesen Fällen sind gemäß den Festlegungen der 24. BImSchV bauliche Verbesserungen an den Umfas-
sungsbauteilen der schutzbedürftigen Räume vorzunehmen, um das Eindringen von Verkehrslärm zu 
mindern. Dies bedeutet in der Regel eine Verbesserung der Fensterschalldämmung sowie den Einbau von 
Lüftungseinrichtungen in Schlafräumen und Räumen mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle. Lüftungs-
einrichtungen sind auch dann vorzusehen, wenn die erforderliche Schalldämmung der schutzbedürftigen 
Räume ohne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen bereits vorhanden ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verbesserung der Fensterschalldämmung auch eine wirksame 
Maßnahme gegen den dort vorherrschenden Straßenverkehrs- und Bahnlärm darstellt. 
 

Ergebnis der Untersuchung gemäß TA Lärm 

Die Beurteilungspegel halten nach dem Ergebnis der Untersuchung die Immissionsrichtwerte gemäß 
TA Lärm an allen maßgebenden Immissionsorten ein.  

Jedoch ist davon auszugehen, dass einzelne Geräuschspitzen – hervorgerufen durch das Kurvenquiet-
schen der Straßenbahn – an bestimmten Wohnhäusern am Adlergestell sowie auf Parzellen der Kleingar-
tenanlage an der Köpenicker Straße die dort geltenden Immissionsrichtwerte 40 dB(A) beziehungsweise 
45 dB(A) nachts gemäß TA Lärm um mehr als die zulässigen 20 dB(A) überschreiten. 

Die Immissionsrichtwertüberschreitungen am Adlergestell werden durch das Kurvenquietschen beim 
Befahren des langen Gleisbogens (Radius 25 m) zwischen den beidseitig angebundenen Abstellgleisen und 
der Zufahrt zur Werkstatthalle ausgelöst. Zur Reduzierung des Kurvenquietschens ist der Gleisbogen mit 
geeigneten stationären Flankenschmier- und Schienenkopfkonditionierungsanlagen auszurüsten. Die 
akustische Wirksamkeit der Anlagen ist nach Inbetriebnahme des Betriebshofs zu überprüfen. Sollte sich 
hierbei herausstellen, dass das Kurvenquietschen nicht hinreichend wirksam reduziert werden kann, ist am 
Gleisbogen nachträglich eine geeignete Lärmschutzwand anzuordnen.  

Die Immissionsrichtwertüberschreitungen auf der Kleingartenanlage werden durch das Kurvenquietschen 
beim Befahren der Gleisbögen auf der Südostseite des Betriebshofs ausgelöst. Sie betreffen die Parzellen 
P1, P3, P4a, P5, P5a, P6/7, P8/9, P10, P10a, P96 und P97.  

Ein wirksamer Schutz der Parzellen könnte bereits durch die künftige Bebauung der Gewerbeflächen GE1 
und GE2 sichergestellt sein, falls die Gebäude aufgrund ihrer Anordnung, der horizontalen Ausdehnung und 
ihrer Höhe zu einer entsprechenden Abschirmung führen. Eine Konkretisierung dieser Aussage ist zum 
jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht möglich, da die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen keinen 
Rückschluss auf die Auswirkungen der Gebäude auf das Schallfeld zulassen. 

Die vorliegende Untersuchung geht im Rahmen eines Worst Case-Ansatzes davon aus, dass die Gewerbe-
flächen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Betriebshofs weiterhin unbebaut sind und berücksichtigt keine 
Gebäudeabschirmung. In diesem Fall müssen die Immissionsrichtwertüberschreitungen auf den Parzellen  
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der Kleingartenanlage durch den Bau von zwei Lärmschutzwänden bewältigt werden. Sie sind entlang der 
südöstlichen Grundstücksgrenze des Betriebshofs auf beiden Seiten der Kfz-Zufahrt anzuordnen und als 
LSW1 und LSW2 im Schalltechnischen Lageplan Bild 1 des Untersuchungsberichts eingetragen. 

Die akustisch relevanten Parameter der Lärmschutzwände sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 
 

 Länge 
Höhe  

ü. Boden 
Fläche 

Oberfläche innen 
(Seite Betriebshof) 

Oberfläche außen 
(Seite Nachbarschaft) 

LSW1 
(kurzer Flügel) 

16 m 2,50 m 40 m² keine Vorgabe keine Vorgabe 

LSW1 
(langer Flügel 

60 m 2,50 m 150 m² keine Vorgabe absorbierend ( – 4 dB) 

LSW2 60 m 2,50 m 150 m² keine Vorgabe absorbierend ( – 4 dB) 

 

Die gesamte Fläche beider Lärmschutzwände beträgt 340 m². Bei einem beispielhaften Kostenansatz von 
ca. 500 €/m² ist mit Gesamtkosten von 170.000 € zu rechnen. 

Sollten die Gewerbeflächen bis zur Inbetriebnahme des Betriebshofs bebaut sein, ist das Erfordernis der 
Lärmschutzwände in einer späteren Untersuchung erneut zu überprüfen. Sofern weiterhin erforderlich, ist bei 
deren Dimensionierung der Einfluss der Bebauung zu berücksichtigen. Gegebenenfalls können die Lärm-
schutzwände verkürzt werden oder ganz entfallen. 

Unter der Voraussetzung, dass die vorgeschlagenen aktiven und passiven Schallschutzmaßnahmen zur 
Bewältigung der Immissionskonflikte realisiert werden, bestehen aus Sicht des Schallimmissionsschutzes 
gegen den Bau des Straßenbahn-Betriebshofs keine Bedenken. 
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1 Zusammenfassung 

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) planen den Bau eines neuen Straßenbahn-

Betriebshofs in Berlin Treptow-Köpenick OT Adlershof. Hierfür ist die Fläche des ehe-

maligen „Zentralen Kohlebahnhofs“ vorgesehen. Einen Überblick über das Vorhaben 

gibt der Schalltechnische Lageplan Bild 1. 

Der geplante Betriebshof dient dem Abstellen von Straßenbahnfahrzeugen während der 

nächtlichen Betriebspause sowie der Durchführung von Reinigungs-, Wartungs- und 

Reparaturarbeiten. Er hat also einerseits eine verkehrliche Funktion und andererseits 

die Funktion einer Werkstatt. Die vorliegende, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

durchgeführte Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung berücksichtigt dies inso-

fern, als sie – je nach betrachteter Funktion der Anlage – sowohl auf Grundlage der 

Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV als auch auf Grundlage der Technischen 

Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm vorgenommen wird. 

Die Untersuchung gemäß 16. BImSchV berechnet und beurteilt die Schallimmissionen 

von den aus dem Streckennetz einfahrenden und dorthin wieder ausfahrenden Straßen-

bahnfahrzeugen. Die Berechnung erfolgt getrennt für die beiden Beurteilungszeiträume 

tags (von 6 bis 22 Uhr) und nachts (von 22 bis 6 Uhr). Die Ergebnisse werden unter 

Anwendung der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV beurteilt. Ergänzend wird 

eine Gesamtlärmbetrachtung vorgenommen, die auch die Vorbelastung vom Kfz-Verkehr 

auf den benachbarten Straßen und vom Eisenbahnverkehr berücksichtigt. 

Die Untersuchung gemäß TA Lärm berechnet und beurteilt die Schallimmissionen von 

allen Vorgängen, die dem Arbeitslärm zugerechnet werden:  

• Fahrzeugbewegungen der Straßenbahn innerhalb des Betriebshofes 

(Umsetzfahrten zwischen der Werkstatthalle und den Abstellgleisen) 

• Pkw- und Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgelände 

einschließlich der Emissionen von den Parkplätzen und der Anlieferung 

• Geräusche von der Werkstatthalle und der technischen Gebäudeausrüstung 
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Die Berechnung der Schallimmissionen erfolgt für den Beurteilungszeitraum tags und 

die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel (lauteste Nachtstunde). Die 

Beurteilung wird unter Anwendung der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm vorge-

nommen. 

Gegenstand einer Sonderuntersuchung sind die Schallimmissionen einzelner kurzzeiti-

ger Geräuschspitzen, die im bestimmungsgemäßen Betriebsablauf auftreten. Bei einem 

Betriebshof der Straßenbahn handelt es sich hierbei typischerweise um das Kurven-

quietschen der Straßenbahnen beim Befahren der engen Gleisbögen.  

Die Eingangsgrößen der Untersuchung (Anzahl der Straßenbahnfahrten, Anzahl der 

Pkw- und Lkw-Fahrten auf dem Betriebshof, Innenschallpegel der Werkstatthalle und 

deren Schalldämmung, Lüftungseinrichtungen, Ansatz zum Kurvenquietschen) basieren 

auf Angaben der BVG und Erfahrungswerten des Unterzeichners. Sie sind so angesetzt, 

dass sie im Hinblick auf die Höhe der Schallimmissionen auf der sicheren Seite liegen.  

Eine teilweise Überdachung des Betriebshofes (Bau einer Abstellhalle im Bereich der 

Gleise 1 bis 14) bleibt unberücksichtigt, da deren Errichtung noch nicht feststeht. Des 

Weiteren geht die Untersuchung davon aus, dass bei allen Gleisen auf dem Betriebshof 

ein geschlossener (schallreflektierender) Oberbau realisiert wird, der von Kfz befahren 

werden kann. Schließlich bleibt eine mögliche Bebauung auf den beiden Baufeldern 

GE1 und GE2 des Bebauungsplans 9-41 (vorliegender Vorentwurf Stand 17. Dezember 

2019) unberücksichtigt, da die dort vorgesehenen Baugrenzen keinen Rückschluss auf 

die konkrete Stellung der künftigen Gebäude und deren Auswirkungen auf das Schall-

feld zulassen. Auch diese Ansätze liegen auf der sicheren Seite.  

Maßgebende Immissionsorte (Berechnungspunkte) werden an allen schutzbedürftigen 

Objekten und Anlagen im Einwirkungsbereich des Betriebshofes definiert, an denen 

eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV beziehungsweise 

der Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm nicht von vornherein ausgeschlossen werden 

kann. Die Zuordnung der Immissionsorte zu den Immissionsgrenz- und -richtwerten 

(kurz: Immissionswerten) erfolgt nach den Festsetzungen in Bebauungsplänen. Sofern 

diese keine entsprechenden Festsetzungen enthalten oder keine Bebauungspläne 

vorliegen, werden die Immissionsempfindlichkeiten auf Grundlage der Schutzbedürf-

tigkeit festgelegt. 
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Die Immissionswerte in allgemeinen Wohngebieten werden für folgende Objekte am 

Adlergestell angesetzt: 

 Adlergestell 263,  
Radickestraße 76 (Wohnheim),  
Adlergestell 267-269A, 275-77, 279, 281,  
Adlergestell 283 / Büchnerweg 102,  
Büchnerweg 100. 

Die Immissionswerte in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten gelten für das 

Nubis Bürohaus Ernst-Augustin-Straße 2 sowie für die Parzellen der Kleingartenanlage 

Teltowkanal III an der Köpenicker Straße. 

Die Immissionswerte in Gewerbegebieten gelten für folgende Objekte: 

 Adlergestell 291  (Lidl / Schulung) 
Ernst-Augustin-Str. 1  (Farben Frikell GmbH) 
Ernst-Augustin-Str. 1B  (Corning Optical Communications GmbH) 
Ernst-Augustin-Str. 1C  (Vodafone GmbH) 
Ernst-Augustin-Str. 3  (System 180 GmbH) 
Ernst-Augustin-Str. 5-11  (div. Gewerbebetriebe) 
Am Studio 16  (Aggreko GmbH) 
Am Studio 16  (Atos Deutschland GmbH,  
 RT DE Produktions GmbH) 
Am Studio 20D  (Studio Berlin GmbH, div. Gewerbebetriebe) 

Für die benachbarten Studios der Studio Berlin GmbH ist eine Zuordnung zwischen der 

Schutzbedürftigkeit und den vorgegebenen Immissionswerten des Regelwerks, die für 

Immissionsorte an der Außenhaut der Gebäude gelten, nicht möglich. Daher beschränkt 

sich die Untersuchung bei den Studios A-F, G, K und der Halle L auf die Berechnung 

der zu erwartenden Schallimmissionen und verzichtet auf deren Beurteilung. 

Die Schalltechnischen Berechnungen werden unter Anwendung der Teilstückverfahren 

der Richtlinien Schall 03 und RLS-90 sowie anderer Regelwerke mit dem Programm-

system IMMI 2019 (Update 2, Entwicklungsstand 05.02.2020) der Fa. Wölfel Meß-

systeme Software GmbH + Co. KG durchgeführt. Die Konformität der Software mit dem 

Regelwerk wird vom Hersteller bestätigt. 

Die Ergebnisse der Schalltechnischen Berechnungen werden anhand von Schallimmis-

sionsplänen verdeutlicht und in Tabellenform ausgewiesen. Zur Vermeidung von Immis-

sionskonflikten (Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV  
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beziehungsweise der Immissionsrichtwerte für Geräuschspitzen gemäß TA Lärm) sind 

Maßnahmen des Schallschutzes erforderlich. Diese werden nachfolgend beschrieben. 

 

Ergebnis der Untersuchung gemäß 16. BImSchV 

Nach dem Ergebnis der Untersuchung wird an benachbarten Wohnhäusern im Adler-

gestell der geltende Immissionsgrenzwert 49 dB(A) nachts gemäß 16. BImSchV um bis 

zu 4 dB(A) überschritten. Ansonsten werden die geltenden Tag- und Nachtwerte ein-

gehalten. Die Immissionsgrenzwertüberschreitungen treten nur an Fassaden in Rich-

tung zum Adlergestell und auch nur in den oberen Geschossen auf. Die entsprechenden 

Immissionsorte sind in den Tabellen 4.1 und 5.1 ausgewiesen. Die Fassaden mit 

Immissionsgrenzwertüberschreitung sind im Schalltechnischen Lageplan Bild 1 rot 

markiert.  

Die Immissionsgrenzwertüberschreitungen an Gebäuden lösen Anspruchsberechtigung 

auf Kostenerstattung für passiven Schallschutz dem Grunde nach aus. Aus der An-

spruchsberechtigung dem Grunde nach ergibt sich eine tatsächliche Anspruchsberech-

tigung, wenn in den durch den maßgebenden Immissionsort repräsentierten Räumen 

innerhalb des entsprechenden Beurteilungszeitraums eine schutzbedürftige Nutzung im 

Sinne von Tabelle 1, Zeile 1 der Anlage zu § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1, 3 und 4 der Ver-

kehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung – 24. BImSchV vorliegt (Räume, die 

überwiegend zum Schlafen benutzt werden) und die vorhandene Schalldämmung der 

Außenbauteile hierfür nicht ausreicht. 

In diesen Fällen sind gemäß den Festlegungen der 24. BImSchV bauliche Verbesserun-

gen an den Umfassungsbauteilen der schutzbedürftigen Räume vorzunehmen, um das 

Eindringen von Verkehrslärm zu mindern. Dies bedeutet in der Regel eine Verbesserung 

der Fensterschalldämmung sowie den Einbau von Lüftungseinrichtungen in Schlafräu-

men und Räumen mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle. Lüftungseinrichtungen 

sind auch dann vorzusehen, wenn die erforderliche Schalldämmung der schutzbedürfti-

gen Räume ohne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen bereits vorhanden ist. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verbesserung der Fensterschalldämmung auch 

eine wirksame Maßnahme gegen den dort vorherrschenden Straßenverkehrs- und 

Bahnlärm darstellt. 
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Ergebnis der Untersuchung gemäß TA Lärm 

Die prognostizierten Beurteilungspegel halten die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 

an allen maßgebenden Immissionsorten ein.  

Jedoch ist davon auszugehen, dass einzelne Geräuschspitzen – hervorgerufen durch das 

Kurvenquietschen der Straßenbahn – an bestimmten Wohnhäusern am Adlergestell sowie 

auf Parzellen der Kleingartenanlage an der Köpenicker Straße im Beurteilungszeitraum 

nachts die dort geltenden Immissionsrichtwerte 40 dB(A) beziehungsweise 45 dB(A) 

gemäß TA Lärm um mehr als die zulässigen 20 dB(A) überschreiten. Dies gilt allerdings 

nur, falls das Kurvenquietschen nicht durch wirksame technische Maßnahmen reduziert 

werden kann. 

Am Adlergestell werden Immissionsrichtwertüberschreitungen um mehr als 20 dB(A) 

durch das Kurvenquietschen beim Befahren des langen Gleisbogens (Radius 25 m) 

zwischen den beidseitig angebundenen Abstellgleisen und der Zufahrt zur Werkstatthal-

le ausgelöst (im Schalltechnischen Lageplan Bild 1 mit dem Buchstaben C gekennzeich-

net). Zur wirksamen Reduzierung des Kurvenquietschens ist der Gleisbogen mit geeig-

neten stationären Flankenschmier- und Schienenkopfkonditionierungsanlagen auszu-

rüsten.  

Die akustische Wirksamkeit der Anlagen ist nach Inbetriebnahme des Betriebshofes zu 

überprüfen. Sollte sich hierbei herausstellen, dass das Kurvenquietschen nicht hinrei-

chend wirksam reduziert werden kann, ist am Gleisbogen nachträglich eine geeignete 

Lärmschutzwand anzuordnen.  

Auf der Kleingartenanlage werden Immissionsrichtwertüberschreitungen durch das 

Befahren der Gleisbögen auf der Südostseite des Betriebshofes ausgelöst (siehe Schall-

technischer Lageplan, dort Buchstaben A und B). Sie betreffen die Parzellen P1, P3, P4a, 

P5, P5a, P6/7, P8/9, P10, P10a, P96 und P97.  

Ein wirksamer Schutz der Parzellen könnte bereits durch die künftige Bebauung der 

Gewerbeflächen GE1 und GE2 sichergestellt sein, falls die Gebäude aufgrund ihrer 

Anordnung, der horizontalen Ausdehnung und ihrer Höhe zu einer entsprechenden 

Abschirmung führen. Eine Konkretisierung dieser Aussage ist zum jetzigen Zeitpunkt 

allerdings nicht möglich, da die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen keinen 

Rückschluss auf die Auswirkungen der Gebäude auf das Schallfeld zulassen.  
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Die vorliegende Untersuchung geht im Rahmen eines Worst Case-Ansatzes davon aus, 

dass die Gewerbeflächen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Betriebshofes weiterhin 

unbebaut sind und berücksichtigt keine Gebäudeabschirmung. In diesem Fall müssen 

die Immissionsrichtwertüberschreitungen auf den Parzellen der Kleingartenanlage durch 

den Bau von zwei Lärmschutzwänden bewältigt werden, die entlang der südöstlichen 

Grundstücksgrenze des Betriebshofes auf beiden Seiten der Zufahrt anzuordnen sind. 

Die Lärmschutzwände sind als LSW1 und LSW2 im Schalltechnischen Lageplan Bild 1 

eingetragen.  

Sollten die Gewerbeflächen bis zur Inbetriebnahme des Betriebshofes bebaut sein, ist 

das Erfordernis der Lärmschutzwände in einer späteren Untersuchung erneut zu 

überprüfen. Sofern weiterhin erforderlich, ist bei deren Dimensionierung der Einfluss 

der Bebauung zu berücksichtigen. Gegebenenfalls können die Lärmschutzwände 

verkürzt werden oder ganz entfallen. 

Fazit 

Unter der Voraussetzung, dass die vorgeschlagenen aktiven und passiven Schallschutz-

maßnahmen zur Bewältigung der Immissionskonflikte realisiert werden, bestehen aus 

Sicht des Schallimmissionsschutzes gegen den Bau des Straßenbahn-Betriebshofes 

keine Bedenken. 

2 Beschreibung des Vorhabens aus akustischer Sicht,  

Aufgabenstellung 

Die geplante Erweiterung des Straßenbahnnetzes im Land Berlin erfordert den Bau 

eines weiteren Betriebshofes zum Abstellen und Warten von Fahrzeugen im Südosten 

der Stadt. Hierfür ist die Fläche des bis 2002 betriebenen und 2008 freigestellten 

„Zentralen Kohlebahnhofs“ in Berlin Treptow-Köpenick OT Adlershof vorgesehen. Das 

derzeit nicht bebaute Grundstück liegt zum größten Teil innerhalb des räumlichen 

Geltungsbereichs des Bebauungsplans 9-41 (vorliegender Vorentwurf Stand 17. Dezem-

ber 2019) in einem Stadtquartier, das weiträumig durch Bahnstrecken der DB und die 

parallel laufende Straße Adlergestell, die Köpenicker Straße, die Straße Am Studio und 

die Rudower Chaussee begrenzt wird. An einem Teilabschnitt der westlichen Grund-

stücksgrenze – etwa in Höhe der heutigen Gebäude K und L der Studio Berlin GmbH – 

verlief die frühere Trasse der Straßenbahnlinie 84 (stillgelegt im Jahre 1993).  
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Einen Überblick über das Vorhaben gibt der Schalltechnische Lageplan Bild 1.  

Anmerkungen: 

• Der Bebauungsplan 9-41 ist zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht festgesetzt. Zu dem 
Vorentwurf des Bebauungsplans liegt eine Begründung Stand 16. Dezember 2019 vor. Die Nume-
rierung der Gewerbeflächen GE1 und GE2 wurde zur besseren Unterscheidbarkeit vom Unter-
zeichner für diese Untersuchung eingeführt. Beide Gewerbeflächen sind derzeit unbebaut. 

• Die Fläche des Betriebshofes ist im Bebauungsplan 9-41 als Vorhaltefläche (sog. weiße Fläche) 
festgesetzt. Der Bebauungsplan verweist darauf, dass für den Betriebshof ein eigenes Planfest-
stellungsverfahren durchgeführt wird.  

In unmittelbarer Nachbarschaft des geplanten Betriebshofes liegen gewerbliche Objekte 

und Studiogebäude der Studio Berlin GmbH. Auf der Südostseite der Köpenicker Straße 

befindet sich die Kleingartenanlage Teltowkanal III der Gartenfreunde Berlin-Treptow 

e.V. mit 33 Parzellen, für die ein Dauerwohnrecht besteht. Jenseits des Bahndamms auf 

der Nordostseite des Adlergestells befinden sich unter anderem Wohnhäuser.  

Teile der Nachbarschaft sind durch Verkehrslärm von den öffentlichen Straßen und den 

Schienenwegen der DB stark vorbelastet. Eine Vorbelastung durch geräuschintensive 

gewerbliche Nutzungen liegt dagegen nicht vor. 

Zur Gleisanbindung des Betriebshofes wird von der bestehenden Wendeschleife an der 

Zwischenendstelle S-Adlershof aus eine zweigleisige Trasse zwischen dem Bahndamm 

der DB und den Betriebsgrundstücken der Fa. Corning Optical Communications GmbH 

(Ernst-Augustin-Str. 1B) und Vodafone GmbH (Ernst-Augustin-Str. 1C) angeordnet. Die 

Baugrenze der Anschlussgleise liegt in Höhe Ernst-Augustin-Straße. 

Die Kfz-Zufahrt zum Betriebsgrundstück befindet sich an der Köpenicker Straße 

(gegenüber der Kleingartenanlage). Auf beiden Seiten der Zufahrt sind Gewerbeflächen 

GE1 und GE2 vorgesehen. Sie liegen innerhalb desselben B-Planvorhabens wie der 

Betriebshof. 

Die gesamte Abstell- und Wartungskapazität des Betriebshofes beträgt 71 Straßenbahn-

fahrzeuge. 

Zum Abstellen der Straßenbahnen während der nächtlichen Betriebspause sind sechs 

beidseitig angebundene Abstellgleise (Gleise 2 bis 7) und sieben Stumpfgleise vorgese-

hen (Gleise 8 bis 14). Die Untersuchung geht davon aus, dass diese Gleise nicht einge-

haust werden und lässt die Pegelminderung durch eine Abstellhalle unberücksichtigt.  
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Dieser Ansatz liegt im Hinblick auf die Immissionsbelastung der Nachbarschaft auf der 

sicheren Seite. 

Für Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten ist eine Werkstatthalle mit fünf 

Gleisen geplant (Gleise 15 bis 19). In einem zweigeschossigen Anbau auf der Nordostsei-

te der Halle befinden sich Werkstätten, Büros und Sozialräume. Weitere Gebäude sind 

ein Nebenbetriebsgebäude mit Gleichrichterwerk, die Einsatzleitung und ein Pförtner-

haus. 

Für Mitarbeiter und Besucher sind insgesamt 113 Pkw-Stellplätze vorgesehen. Sie sind 

auf mehrere Flächen des Betriebsgrundstücks verteilt (P1 bis P6). 

Der Betriebshof ist durchgehend in Betrieb (24/7). Die meisten Fahrzeugbewegungen 

der Straßenbahn finden innerhalb des Beurteilungszeitraums nachts (von 22 bis 6 Uhr) 

statt. Dies betrifft insbesondere die in den späten Abendstunden aus dem Streckennetz 

einfahrenden und in den frühen Morgenstunden wieder ausfahrenden Fahrzeuge. 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung ist die Ermittlung und Beurteilung der 

Schallimmissionen vom Betriebshof in der schutzbedürftigen Nachbarschaft. Grund-

lagen sind die Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV für alle Straßenbahnfahr-

ten im Geltungsbereich dieser Verordnung (Verkehrslärm) sowie die Technische Anlei-

tung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm für alle Schallereignisse, die dem Arbeitslärm 

zugerechnet werden. Die Untersuchungen gemäß 16. BImSchV und TA Lärm werden 

getrennt voneinander durchgeführt. Für die Beurteilung der Ergebnisse gelten unter-

schiedliche Immissionswerte. 

3 Verwendete Unterlagen, Grundlagen der Untersuchung 

3.1 Lagepläne 

Für die Durchführung der Untersuchung lagen dem Unterzeichner folgende Planunter-

lagen im dwg-Format vor: 

• Gleislayout M 1:500 aus der Grundlagenermittlung (Vössing Ingenieure, Stand 

17. Januar 2020). Zur weiteren Verdeutlichung wurden vom Vorhabenträger 

mehrere Skizzen der Werkstatt und des Anbaus übergeben.  
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• Trassierung der Bestandsgleise von der Rudower Chaussee bis zur Wende-

schleife (SGT-Plan GmbH, Stand 11. September 2017). 

• Trassierung der DB-Strecken 6007/S-Bahn, 6142/Görlitzer Bahn und 6144/ 

Verbindung von der Görlitzer Bahn zum Außenring (Ingenieurbüro Diebel, Stand 

08. Juli 2019). 

• Bebauungsplan 9-41 „ehemaliger Kohlebahnhof“, Vorentwurf Stand 17. Dezem-

ber 2019 und Begründung Stand 16. Dezember 2019. 

Die Modellierung bestehender Gebäude sowie der Parzellen der Kleingartenanlage 

erfolgte auf Grundlage eines vorliegenden ALK-Auszugs (Stand Oktober 2013) in Verbin-

dung mit einer aktuellen Datenabfrage aus dem Amtlichen Liegenschaftskataster 

Informationssystem ALKIS. Die Gültigkeit des Modells hinsichtlich der zu berücksichti-

genden Gebäude wurde anlässlich des Ortstermins 07. Juli 2019 überprüft.  

Die Bezeichnung der Studiobauten wurde in den Internetseiten der Studio Berlin GmbH 

recherchiert. 

Für den Hintergrund des Schalltechnischen Lageplans wurden Rasterdaten aus 

der digitalen Karte von Berlin M 1:5.000 importiert (K5 RD, Kartenblatt 401C, 

Stand 2010). 

Anmerkung: 

 Die Hinterlegung dieses Kartenblatts dient nur dem Ziel, die Übersichtlichkeit der Pläne zu ver-
bessern. Bei der Entwicklung des Rechenmodells wurde es nicht herangezogen. Daher ist es un-
schädlich, wenn die dargestellte Bebauung in Einzelfällen nicht dem aktuellen Stand entspricht. 

3.2 Höhenmodell 

Das Höhenmodell wurde auf Grundlage des AKTIS DGM (1 m Rasterweite) entwickelt. 

Hierzu wurden die auf den Internetseiten von SenBW verfügbaren Datensätze 400_5808 

und 400_5810 ausgewertet. Die Daten wurden mit einem vom Vorhabenträger überge-

benen Vermessungsplan (Vorabzug Stand 09. Dezember 2019) sowie einem Gelände-

schnitt (Stand 21. Juni 2019) abgeglichen. 

Die Untersuchung berücksichtigt die Anhebung des Geländes im Bereich des Betriebs-

hofes auf 36,60 m über NHN gemäß Mitteilung des Vorhabenträgers vom 10. März 2020. 

Dies entspricht einer Geländeanhebung um 1 m bis 2 m gegenüber dem Bestand. 
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3.3 Betriebsprogramm Straßenbahn 

Die Untersuchung geht in einem mit der BVG abgestimmten Worst Case-Ansatz von 

einer Maximalbelegung mit 71 Straßenbahnfahrzeugen aus. Es werden ausschließlich 

8-achsige Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage betrachtet. Die den Schalltechnischen 

Berechnungen zugrunde liegenden Fahrwege verstehen sich modellhaft. 

a) Ein- und ausfahrende Fahrzeuge 

Den aus dem Streckennetz einfahrenden und ausfahrenden Fahrzeugen werden folgen-

de Fahrwege zugeordnet: 

  
zu / von  

Gl. 2 bis 7  
1) 

zu / von  
Gl. 8 bis 14  

2) 

zu / von  
Gl. 15 bis 19 

3) 
gesamt 

tags (6-22 Uhr) 5 5 4 14 
Ein- und Ausfahrten 

nachts (22-6 Uhr) 19 30 8 57 

 
1) Ein- und Zweirichtungsfahrzeuge ohne Wartungsbedarf, 

Einfahrt via Gleis 20 (Umfahrungsgleis), Ausfahrt direkt 

2) Zweirichtungsfahrzeuge ohne Wartungsbedarf, 
Ein- und Ausfahrt direkt 

3) Ein- und Zweirichtungsfahrzeuge mit Wartungsbedarf, 
Einfahrt direkt, Ausfahrt via Gleis 1 (Umfahrungsgleis) 

Aus den obigen Zugzahlen ergeben sich die Gleisbelegungen von insgesamt 188 emissi-

onswirksamen Gleisabschnitten. Sie sind die Grundlage für die Untersuchung gemäß 

16. BImSchV. 

b) Umsetzfahrten zwischen der Werkstatthalle und den Abstellgleisen 

Für die Umsetzfahrten wird in einem „inneren Umlauf“ ein zweifacher Wechsel zwischen 

den Werkstattgleisen 15 bis 19 und den beidseitig angebundenen Abstellgleisen 2 bis 7 

angenommen.  

  
von  

Gl. 15 bis 19 
nach  

Gl. 2 bis 7 
von  

Gl. 2 bis 7 
nach  

Gl. 15 bis 19 

tags (6-22 Uhr) 8 8 
Umsetzfahrten 

nachts (22-6 Uhr) 16 16 
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Die Untersuchung geht davon aus, dass die 16 Umsetzfahrten nachts über die Nacht-

stunden gleichmäßig verteilt sind. Dies entspricht zwei Fahrten in der lautesten Nacht-

stunde. Aus den obigen Zugzahlen ergeben sich die Gleisbelegungen von 77 emissions-

wirksamen Gleisabschnitten als Grundlage für die Untersuchung gemäß TA Lärm. 

3.4 Pkw- und Lkw-Verkehr auf dem Betriebshof 

Die Verkehrstechnische Untersuchung „BFADL – Neubau Straßenbahnbetriebshof 

Berlin Adlershof“ (Schlothauer & Wauer, Stand 08. April 2020) prognostiziert für den 

Straßenbahnbetriebshof ein durchschnittliches tägliches Verkehrsaufkommen von 316 

Pkw-Fahrten als Summe aus Quell- und Zielverkehr (Fahrpersonal, Einsatzleitung, 

Handwerker, Büroangestellte, sonstige Fahrten). Während des Beurteilungszeitraums 

tags ist von 237 Fahrten auszugehen, nachts insgesamt von 79 Fahrten, in der lautesten 

Nachtstunde von 26 Fahrten. Bei Berücksichtigung der beiden Gewerbeflächen GE1 und 

GE2 erhöht sich die Anzahl der Fahrten auf 652 tags und 100 nachts. Die Verkehrs-

ströme verteilen sich auf der Köpenicker Straße zu 75% in Richtung Westen (BAB 113) 

und 25% in Richtung Osten (Adlergestell).  

Für die Lkw-Anlieferung werden in Abstimmung mit der BVG tags insgesamt 5 Fahrten 

mit Lkw > 2,8 t zul. Gesamtgewicht angesetzt. Innerhalb der Tageszeiten mit erhöhter 

Empfindlichkeit und nachts findet keine Anlieferung statt. Die Entladevorgänge werden 

auf beiden Seiten des Nebenbetriebsgebäudes (je 2 Lkw) und bei den Sandsilos südlich 

der Werkstatthalle (1 Lkw) angenommen.  

3.5 Vorbelastung durch den Kfz-Verkehr auf den angrenzenden Straßen 

Die Verkehrsbelegung der öffentlichen Straßen wurde von der Fa. Hoffmann-Leichter 

Ingenieurgesellschaft mbH prognostiziert und tabellarisch übergeben (Stand 20. Oktober 

2017). Die Prognose gilt für den Zeithorizont 2030 und beschreibt ein verkehrliches 

Szenario, das die Fertigstellung der Neubaustrecke Adlershof II und der Verkehrslösung 

Schöneweide berücksichtigt.  

Anmerkung: 

 Die Untersuchung wurde bereits als Grundlage für die Untersuchung der Straßenbahn-Neubau-
strecke Adlershof II herangezogen (siehe den entsprechenden Schalltechnischen Bericht Nr. 819.3 
des Unterzeichners, Stand März 2018). 
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Zur Durchführung der Schalltechnischen Berechnungen müssen die prognostizierten 

Durchschnittlichen Täglichen Verkehrsstärken für werktags DTVw in Durchschnittliche 

Tägliche Verkehrsstärken für alltags DTV sowie die prognostizierten Lkw-Anteile p über 

3,5 t zulässiges Gesamtgewicht in maßgebende Lkw-Anteile p über 2,8 t umgerechnet 

werden. Die entsprechenden Faktoren  

DTV (Kfz) / DTVw (Kfz) = 0,90 

DTV (Lkw) / DTVw (Lkw) = 0,81 

p > 2,8 t / p > 3,5 t = 1,2 

sind in den „Hinweisen und Faktoren zur Umrechnung von Verkehrsmengen“ der  

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz VII A, Stand März 2017 vor-

gegeben. 

Die Durchschnittlichen Täglichen Verkehrsstärken DTV und maßgebenden Lkw-Anteile 

p > 2,8 t zul. Gesamtgewicht aller berücksichtigten Straßenabschnitte sind in Tabelle 3 

dokumentiert. 

3.6 Vorbelastung durch den Eisenbahnverkehr 

Das Betriebsprogramm für die Strecken 6007, 6142 und 6144 in Berlin Adlershof mit 

dem Prognosehorizont 2030 wurde beim Verkehrsdatenmanagement der Deutschen 

Bahn AG abgefragt (Vorstandsressort Digitalisierung & Technik, Lärmschutz (TUL) am 

15. Juli 2019). Die DB weist darauf hin, dass sich das Zugangebot bei den überwiegend 

vom Nahverkehr frequentierten Strecken stark an der Nachfrage von Ländern und 

Kommunen orientiere, so dass Aussagen über zukünftige Betriebszahlen mit erhebli-

chen Unsicherheitsfaktoren zu betrachten seien.  

Insgesamt werden folgende Zugzahlen genannt (jeweils in der Summe aus Richtung und 

Gegenrichtung): 

Strecke 
Summe Fahrten tags  

(6 bis 22 Uhr) 
Summe Fahrten nachts  

(22 bis 6 Uhr) 
Zugarten 

6007 672 188 S-Bahn Berlin 

6142 66 12 GZ-E, RB-E, RB-ET 

6144 6 4 GZ-V 

 

Die auf den Strecken eingesetzten Züge sowie die jeweiligen Fahrzeugkategorien im 

Zugverband sind in Tabelle 2.2 ausgewiesen.  
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3.7 Immissionsempfindlichkeiten der Nachbarschaft 

Die Untersuchung wird für sämtliche Objekte mit schutzbedürftiger Nutzung in der 

Nachbarschaft des geplanten Betriebshofes durchgeführt, an denen eine Überschreitung 

der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV beziehungsweise der Immissionsricht-

werte gemäß TA Lärm nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann. 

Maßgebend für die Zuordnung der Immissionsorte zu den Immissionsgrenz- und 

-richtwerten sind die Festsetzungen in Bebauungsplänen. Sofern diese keine ent-

sprechenden Festsetzungen enthalten oder keine Bebauungspläne vorliegen, werden die 

Immissionsempfindlichkeiten auf Grundlage der Schutzbedürftigkeit festgelegt. Hierzu 

wurden die Einschätzungen des Unterzeichners anlässlich des Ortstermins mit den 

Angaben der Karten „Reale Nutzung der bebauten Flächen 2015“ und „Stadtstruktur 

2015“ aus dem Berliner Umweltatlas abgeglichen. 

Eine Raumbegehung zur Prüfung der realen Raumnutzung wurde nicht vorgenommen. 

Besonders schutzbedürftige Nutzungen, wie Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Alten-

heime und vergleichbare Nutzungen konnten im Einwirkungsbereich des geplanten 

Betriebshofes nicht ausgemacht werden. 

Anmerkung: 

 Die nächste Kindertagesstätte ist die „Kita Am Studio“ in der Straße Am Studio Nr. 5. Die Kita ist vom 
Betriebshof der Straßenbahn aber so weit entfernt und durch die dazwischen liegenden Objekte ab-
geschirmt, dass dort keine Immissionsgrenz- oder Richtwertüberschreitungen zu besorgen sind. 

a) Allgemeine Wohngebiete (WA) 

Die Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV, § 2 Absatz 1 Nr. 2 in reinen und all-

gemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten beziehungsweise die Immissions-

richtwerte gemäß TA Lärm Nummer 6.1 Buchstabe d in allgemeinen Wohngebieten und 

Kleinsiedlungsgebieten 

 Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 
Immissionsgrenzwerte 
gemäß 16. BImSchV  Beurteilungspegel 

kurzzeitige  
Geräuschspitzen 

tags nachts  tags nachts tags nachts 

59 dB(A) 49 dB(A)  55 dB(A) 40 dB(A) 85 dB(A) 60 dB(A) 
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werden für die Objekte  

 Adlergestell 263,  
Radickestraße 76 (Wohnheim),  
Adlergestell 267-269A, 275-77, 279, 281,  
Adlergestell 283 / Büchnerweg 102,  
Büchnerweg 100 

angesetzt. Grundlage der Einstufung ist die Schutzbedürftigkeit. 

b) Kerngebiete (MK) 

Die Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV, § 2 Absatz 1 Nr. 3 beziehungsweise die 

Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm Nummer 6.1 Buchstabe c in Kerngebieten, 

Dorfgebieten und Mischgebieten 

 Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 
Immissionsgrenzwerte 
gemäß 16. BImSchV  Beurteilungspegel 

kurzzeitige  
Geräuschspitzen 

tags nachts  tags nachts tags nachts 

64 dB(A) 54 dB(A)  60 dB(A) 45 dB(A) 90 dB(A) 65 dB(A) 

 

werden für das Nubis Bürohaus Ernst-Augustin-Straße 2 sowie für die Kleingarten-

anlage Teltowkanal III angesetzt. Grundlage für die Einstufung des Bürohauses ist die 

Festlegung des B-Plans XV-51a vom 30. Juni 2006 (dort Fläche MK4). 

Die Kleingartenanlage wird gemäß der Schutzbedürftigkeit eingestuft (siehe auch 

VLärmSchR 97, Kap. 10.2 Abs. 4 Spiegelstrich 4). Da dort Dauerwohnrechte bestehen, 

gelten die Immissionswerte für tags und nachts. 

c) Gewerbegebiete (GE) 

Die Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV, § 2 Absatz 1 Nr. 4 beziehungsweise die 

Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm Nummer 6.1 Buchstabe b in Gewerbegebieten 

 Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 
Immissionsgrenzwerte 
gemäß 16. BImSchV  Beurteilungspegel 

kurzzeitige  
Geräuschspitzen 

tags nachts  tags nachts tags nachts 

69 dB(A) 59 dB(A)  65 dB(A) 50 dB(A) 95 dB(A) 70 dB(A) 
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gelten für folgende Objekte: 

(1) Adlergestell 291  (Lidl / Schulung) 
(1) Ernst-Augustin-Str. 1  (Farben Frikell GmbH) 
(1) Ernst-Augustin-Str. 1B  (Corning Optical Communications GmbH) 
(1) Ernst-Augustin-Str. 1C  (Vodafone GmbH) 
(2) Ernst-Augustin-Str. 3  (System 180 GmbH) 
(2) Ernst-Augustin-Str. 5-11  (div. Gewerbebetriebe) 
(1) Am Studio 16  (Aggreko GmbH) 
(1) Am Studio 16  (Atos Deutschland GmbH, RT DE Produktions GmbH) 
(2) Am Studio 20D  (Studio Berlin GmbH,  
  div. Gewerbebetriebe mit Medienbezug) 

Grundlage für die Einstufung der Objekte (1) sind die Festsetzungen in folgenden 

Bebauungsplänen: 

• Adlergestell 291 B-Plan XV-65 vom 04. April 2006  
 (Fläche GE1) 

• Ernst-Augustin-Str. 1, 1B, 1C B-Plan XV-51a vom 30. Juni 2006  
 (Flächen GE3 bis GE6) 

• Am Studio 16 B-Plan XV-51l vom 24. November 2016  
 (Fläche GE1) 

Die Objekte (2) liegen innerhalb der Sondergebiete SO3 und SO5 des B-Plans XV-51a 

vom 30. Juni 2006 mit der Zweckbestimmung „Medien“. Da hierfür keine Immissions-

werte existieren und die Objekte nach den Beobachtungen vor Ort gewerblich genutzt 

werden, erfolgt die Beurteilung nach der Schutzbedürftigkeit. 

Die Untersuchung geht davon aus, dass die zu schützende Nutzung der genannten 

Objekte nur am Tage ausgeübt wird und insbesondere keine Raumnutzung gemäß 

24. BImSchV, Anlage zu § 2 Abs. 2 und § 3 Abs. 1, 3 und 4, Tabelle 1, Zeile 1 vorliegt 

(Räume, die überwiegend zum Schlafen benutzt werden). Entsprechend erfolgt die 

Beurteilung der Schallimmissionen nur für den Beurteilungszeitraum tags. 

d) Studios 

Die benachbarten Studiogebäude der Studio Berlin GmbH (Studios A-F, G, K und die 

Halle L) liegen im Sondergebiet SO5 des B-Plans XV-51a vom 30. Juni 2006 mit der 

Zweckbestimmung „Medien“. Immissionswerte sind mit dieser Zweckbestimmung nicht 

verbunden. 
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In Studios und Bearbeitungsräumen von Hörfunk und Fernsehen müssen je nach 

vorgesehener Nutzung bestimmte akustische Bedingungen eingehalten werden. Insbe-

sondere muss sichergestellt sein, dass die Innenschallpegel ein höchstzulässiges Niveau 

nicht überschreiten. Entsprechende Grenzkurven wurden vom Institut für Rundfunk-

technik entwickelt (IRT, Akustische Information 1.11-1 / 1995). Das Einhalten der 

Grenzkurven kann im Einzelfall aufwendige bauakustische Maßnahmen erfordern.  

Ein Rückschluss von Beurteilungspegeln außerhalb eines Studiogebäudes auf den 

Innenschallpegel ist ohne detaillierte Kenntnis der bauakustischen Gegebenheiten nicht 

möglich, so dass es nicht sinnvoll ist, eine Beziehung zwischen der Schutzbedürftigkeit 

einerseits und den Immissionsgrenzwerten gemäß 16. BImSchV oder den Immissions-

richtwerten gemäß TA Lärm andererseits herzustellen. Die vorliegende Untersuchung 

beschränkt sich daher auf die Berechnung der zu erwartenden Schallimmissionen und 

verzichtet auf deren Beurteilung.  

3.8 Gesetze, Verordnungen, Richtlinien 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-
Immissionsschutzgesetz – BImSchG) vom 15. März 1974 

• Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 12. Juni 
1990, geändert am 18. Dezember 2014  

• Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung – 24. BIm-
SchV) vom 4. Februar 1997 

• Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) vom 26. August 1998 

• Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS-90, Ausgabe 1990 

• Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der  
Baulast des Bundes – VLärmSchR 97 vom 27. Mai 1997 

• Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für die  
Ausführung von Lärmschutzwänden an Straßen  – ZTV-LSW 06,  
Ausgabe August 2006 

• Parkplatzlärmstudie – 6. überarbeitete Auflage, Bayerisches Landesamt für 
Umwelt, Ausgabe 2007 

• Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Be-
triebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Hessi-
sche Landesanstalt für Umwelt, Heft 192, Ausgabe 1995 
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• VDI-Richtlinie 2571 „Schallabstrahlung von Industriebauten“, August 1976 

• DIN ISO 9613-2:1999-10 „Akustik – Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung 
im Freien – Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“, Oktober 1999 

• Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle Umwelt „Umwelt-Leitfaden zur eisenbahn-
rechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für Magnetschwebe-
bahnen – Stand: Dezember 2012 – Teil VI Schutz vor Schallimmissionen aus 
Schienenverkehr“ 

4 Grundlagen der Untersuchung  

4.1 Abgrenzung zwischen 16. BImSchV und TA Lärm 

Der geplante Betriebshof dient sowohl dem Abstellen von Straßenbahnen während der 

nächtlichen Betriebspause als auch der Durchführung von Reparatur- und Wartungs-

arbeiten. Der Betriebshof hat also einerseits eine verkehrliche Funktion und anderer-

seits die Funktion einer Werkstatt. Hinsichtlich der Bewertung der Schallimmissionen 

muss in einer differenzierten Betrachtungsweise zwischen den beiden Funktionen 

unterschieden werden. 

Für die Schallimmissionen von den Fahrzeugbewegungen gilt im Land Berlin für den 

ÖPNV eine Vorgabe der Planfeststellungsbehörde (SenUVK IV E).  

Hiernach sind alle Fahrzeugbewegungen, die sich aus der verkehrlichen Funktion er-

geben und vom Fahrpersonal vorgenommen werden, als Verkehrslärm anzusehen. Die 

Schallimmissionen liegen also im Geltungsbereich der Verkehrslärmschutzverordnung – 

16. BImSchV. Dies betrifft alle Fahrzeugbewegungen, die in Kap. 3.3 Absatz a) dieses 

Berichts beschrieben sind (Ein- und ausfahrende Straßenbahnen). 

Straßenbahnbewegungen, die sich aus der Funktion der Werkstatt ergeben und vom 

Werkstattpersonal vorgenommen werden, sind dagegen dem Arbeitslärm zuzurechnen. 

Die entsprechenden Schallimmissionen sind demnach unter Anwendung der Techni-

schen Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm zu bewerten. Dies betrifft die in 

Kap. 3.3 Absatz b) dieses Berichts beschriebenen Umsetzfahrten zwischen der Werk-

statthalle und den Abstellgleisen. 

Anmerkungen: 

• Der Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung des Eisenbahn-Bundesamtes 
(EBA) widmet der Frage 16. BImSchV oder TA Lärm ein eigenes Kapitel (Kap. 3 Beurteilung der 
Immissionen nach der 16. BImSchV oder der TA Lärm). Er kommt ebenfalls zu dem Schluss, dass 
bei Abstell- und Behandlungsanlagen (die aus akustischer Sicht mit einem Betriebshof vergleichbar  
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 sind) eine getrennte Ermittlung und immissionsschutzrechtliche Bewertung der Geräuschquellen 
vorzunehmen sei, unterscheidet aber zwischen Schienenwegen und Anlagen. Hiernach werden 
auch Rangierfahrten oder Fahrten zu einer Waschanlage als Verkehrslärm bewertet. 

• Die immer wieder geäußerte Einschätzung, dass ein Betriebshof in Gänze im Geltungsbereich der 
TA Lärm liege und daher sämtliche vom Betriebshof ausgehenden Schallimmissionen gemäß TA 
Lärm zu ermitteln und zu bewerten seien, ist durch das BImSchG nicht gedeckt. 

Die Untersuchungen gemäß 16. BImSchV und TA Lärm werden getrennt voneinander 

vorgenommen. Die Ergebnisse werden in einer gemeinsamen Tabelle zusammengefasst. 

4.2 Maßgebende Immissionsorte 

Bei der Festlegung der maßgebenden Immissionsorte (Berechnungspunkte) ist  

zwischen 

• Berechnungspunkten an Gebäuden mit schutzbedürftiger Nutzung, 

• Berechnungspunkten bei Kleingärten, 

• Berechnungspunkten zur Berechnung von Schallimmissionsplänen 

zu unterscheiden. 

a) Berechnungspunkte an Gebäuden mit schutzbedürftiger Nutzung 

Gemäß Regelwerk wird der für die Berechnung des Beurteilungspegels maßgebende 

Immissionsort bei Gebäuden in Höhe der Geschossdecke (0,2 m über der Fensterober-

kante) an der Außenfassade des zu schützenden Raumes angenommen. Die Geschoss-

höhen wurden vorzugsweise mit den Standardwerten 3,50 m für das Erdgeschoss und 

2,80 m für jedes weitere Geschoss angesetzt, sofern nicht deutlich abweichende Maße 

ermittelt wurden (etwa bei Altbauten). An jeder Fassade und jedem Geschoss wurde 

grundsätzlich ein maßgebender Immissionsort angesetzt. Je nach Art und Größe des 

Gebäudes kann dieser Immissionsort die Schallimmissionsverhältnisse an einzelnen 

oder mehreren schutzbedürftigen Räumen beschreiben. Die Anzahl der Immissionsorte 

wurde erhöht, wenn aufgrund der Ausrichtung des Gebäudes zum Betriebshof größere 

Pegelunterschiede entlang der Fassade zu erwarten waren. Sofern erforderlich, wurden 

auch seitliche Fassaden berücksichtigt.  
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Die Berechnungspunkte an den Studios wurden in der Mitte der jeweiligen (fenster-

losen) Fassaden angeordnet. 

Die maßgebenden Immissionsorte sind im Schalltechnischen Lageplan Bild 1 als blauer 

Punkt eingetragen. Sie können anhand der Hausnummer und des jeweiligen Kennbuch-

stabens eindeutig identifiziert werden.  

b) Berechnungspunkte bei Kleingärten 

Der Berechnungspunkt liegt grundsätzlich in der Mitte des jeweiligen Kleingartens in 

2 m Höhe, nicht an einem etwaigen Gebäude. Es wurden alle Parzellen in der ersten 

Reihe an der Köpenicker Straße berücksichtigt. 

Bei Gebäuden, die im vorliegenden ALK-Auszug als Wohnhäuser gekennzeichnet sind, 

wurden die Berechnungspunkte gemäß Absatz a) dieses Kapitels definiert. Dies betrifft 

die Parzellen P5, P6/7, 10, 11, 100, 112, 131, 147, 148 und 151. 

Da es sich hierbei durchweg um niedrige Gebäude handelt, wurden die Immissionsorte 

in 2,80 m Höhe (EG) definiert. 

c) Berechnungspunkte zur Berechnung von Schallimmissionsplänen 

Für die Berechnung der Schallimmissionspläne wurden Berechnungspunkte in einem 

Gitternetz von 2,50 m x 2,50 m in 2 m Höhe über dem Geländeniveau angeordnet. Dies 

entspricht der üblichen Bezugshöhe für die Schallimmissionen auf Außenwohnberei-

chen.  

5 Schalltechnische Berechnungen 

Die Schalltechnischen Berechnungen wurden mit dem Programmsystem IMMI 2019  

(Update 2, Entwicklungsstand 05.02.2020) der Fa. Wölfel Meßsysteme Software GmbH + 

Co. KG durchgeführt. Die Konformität der Software mit der Schall 03 wird vom Herstel-

ler bestätigt. Die entsprechenden Testaufgaben zur Schall 03 und zur RLS-90 werden 

erfüllt.  
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Bei der Berechnung der Schallimmissionen bleibt eine mögliche Bebauung auf den 

beiden Baufeldern GE1 und GE2 des Bebauungsplans 9-41 unberücksichtigt, da die 

dort festgesetzten Baugrenzen keinen Rückschluss auf die konkrete Stellung der 

Gebäude und deren Auswirkungen auf das Schallfeld zulassen. Dieser Ansatz liegt auf 

der sicheren Seite.  

Beurteilungspegel werden grundsätzlich auf ganze dB(A) aufgerundet. In der Gesamtlärm-

betrachtung werden die Beurteilungspegel mit der Genauigkeit 1/10 dB(A) angegeben. 

Das nachstehende Kapitel beschreibt die Berechnungen auf Grundlage der Schall 03 

und RLS-90. Die Berechnung der Schallimmissionen anderer Quellen auf dem Betriebs-

gelände (Stellplätze, Lkw-Ladegeräusche, Abstrahlung der Werkstatthalle, technische 

Gebäudeausrüstung) unterliegt anderen Regeln und wird in Kapitel 6.2 beschrieben. 

5.1 Schallimmissionen vom Straßenbahn- und Eisenbahnverkehr 

Die Berechnung der Schallimmissionen vom Straßenbahn- und Eisenbahnverkehr  

erfolgt auf Grundlage von Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV (Schall 03).  

Sie erfolgt in zwei Schritten. Der erste Schritt besteht in der Berechnung der Emissions-

spektren des Straßenbahn- und Eisenbahnverkehrs. Im zweiten Schritt werden die 

Beurteilungspegel an den maßgebenden Immissionsorten berechnet. Grundlage sind die 

vorher berechneten Emissionsspektren und die Einflüsse des Schallausbreitungsweges 

(Entfernungsdämpfung, Abschirmung, Reflexion usw.). 

5.1.1 Straßenbahnverkehr 

a) Berechnung der Emissionsspektren 

Die Emissionsspektren repräsentieren längenbezogene Schallleistungspegel L'W und 

kennzeichnen die Stärke des vom Schienenweg der Straßenbahn abgestrahlten Schalls. 

Die Berechnung erfolgt in Oktavbändern im Frequenzbereich von 63 Hz bis 8 kHz 

getrennt für die Beurteilungszeiträume tags (von 6 bis 22 Uhr) und nachts (von 22 bis 

6 Uhr). Sie berücksichtigt Fahrgeräusche und Aggregategeräusche in den Quellhöhen 

0 m beziehungsweise 4 m. 
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Das Emissionsspektrum der Fahrgeräusche ergibt sich aus einem normierten Fahr-

geräuschspektrum unter Anwendung von Korrekturwerten 

• für die Anzahl der Achsen je Fahrzeug, 

• für die Fahrgeschwindigkeit, 

• für die Art der Fahrbahn beziehungsweise die Brückenbauart, 

• für die besondere Auffälligkeit von Kurvengeräuschen. 

Das Emissionsspektrum der Aggregatgeräusche ergibt sich aus einem normierten  

Aggregatgeräuschspektrum unter Anwendung von Korrekturwerten 

• für Fahrzeuge mit Klimaanlagen, 

• für die Fahrgeschwindigkeit. 

Grundlage der Berechnung ist der Einsatz von Niederflur-Straßenbahnfahrzeugen mit 

Klimaanlage (z. B. Typ F8E/Z mit 8 Achsen je Fahrzeug, Fahrzeugkategorie 21-A8 mit 

Klimaanlage gemäß Schall 03). Dieser Ansatz führt zu höheren Emissionspegeln als 

etwa 6-achsige Fahrzeuge ohne Klimaanlage und liegt daher auf der sicheren Seite. 

Die Fahrgeschwindigkeit wird grundsätzlich mit 50 km/h angesetzt. Für die besondere 

Auffälligkeit von Kurvengeräuschen wird bei Radien unter 200 m ein zusätzlicher 

Korrekturwert von 4 dB(A) berücksichtigt.  

Anmerkungen: 

• Die Schall 03 schreibt in Kap. 5.3.2 an Gleisbögen mit Radien unter 200 m, Weichen und Kreuzun-
gen, an Isolier- und Schweißstößen, auf Beschleunigungs- und Bremsstrecken sowie an Haltestel-
len die Berechnung mit der fiktiven Fahrgeschwindigkeit von 50 km/h vor, die in diesen Bereichen 
höher ist als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit. Dies soll auch die typischerweise erhöhten 
Schallemissionen wie z. B. tonhaltige Anfahr- und Bremsgeräusche, Türschließgeräusche und 
Kommunikationsgeräusche berücksichtigen. Der Unterzeichner übernimmt diese Regelung für den 
gesamten Betriebshof. Nur im Bereich der Zufahrt wird – außerhalb von Gleisbögen und Weichen-
bereichen – mit der Geschwindigkeit 30 km/h gerechnet. 

• Bei Radien von 50 m bis 200 m ist angesichts wirksamer Schallminderungsmaßnahmen der BVG 
und im Einklang mit der Erfahrung des Unterzeichners nicht mit besonders auffälligen Kurvenge-
räuschen zu rechnen, so dass der Zuschlag von 4 dB(A) bei diesen (wenigen) Gleisbögen nicht ge-
rechtfertigt wäre. Allerdings wird diese Auffassung nach dem Ergebnis des Planfeststellungsverfah-
rens für die Neubaustrecke Adlershof II von der Planfeststellungsbehörde nicht geteilt, so dass in 
der vorliegenden Untersuchung der Zuschlag bei allen Radien unter 200 m angewendet wird. Da 
auf dem Betriebshof enge Radien aber bei weitem überwiegen, ist der Einfluss aus der zusätzlichen 
Berücksichtigung der Radien von 50 m bis 200 m nur gering.  

 Die Gleisabschnitte, bei denen der 4 dB(A)-Zuschlag angewendet wird, sind im Schalltechnischen 
Lageplan dunkelblau hervorgehoben. 
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Die Untersuchung geht in einem Worst Case-Ansatz davon aus, dass bei allen Gleisen 

auf dem Betriebshof ein geschlossener (schallreflektierender) Oberbau realisiert wird, 

der von Kfz befahren werden kann. Gleisabschnitte, bei denen möglicherweise ein 

schallabsorbierender Oberbau realisiert werden kann (Schottergleise oder Rasengleise) 

bleiben unberücksichtigt. Daher werden durchweg die Pegelkorrekturen für straßen-

bündige Bahnkörper und feste Fahrbahnen gemäß Tabelle 15, Zeile 1 der Schall 03 

angesetzt.  

Zwei Berechnungsbeispiele sind in den Tabellen 1.1 und 1.2 dokumentiert. Sie gelten 

für die Gleise im Bereich der Zufahrt (gerades Gleis und Bogengleis) und zeigen den 

Einfluss von Fahrgeschwindigkeit und Kurvenzuschlag auf die Emissionspegel. 

b) Berechnung der Beurteilungspegel 

Die Beurteilungspegel an den maßgebenden Immissionsorten werden unter Anwendung 

des Teilstückverfahrens gemäß Schall 03 berechnet. Hierzu werden die Gleise so weit in 

einzelne Teilstücke zerlegt, bis sie aufgrund des Verhältnisses ihrer Länge zum Abstand 

des jeweils betrachteten Immissionsortes als einzelne punktförmige Schallquellen an-

gesehen werden können und eine weitere Unterteilung keine Verbesserung der Rechen-

genauigkeit mehr herbeiführen würde. Jede dieser Punktschallquellen führt zu einer 

anteiligen Schallimmission am Immissionsort.  

Die Höhe der anteiligen Schallimmission ist bestimmt durch 

• den spektralen Emissionspegel des entsprechenden Teilstücks, 

• die Pegeldifferenz durch Richtwirkung, 

• die Pegeldifferenz durch geometrische Ausbreitung, 

• die Pegeldifferenz durch Luftabsorption, 

• die Pegeldifferenz durch Boden- und Meteorologiedämpfung, 

• verschiedene Pegeldifferenzen und Korrekturen aus weiteren Einflüssen (Ver-
stärkungen durch Reflexion, Verminderung durch Abschirmung). 

Die gesamte Schallimmission ergibt sich durch energetische Addition der anteiligen 

Schallimmissionen aller Teilstücke. 
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5.1.2 Eisenbahnverkehr 

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der Schall 03 und entspricht weitgehend der 

Beschreibung im vorigen Kapitel. Im Vergleich zur Straßenbahn ist sie allerdings etwas 

aufwendiger, da die Berechnung der Emissionsspektren für drei Quellhöhen erfolgt und 

hierbei Fahrgeräusche, aerodynamische Geräusche, Aggregategeräusche und Antriebs-

geräusche bei verschiedenen Zugarten und Zugzusammenstellungen zu berücksichtigen 

sind. 

Die beispielhafte Berechnung des Emissionsspektrums von E-Lok bespannten Regional-

zügen ist in Tabelle 2.1 dokumentiert. Eine Zusammenstellung aller Emissionsspektren 

gibt Tabelle 2.2. 

Die Berechnung erfolgt für Schwellengleise im Schotterbett. Pegelkorrekturen für Brük-

ken gemäß Schall 03, Tabelle 9 sowie für die Auffälligkeit von Kurvengeräuschen gemäß 

Schall 03, Tabelle 11 werden berücksichtigt. Die Geschwindigkeit der S-Bahnen wird im 

Bereich des Bahnhofs Adlershof mit 70 km/h angesetzt. 

5.2 Schallimmissionen vom Kfz-Verkehr 

Die Schallimmissionen vom Kfz-Verkehr werden gemäß der Richtlinie RLS-90 berechnet. 

Die Berechnung erfolgt in Analogie zu den Berechnungen gemäß Schall 03 in zwei 

Schritten. Der erste Schritt besteht in der Berechnung der Emissionspegel des Kfz-

Verkehrs. Die Emissionspegel kennzeichnen die Stärke des von den Fahrstreifen der 

Straßen abgestrahlten Schalls.  

Im zweiten Schritt werden die Beurteilungspegel an den maßgebenden Immissionsorten 

berechnet. Grundlage sind die vorher berechneten Emissionspegel sowie die Einflüsse 

des Schallausbreitungsweges (Entfernungsdämpfung, Abschirmung, Reflexion usw.). 

a) Berechnung der Emissionspegel 

Gemäß den Festlegungen der RLS-90 wird bei einer mehrstreifigen Straße je eine Schall-

quelle in 0,5 m Höhe über den Mitten der beiden äußeren Fahrstreifen angenommen. 
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Der Emissionspegel eines Fahrstreifens wird aus  

• der maßgebenden stündlichen Verkehrsstärke M  
(berechnet unter Anwendung festgelegter Faktoren aus der anteiligen Durch-
schnittlichen Täglichen Verkehrsstärke DTV), 

• dem maßgebenden Lkw-Anteil p > 2,8t zulässiges Gesamtgewicht, 

• der zulässigen Höchstgeschwindigkeit v, 

• der Bauart der Straßenoberfläche, 

• gegebenenfalls der Gradiente 

berechnet.  

Die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten werden generell mit 50 km/h angenommen.  

Abschnittsweise Geschwindigkeitsreduzierungen aufgrund von verkehrsrechtlichen 

Maßnahmen bleiben unberücksichtigt.  

Die Berechnung der Emissionspegel ist in Tabelle 3 vollständig dokumentiert. 

b) Berechnung der Beurteilungspegel 

Die Beurteilungspegel an den maßgebenden Immissionsorten werden nach dem Teil-

stückverfahren der RLS-90 berechnet. Das Verfahren entspricht in den Grundzügen 

dem Verfahren der Schall 03. 

Die erhöhte Störwirkung von lichtzeichengeregelten Kreuzungen und Einmündungen 

wird durch einen Zuschlag K gemäß RLS-90, Tabelle 2 berücksichtigt. Der Zuschlag 

hängt ab vom Abstand des betrachteten Immissionsortes vom nächsten Schnittpunkt 

der Achsen von sich kreuzenden oder zusammentreffenden Fahrstreifen. Er ist in 

Schritten von 1 dB(A) abgestuft und beträgt bei Abständen 

• bis 40 m   3 dB(A) 

• über 40 m bis 70 m   2 dB(A) 

• über 70 m bis 100 m   1 dB(A) 

und 

• über 100 m   0 dB(A). 

Die Untersuchung berücksichtigt alle bestehenden Lichtsignalanlagen an den in 

Tabelle 3 aufgeführten Straßenabschnitten. Im Zusammenhang mit dem Betriebshof 

und der künftigen Nutzung der Gewerbeflächen GE1 und GE2 sind keine weiteren 

Lichtsignalanlagen geplant. 
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5.3 Gesamtlärmbetrachtung 

Zur Durchführung der Gesamtlärmbetrachtung müssen für den Nullfall die Summen-

pegel aus den Schallimmissionen von den Straßen und der Eisenbahn, im Planfall aus 

den Schallimmissionen von den Straßen, der Eisenbahn und zusätzlich aus den Schall-

immissionen von der Straßenbahn (soweit die Fahrten im Geltungsbereich der 16. BIm-

SchV liegen) berechnet werden. Da der Bau der Werkstatthalle und der Lärmschutz-

wände auf dem Betriebsgelände das Schallfeld beeinflussen, sind an einigen Immis-

sionsorten die Schallimmissionen von den Straßen und der Eisenbahn im Null- und 

Planfall nicht gleich. 

Die Berechnung erfolgt unter Anwendung der folgenden Gesetzmäßigkeiten: 

a) Summenpegel aus Straße und Eisenbahn 
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b) Summenpegel aus Straße, Eisenbahn und Straßenbahn 
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Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Berechnung von Summenpegeln um 

eine sogenannte energetische Addition handelt. Bei dieser werden nicht die Pegel, 

sondern die Schallenergien aller Schallquellen addiert.  

Zur Verdeutlichung werden die folgenden Hinweise gegeben (bei drei Summanden): 

• Sind alle drei Beurteilungspegel gleich hoch, so ist der Summenpegel um 
4,8 dB(A) höher als die Einzelpegel. 

• Sind zwei der drei Beurteilungspegel gleich hoch, der dritte aber wesentlich 
kleiner, so ist der Summenpegel um 3 dB(A) höher als die beiden höheren Beur-
teilungspegel. 

• Ist ein Beurteilungspegel deutlich höher als die beiden anderen, so entspricht 
der Summenpegel dem höheren Pegel, zumindest wird er maßgeblich durch die-
sen bestimmt. 
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6 Durchführung der Untersuchungen 

6.1 Untersuchung gemäß 16. BImSchV 

Gegenstand der Untersuchung ist die Berechnung der Schallimmissionen von den ein- 

und ausfahrenden Straßenbahnfahrzeugen und deren Beurteilung unter Anwendung 

der Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV. Die Berechnung erfolgt getrennt für die 

beiden Beurteilungszeiträume tags (von 6 bis 22 Uhr) und nachts (von 22 bis 6 Uhr). Bei 

Immissionsorten, die vom Betriebshof aus gesehen diesseits der Baugrenze liegen, 

werden bei der Berechnung der Beurteilungspegel auch die Schallimmissionen von der 

bestehenden Zu- und Ablaufstrecke außerhalb der Baugrenze berücksichtigt. 

Anmerkung 

 Die beiden maßgebenden Immissionsorte a und b am Nubis Bürohaus Ernst-Augustin-Str. 2 sind 
die einzigen Immissionsorte jenseits der Baugrenze. Dort werden nur die Schallimmissionen vom 
geplanten Betriebshof berücksichtigt, nicht aber die Schallimmissionen der Zu- und Ablaufstrecke.  

Die Zugzahlen und Fahrwege entsprechen dem Betriebsprogramm für ein- und ausfah-

rende Fahrzeuge gemäß Kap. 3.3 Absatz a).  

In Ergänzung wird eine Gesamtlärmbetrachtung vorgenommen. Sie hebt auf die Ge-

samteinwirkung aller Verkehrsgeräusche ab und vergleicht die Vorbelastung von den 

öffentlichen Straßen und Schienenwegen der Eisenbahnen im Szenario ohne Betriebshof 

(Nullfall) mit der Gesamtbelastung im Szenario mit Betriebshof (Planfall).  

6.2 Untersuchung gemäß TA Lärm 

Die Untersuchung auf Grundlage der TA Lärm berücksichtigt folgende emissions-

relevante Schallquellen, die dem Arbeitslärm zugerechnet werden und im Geltungsbe-

reich dieser Vorschrift liegen: 

• Fahrzeugbewegungen der Straßenbahn innerhalb des Betriebshofes 
(Umsetzfahrten zwischen der Werkstatthalle und den Abstellgleisen).  

• Pkw- und Lkw-Fahrten auf dem Betriebsgelände 
einschließlich der Emissionen von den Parkplätzen und der Anlieferung 

• Geräusche von der Werkstatthalle und der technischen Gebäudeausrüstung 

Die Beurteilungspegel werden rechnerisch ermittelt, energetisch addiert und mit den 

Immissionsrichtwerten der TA Lärm verglichen.  
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Die Berechnungen erfolgen für den Beurteilungszeitraum tags und die lauteste Nacht-

stunde. An Objekten, die unter Anwendung der Immissionsrichtwerte für allgemeine 

Wohngebiete beurteilt werden, wird einheitlich der Zuschlag für Tageszeiten mit erhöh-

ter Empfindlichkeit gemäß Nummer 6.5 Absatz 2 der TA Lärm angewendet. Dieser 

Zuschlag berücksichtigt, dass der Betriebshof auch an Sonn- und Feiertagen in Betrieb 

ist und liegt auf der sicheren Seite. Bei den Schallimmissionen der Lkw wurde er nicht 

angewendet, da die Anlieferung nur werktags außerhalb der Ruhezeiten erfolgt. 

Kurzzeitige Geräuschspitzen, die im bestimmungsgemäßen Betriebsablauf auftreten 

können, werden durch das Kurvengeräusch der Straßenbahn hervorgerufen. Diese 

Geräuschspitzen sind Gegenstand einer Sonderbetrachtung. Im Vergleich hierzu können 

andere Geräuschspitzen (z. B. Türenschlagen bei Parkvorgängen und ähnliches) unbe-

rücksichtigt bleiben.  

Eine Vorbelastung durch Gewerbebetriebe, die beim Vergleich der Schallimmissionen 

des geplanten Betriebshofes mit den Immissionsrichtwerten gemäß TA Lärm zu berück-

sichtigen wäre und zu einer Begrenzung der Emissionen des Betriebshofes führen 

könnte, besteht nicht. 

Anmerkung: 

 Der Bebauungsplan 9-41 mit der Festsetzung der Fläche des Betriebshofes als Vorhaltefläche und 
zweier Gewerbeflächen GE1 und GE2 (zwischen dem Betriebshof und der Köpenicker Straße zu 
beiden Seiten der Zufahrt) nimmt keine Lärmkontingentierung vor und schränkt die Schallabstrah-
lung von den Gewerbeflächen nicht ein. In der vorliegenden Begründung wird allerdings darauf hin-
gewiesen, dass auf den Gewerbeflächen „nur das Wohnen nicht wesentlich störende Gewerbebe-
triebe zulässig“ seien. 

Eine Gesamtlärmbetrachtung aus Arbeitslärm und Verkehrslärm ist weder in der 

16. BImSchV noch in der TA Lärm vorgesehen und wird nicht durchgeführt. 

6.2.1 Schallimmissionen von Straßenbahnfahrten (Umsetzfahrten) 

Grundlage der Berechnung sind die Zugzahlen und Fahrwege gemäß Kap. 3.3 Absatz b. 
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6.2.2 Schallimmissionen von Kfz-Fahrten einschl. Anlieferung 

Die Untersuchung berücksichtigt ausschließlich die Kfz-Fahrten auf dem Betriebs-

gelände einschließlich der Zufahrt von der Köpenicker Straße. Die dem Betriebshof  

zuzurechnenden Schallimmissionen von den An- und Abfahrten auf den öffentlichen 

Straßen (Köpenicker Straße von Adlergestell bis Ernst-Ruska-Ufer) bleiben unberück-

sichtigt, da der Verkehr zu und vom Betriebshof im Vergleich zur Verkehrsbelegung der 

Köpenicker Straße vernachlässigbar ist, zu keiner nachweisbaren Erhöhung des Ver-

kehrslärms führt und sofort eine Vermischung mit dem übrigen Verkehr eintritt. 

a) Schallimmissionen vom Pkw-Verkehr 

Da sich die Schallimmissionen von den Stellplätzen und den Fahrwegen dorthin eini-

germaßen genau abgrenzen lassen, erfolgt die Berechnung nach dem getrennten 

Verfahren gemäß Kap. 8.2.2 der Parkplatzlärmstudie des LfU Bayern. 

Der Berechnung liegen modellhaft folgende Fahrwege zugrunde: 

Fahrweg 1  Von der Einfahrt an der Köpenicker Straße geradeaus (vorbei an den 

Stellplätzen P5) über die Werkstraße zwischen der Werkstatthalle und den 

Abstellgleisen bis zum Ende des Nebenbetriebsgebäudes / Gleichrichter-

werk, von dort Überqueren der Gleise zu den Stellplätzen P1 bis P3 und 

über die Feuerwehrumfahrung südwestlich der Werkstatthalle (vorbei an 

den Stellplätzen P4) zurück zur Ausfahrt. Dieser Fahrweg wird von allen 

Pkw befahren (118,5 tags, 13 in der lautesten Nachtstunde). 

Fahrweg 2 vom Pförtnerhaus zu den 5 Stellplätzen P6 an der östlichen Grundstücks-

kante und zurück. Die Untersuchung geht davon aus, dass dorthin nur 

diejenigen Fahrzeuge fahren, die auf den anderen Stellplätzen keinen freien 

Stellplatz gefunden haben (11 Fahrten je Richtung tags, 2 Fahrten in der 

lautesten Nachtstunde). 

Die Schallimmissionen von den Fahrwegen werden unter Anwendung der RLS-90 

ermittelt. Bei der Fahrgeschwindigkeit 30 km/h (Mindestgeschwindigkeit gemäß RLS-90)  
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und einer Straßenoberfläche in klassischer Betonbauweise (Zuschlag 1 dB) ergeben sich 

folgende Emissionspegel für den Fahrverkehr: 

Fahrweg 1 Lm,E, tags  = 38,3 dB(A) 
 Lm,E, nachts  = 40,7 dB(A) 

Fahrweg 2 Lm,E, tags  = 27,9 dB(A) 
 Lm,E, nachts  = 32,6 dB(A) 

Die anteiligen Teilimmissionen von dem Ein- und Ausparken ergeben sich in Anlehnung 

an Formel 11b der Parkplatzlärmstudie: 

)()log(100 AdBinNBKKLL IPAWW ⋅⋅+++=  

Hierin sind: 

LW der Schallleistungspegel des betrachteten Parkplatzes  
 (Flächenschallquelle) 

LW0 der Schallleistungspegel für 1 Bewegung/h = 63 dB(A) 

KPA Zuschlag für die Parkplatzart, hier = 0 dB(A) 

KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit, hier = 4 dB(A) 

B Bezugsgröße, hier Anzahl der Stellplätze 

N Bewegungshäufigkeit, Bewegungen je Stellplatz/h 

Der Grundwert LW0 = 63 dB(A) ist in Tabelle 30 der Parkplatzlärmstudie vorgegeben. 

Dieser Wert gilt für P+R-Plätze und für Besucher- und Mitarbeiterparkplätze gleicher-

maßen (für diese Parkplatzart gilt gemäß Tabelle 34 KPA = 0 dB(A)). 

Die Ein- und Ausgangsdaten für die Berechnung sind in der folgenden Tabelle zusam-

mengefasst: 

 P1 P2 P3 P4 P5 (Gäste) P6 

K PA 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) 0 dB(A) 

K I 4 dB(A) 4 dB(A) 4 dB(A) 4 dB(A) 4 dB(A) 4 dB(A) 

B 16 54 26 6 6 5 

N tags 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 

N nachts 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 

L W  tags 70,4 dB(A) 75,7 dB(A) 72,5 dB(A) 66,2 dB(A) 66,2 dB(A) 65,4 dB(A) 

L W nachts 72,9 dB(A) 78,1 dB(A) 75,0 dB(A) 68,6 dB(A) 68,6 dB(A) 67,8 dB(A) 
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Die Bewegungshäufigkeit wurde aus den Gesamtfahrten für tags und nachts und der 

Summe der Stellplätze P1 bis P5 berechnet.  

Die Schallimmissionen vom Fahrverkehr und den Parkvorgängen wurden energetisch 

addiert.  

b) Schallimmissionen vom Lkw-Verkehr 

Die Untersuchung berücksichtigt Fahrgeräusche der Lkw > 2,8 t zul. Gesamtgewicht, 

Rangiergeräusche und die Geräusche beim Entladen.  

Die Fahrgeräusche der Lkw werden gemäß RLS-90 berechnet. Bei 5 Fahrten pro Tag, 

einer fiktiven Geschwindigkeit von 30 km/h und einer Betonfahrbahn ergibt sich der 

Emissionspegel 37,5 dB(A). 

Für Rangiervorgänge von Lkw auf Betriebsgeländen werden gemäß Kap. 5.2 des Tech-

nischen Berichts der Hessischen Landesanstalt ein mittlerer Schallleistungspegel von 

99 dB(A) und eine Einwirkzeit von 2 min angenommen. Bezogen auf die Beurteilungs-

zeit von 16 Stunden tags ergibt sich bei diesem Ansatz ein Schallleistungspegel von 

72,2 dB(A) pro Lkw.  

Für die Entladevorgänge wird ein Emissionsansatz angenommen, der eine Anlieferung 

mit Palettenhubwagen über die fahrzeugeigene Ladebordwand beschreibt (Worst Case). 

Gemäß Kap. 5.3 des Technischen Berichts der Hessischen Landesanstalt ist hierfür ein 

mittlerer Schalleistungspegel von 88 dB(A) anzusetzen, gültig für ein Ereignis pro 

Stunde. Derselbe Pegel wird auch für das Befüllen der Sandsilos angesetzt. Bezogen auf 

16 Stunden ergibt sich hieraus ein Schallleistungspegel von 76 dB(A) pro Lkw. 

Die Rangier- und Entladevorgänge werden auf beiden Seiten des Nebenbetriebsgebäudes 

(je 2 Lkw) und bei den Sandsilos südlich der Werkstatthalle (1 Lkw) angenommen.  
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6.2.3 Schallimmissionen von der Werkstatthalle 

Die Schallabstrahlung von der Werkstatthalle erfolgt insbesondere durch die Hallentore 

und die Oberlichter in der Decke. Die Höhe der abgestrahlten Schallleistung wird durch 

den Innenschallpegel in der Halle und die Schalldämm-Maße der Außenhaut bestimmt. 

Einen zusätzlichen Beitrag zur Schallabstrahlung leisten Lüftungsgeräte, die auf dem 

Dach des nordöstlichen Anbaus angenommen werden. 

Die Prognose der Schallimmission basiert ausschließlich auf pauschalen Annahmen, da 

die konstruktiven Einzelheiten der Halle und deren technische Ausstattung derzeit nicht 

bekannt sind. Der Unterzeichner geht davon aus, dass die Annahmen auf der sicheren 

Seite liegen.  

Anmerkung: 

 Bei zahlreichen Ortsterminen auf Straßenbahn-Betriebshöfen der BVG erwies sich die Schallab-
strahlung von den Hallen in der Regel als sehr gering.  

Der Innenschallpegel in der Halle wird im räumlichen und zeitlichen Mittel mit LI = 

75 dB(A) angesetzt (tags und nachts). Dies entspricht in einer trivialen Abschätzung 

einem Gesamt-Schallleistungspegel aller in der Halle gleichzeitig betriebenen Maschi-

nen und Arbeiten von LWA = 100 dB(A). 

Anmerkung: 

 Für eine Portalwaschanlage ohne Trocknung kann während des Waschvorgangs ein Schalllei-
stungspegel von 85 dB(A) angesetzt werden. Dies führt auf einen anteiligen Innenschallpegel von 
60 dB(A). Geht man bei einer Unterflurdrehmaschine von dem Schallleistungspegel 90 dB(A) aus, 
ergibt sich ein anteiliger Innenschallpegel von 65 dB(A). Allein diese Beispiele zeigen, dass der An-
satz eines mittleren Innenschallpegels von 75 dB(A) tags und nachts auf der sicheren Seite liegt.  

Das bewertete Schalldämm-Maß der Tore wird mit R’w = 15 dB angenommen und das 

des Hallendaches mit R’w = 20 dB. 

Die Berechnung der abgestrahlten Schallleistung folgt gemäß Anhang A.2.2 der TA Lärm 

einer einfachen Beziehung aus der VDI 2571. Hiernach ergibt sich bei der Rechnung mit 

Mittelwerten die von einem Außenhautelement abgestrahlte flächenbezogene Schalllei-

stung L’’WA wie folgt: 

L’’WA = LI – R’w – 4  dB(A) 
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Zur Berücksichtigung von raumlufttechnischen Anlagen werden auf dem Dach des 

Anbaus, auf dem Nebenbetriebsgebäude samt Gleichrichterwerk und auf dem Gebäude 

der  Einsatzleitung insgesamt 7 Dachgeräte für die Zu- und Abluft angenommen und als 

Punktschallquelle gemäß ISO 9613-2 modelliert (4 Anbau, 2 Nebenbetriebsgebäude / 

Gleichrichterwerk, 1 Einsatzleitung). Es wird davon ausgegangen, dass die Geräte 

ständig in Betrieb sind. Der Schallleistungspegel pro Gerät wird tags mit 85 dB(A) 

angenommen. Für nachts gilt ein gedrosselter Betrieb mit 80 dB(A). 

Die Quellen wurden als Punktschallquellen in einer Höhe von 0,5 m auf den Dächern 

der Gebäude angeordnet. 

6.2.4 Schallimmissionen von einzelnen kurzzeitigen Geräuschspitzen 

Die TA Lärm definiert unter Nummer 2.8 kurzzeitige Geräuschspitzen als durch Einzel-

ereignisse hervorgerufene Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungs-

gemäßen Betriebsablauf auftreten. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die 

Immissionsrichtwerte der TA Lärm um nicht mehr als 30 dB(A) am Tage und 20 dB(A) in 

der Nacht überschreiten.  

Bei einem Betriebshof der Straßenbahn ist typischerweise mit einzelnen kurzzeitigen 

Geräuschspitzen durch das Kurvenquietschen beim Befahren der engen Gleisbögen zu 

rechnen. Zwar ist es der BVG durch wirksame Maßnahmen an Gleisen und Fahrzeugen 

(Flanken- und Spurkranzschmieranlagen, Schienenkopf- und Laufflächenkonditionie-

rungsanlagen) gelungen, die Quietschgeräusche mittlerweile weitgehend zu beseitigen, 

aber restlos ausgeschlossen werden können sie bei Radien unter 50 m jedoch noch 

nicht. Dies gilt insbesondere bei heißer und trockener Witterung. 

Nach früheren Messungen des Unterzeichners können beim Kurvenquietschen in einem 

Meßabstand von 7,5 m neben dem Gleis unter ungünstigen Umständen mittlere Maxi-

malpegel bis LAFmax = 89 dB(A) auftreten. Dieser Pegel übertrifft das normale Vorbeifahr-

geräusch der Straßenbahn bei weitem. 

Unter Anwendung eines Zuschlages von 6 dB(A) für die besondere Auffälligkeit von 

Einzeltönen ergibt sich als Ausgangswert für die Prognose des Kurvenquietschens ein 

Schallleistungspegel von 120 dB(A). Zur Durchführung der Berechnung wurde dieser  
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Schallleistungspegel den als Linienquellen modellierten Gleisbögen im südöstlichen 

Bereich des Betriebshofes (Bögen A und B) und dem westlichen Gleisbogen zwischen 

den beidseitig angebundenen Abstellgleisen und der Zufahrt zu den Werkstattgleisen 

zugeordnet (Bogen C). 

Anmerkungen: 

• Die damaligen Messungen des Unterzeichners wurden im Oktober 1999 in der Wadzeckstraße und 
im September 2006 in der Bernauer Straße vorgenommen. Angesichts der Weiterentwicklung von 
Fahrzeugen und Verbesserung der Maßnahmen gegen das Kurvenquietschen ist davon auszuge-
hen, dass die seinerzeit gemessenen Werte heute nicht mehr erreicht werden. 

• Für das klassischerweise in eine Schallimmissionsprognose eingestellte Türenschlagen bei 
Parkvorgängen wurde nach Tabelle 19 der Parkplatzlärmstudie in 7,5 m Abstand der mittlere Ma-
ximalpegel LAFmax = 74 dB(A) gemessen. Da das Kurvenquietschen um 15 dB(A) lauter sein kann, 
bleibt das Türenschlagen in der vorliegenden Untersuchung unberücksichtigt. 

Seltene Ereignisse im Sinne von Nummer 7.2 der TA Lärm treten bei einem Betriebshof 

der Straßenbahn nicht auf. 

7 Ergebnisse ohne aktiven Schallschutz 

Die Ergebnisse der Schalltechnischen Berechnungen werden anhand von Schallimmis-

sionsplänen verdeutlicht und in Tabellenform ausgewiesen. Maßgebend für die Planfest-

stellung sind ausschließlich die Tabellen mit den Ergebnissen der Einzelpunktberech-

nungen. 

7.1 Schallimmissionspläne 

Die Schallimmissionspläne in den Bildern 2.1 und 2.2 dokumentieren die Vorbelastung 

durch den Kfz-Verkehr auf den öffentlichen Straßen (Bild 2.1) beziehungsweise durch 

den Eisenbahnverkehr (Bild 2.2).  

Die Schallimmissionspläne in den Bildern 3.1 bis 3.4 zeigen die Schallimmissionen vom 

Betriebshof: 

Bild 3.1 zeigt die Schallimmissionen von den Fahrten der Straßenbahnen auf der 
Zufahrt und auf dem Betriebshof, soweit sie dem Verkehrslärm zugerechnet 
werden und im Geltungsbereich der 16. BImSchV liegen.  

Bild 3.2 zeigt die Schallimmissionen von den Fahrten der Straßenbahnen auf dem 
Betriebshof, die dem Arbeitslärm zugerechnet werden und im Geltungsbereich 
der TA Lärm liegen. 
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Bild 3.3 zeigt die Schallimmissionen vom Pkw- und Lkw-Verkehr auf dem Betriebshof 
einschließlich der Park- und Entladevorgänge. 

Bild 3.4 zeigt die Schallimmissionen von den Gebäuden und der technischen Gebäu-

deausrüstung. 

Die Schallimmissionspläne in den Bildern 2.1, 2.2 und 3.1 für die Schallquellen im 

Geltungsbereich der 16. BImSchV gelten jeweils für die Beurteilungszeiträume tags und 

nachts.  

Die Schallimmissionspläne in den Bildern 3.2 bis 3.4 für die Schallquellen im Geltungs-

bereich der TA Lärm gelten für den Beurteilungszeitraum tags und die lauteste Nacht-

stunde. Der Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit gemäß Nummer 6.5 

der TA Lärm blieb bei der Berechnung dieser Schallimmissionspläne unberücksichtigt, 

da er nur bei allgemeinen Wohngebieten anzuwenden ist. 

Die Farben sind einheitlich innerhalb einer Spanne von unter 30 dB(A) bis über 

75 dB(A) mit wachsendem Beurteilungspegel von grün über gelb und rot bis blau in 

Schritten von 5 dB(A) abgestuft.  

Schallimmissionspläne eignen sich nur begrenzt für eine quantitative Auswertung. 

Insbesondere können sie eine detaillierte Berechnung der Beurteilungspegel an den 

maßgebenden Immissionsorten an Gebäuden nicht ersetzen. Aus verschiedenen Grün-

den – genannt seien die Höhe der in einem Gitternetz angeordneten Berechnungspunkte 

(2 m über Gelände), die Interpolation der Pegel zwischen den Berechnungspunkten und 

bestimmte Unterschiede bei der Berücksichtigung von Reflexionen im Vergleich zu den 

Einzelpunktberechnungen – lassen sie einen unmittelbaren Rückschluss auf die Pegel 

an Fassaden nicht zu.  

Gleichwohl geben die Schallimmissionspläne einen anschaulichen Überblick über die 

Schallemissionen der einzelnen Verkehrswege und Quellen, über die Schallausbreitung 

in die Umgebung und über die Schallimmissionen im interessierenden Bereich. Damit 

können sie einen Beitrag leisten, sich die Ergebnisse der Schalltechnischen Unter-

suchung verständlich zu machen und das entwickelte Rechenmodell einer einfachen  
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Plausibilitätsprüfung zu unterziehen. So sieht man auf den ersten Blick, dass die Vor-

belastung aus dem Kfz- und Eisenbahnverkehr in weiten Bereichen die künftige Bela-

stung durch den Straßenbahnverkehr überwiegt. 

Kennzeichnend für die Stärke der Schallemissionen ist die Darstellung im Nahfeld der 

Schallquellen. Die Breite und Intensität des eingefärbten Bereiches spiegeln die Höhe 

der Emissionspegel wider. Beispielsweise sind in den Schallimmissionsplänen der 

Straßenbahn die unterschiedliche verkehrliche Belegung der Gleise oder der Anstieg des 

Emissionspegels in den engen Gleisbögen gut auszumachen, der durch das Kurven-

geräusch verursacht wird. 

Kennzeichnend für die Schallausbreitung sind die Pegelabnahme mit der Entfernung, 

die Abschirmung durch Gebäude und Mauern oder der Schalleintrag durch Öffnungen 

und Lücken zwischen einzelnen Gebäuden.  

7.2 Beurteilungspegel an den maßgebenden Immissionsorten 

Die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen sind in den Tabellen 4.1 bis 4.4 zusam-

mengefasst. Sie gelten jeweils für Immissionsorte in den allgemeinen Wohngebieten, 

Kerngebieten, Gewerbegebieten und an den Studios.  

Anmerkung: 

 Diese Tabellen zeigen die Ergebnisse ohne aktiven Schallschutz. Die folgenden Tabellen 5.1 bis 
5.5 zeigen die Ergebnisse mit aktivem Schallschutz. Sie sind Gegenstand von Kap. 10.  

Der Inhalt der Spalten ist wie folgt: 

Allgemeine Angaben (Spalten 1 bis 10) 

Spalten 1 bis 3 Beschreibung des maßgebenden Immissionsorts 
(Adresse, Kennung, Geschoss). 

Spalte 4 Art des Gebiets oder der Anlage. Die Angabe (S) bzw. (B) kennzeichnet die  
Grundlage der Einstufung (S gemäß Schutzbedürftigkeit, B gemäß B-Plan). 

Spalten 5 und 6 Immissionsgrenzwerte gemäß 16. BImSchV, § 2 Absatz 1.  

Spalten 7 bis 10 Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von Gebäuden  
gemäß TA Lärm Nummer 6.1  
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Vorbelastung im Nullfall und Planfall (Spalten 101 bis 112) 

Spalten 101 und 102 Beurteilungspegel vom Kfz-Verkehr auf den angrenzenden Straßen 
im Szenario ohne Betriebshof (Nullfall). 

Spalten 103 und 104 Beurteilungspegel vom Eisenbahnverkehr auf den Strecken 6007, 6142 und 6144 
im Szenario ohne Betriebshof (Nullfall). 

Spalten 105 und 106 Summenpegel Kfz-Verkehr + Eisenbahnverkehr aus den Spalten 101 und 103  
bzw. 102 und 104 im Szenario ohne Betriebshof (Nullfall). 

 
Spalten 107 bis 112 wie 101 bis 106, aber im Szenario mit Betriebshof (Planfall) 

Die Pegel sind auf ganze dB(A) aufgerundet. 

Untersuchung gemäß 16. BImSchV (Spalten 201 bis 206) 

Spalten 201 und 202 Beurteilungspegel von den Fahrzeugbewegungen der Straßenbahnen im Geltungs-
bereich der 16. BImSchV.  

Spalte 203 Höhe der Immissionsgrenzwertüberschreitung tags, wenn der Beurteilungspegel 
gemäß Spalte 201 den Immissionsgrenzwert gemäß Spalte 5 überschreitet. 

Spalte 204 Höhe der Immissionsgrenzwertüberschreitung nachts, wenn der Beurteilungspegel 
gemäß Spalte 202 den Immissionsgrenzwert gemäß Spalte 6 überschreitet. 

Spalte 205 Auslösung von Anspruchsberechtigung auf Kostenerstattung für passiven Schall-
schutz dem Grunde nach für Wohnräume und andere schutzbedürftige Räume, die 
tags genutzt werden, sowie auf Entschädigung wegen verbleibender Beeinträchti-
gungen durch Immissionsgrenzwertüberschreitung auf Balkonen, Loggien und auf 
unbebauten Außenwohnbereichen. Kriterium: Immissionsgrenzwertüberschreitung 
gemäß Spalte 203. 

Spalte 206 Auslösung von Anspruchsberechtigung auf passiven Schallschutz dem Grunde nach 
für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden. Kriterium: Immissions-
grenzwertüberschreitung gemäß Spalte 104. 

Die Pegel sind auf ganze dB(A) aufgerundet. 

Gesamtlärmbetrachtung (Spalten 301 bis 308) 

Spalten 301 und 302 Summenpegel Kfz-Verkehr + Eisenbahnverkehr im Nullfall gemäß Spalten 105  
und 106. 

Spalten 303 und 304 Summenpegel Kfz-Verkehr + Eisenbahnverkehr + Straßenbahnverkehr im Planfall 
aus den Spalten 111 und 201 beziehungsweise 112 und 202. 

Spalten 305 und 306 Einfluss des Vorhabens auf die Gesamtlärmbelastung = Summenpegel im Planfall 
minus Summenpegel im Nullfall 

Spalte 307 Auslösung von Anspruchsberechtigung dem Grunde nach bei schutzbedürftiger 
Nutzung tags. Kriterium: Pegeldifferenz gemäß Spalte 305 größer als 0,4 dB(A) – in 
Gewerbegebieten größer als 2,0 dB(A) – und Summenpegel gemäß Spalte 303 über 
70 dB(A). 

Spalte 308 Auslösung von Anspruchsberechtigung dem Grunde nach bei schutzbedürftiger 
Nutzung nachts. Kriterium: Pegeldifferenz gemäß Spalte 206 größer als 0,4 dB(A) – 
bei gewerblichen Objekten und in Gewerbegebieten größer als 2,0 dB(A) – und 
Summenpegel gemäß Spalte 204 über 60 dB(A). 

Die Pegel sind nicht aufgerundet und mit der Genauigkeit 1/10 dB(A) angegeben. 
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Anmerkung: 

 Die Durchführung einer Gesamtlärmbetrachtung ist gesetzlich nicht zufriedenstellen geregelt (siehe 
Bundesrat, 992. Sitzung am 03. Juli 2020, TOP 61, Ausschussempfehlung U Ziffer 9). Dies eröffnet 
den gutachtlichen Spielraum, zur Gewährleistung einer sachgerechten Vorgehensweise einen 
Schwellenwert von 0,4 dB(A) einzuführen. Hiernach bleiben zusätzliche Schallimmissionen unbe-
rücksichtigt, wenn sie die Vorbelastung um mehr als 10 dB(A) unterschreiten.  
 
 

Untersuchung gemäß TA Lärm (Spalten 401 bis 414) 

Spalten 401 und 402 Beurteilungspegel von Straßenbahnfahrten dem Betriebshof  
(Umsetzfahrten im Geltungsbereich der TA Lärm).  

Spalten 403 und 404 Beurteilungspegel vom Kfz- und Lkw-Verkehr (einschl. der Entladevorgänge). 

Spalten 405 und 406 Beurteilungspegel von der Werkstatthalle. 

Spalte 407 Gesamtlärmbelastung tags. Summenpegel aus den Spalten 401, 403 und 405. 

Spalte 408 Gesamtlärmbelastung während der lautesten Nachtstunde.  
Summenpegel aus den Spalten 402, 404 und 406. 

Spalten 409 und 410  Maximalpegel bei kurzzeitigen Geräuschspitzen infolge Kurvenquietschens. 
Die Tag- und Nachtwerte sind gleich. 

Spalten 411 und 412 Anwendung der Immissionsrichtwerte gemäß den Spalten 7 und 8 auf die  
Beurteilungspegel (Summenpegel) der Spalten 407 und 408 

Spalten 413 und 414 Anwendung der Immissionsrichtwerte gemäß den Spalten 9 und 10 auf die 
Maximalpegel der Spalten 409 und 410  

Die Pegel sind auf ganze dB(A) aufgerundet. 

Vergleich zwischen den Beurteilungspegeln gemäß 16. BImSchV beziehungsweise TA Lärm  

und der Vorbelastung im Nullfall (Spalten 501 bis 504) 

Spalten 501 und 502 Differenz zwischen den Beurteilungspegeln von den Fahrzeugbewegungen der 
Straßenbahnen im Geltungsbereich der 16. BImSchV gemäß den Spalten 201 und 
202 und der Vorbelastung im Nullfall gemäß den Spalten 105 und 106. 

Spalten 503 und 504 Differenz zwischen den Beurteilungspegeln (Summenpegeln) im Geltungsbereich der 
TA Lärm gemäß den Spalten 407 und 408 und der Vorbelastung im Nullfall gemäß 
den Spalten 105 und 106. 

 

Maximalpegel und Maximale Pegeldifferenzen sind unterhalb der Tabellen ausgewiesen. 

8 Immissionskonflikte 

Die angekreuzten Zellen (X) in den Spalten 206 und 414 der Tabellen 4.1 und 4.2 

kennzeichnen das Auftreten von Immissionskonflikten.  
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8.1 Immissionskonflikte aus der Untersuchung gemäß 16. BImSchV 

 (Spalte 206) 

Der Vergleich der Beurteilungspegel vom Straßenbahnverkehr mit den Immissions-

grenzwerten gemäß 16. BImSchV zeigt, dass an folgenden Wohnhäusern im Adlergestell 

der Immissionsgrenzwert 49 dB(A) nachts überschritten wird: 

Objekt 
Kennbuchstabe 
Immissionsort 

Geschoss 

Adlergestell 263 - OG3 

Radickestraße 76 (Wohnheim) a OG4 und OG5 

Adlergestell 275-77 a und b OG2 

Adlergestell 279 - OG2 bis OG4 

Adlergestell 281 - OG3 und OG4 

Adlergestell 283 / Büchnerweg 102 a und b OG2 und OG3 

 

Die Immissionsgrenzwertüberschreitungen treten nur im Beurteilungszeitraum nachts 

auf. Sie erreichen im ungünstigsten Fall 4 dB(A). 

Die Fassaden mit Immissionsgrenzwertüberschreitung sind im Schalltechnischen 

Lageplan Bild 1 rot markiert. 

Ursächlich für das Auftreten der Immissionsgrenzwertüberschreitungen ist der Straßen-

bahnverkehr auf der Zufahrtstrecke zum Betriebshof jenseits des Bahndamms. Auf-

grund der Anordnung der Straßenbahntrasse neben dem Bahndamm ist zwar eine 

gewisse Abschirmung zu den Wohnhäusern im Adlergestell gegeben; die durch den 

Bahndamm bewirkte Pegelminderung nimmt aber in Richtung zu den oberen Geschos-

sen ab. 

Die Regelungen der 16. BImSchV lassen eine Berücksichtigung der Vorbelastung nicht 

zu. Daher müssen die Immissionsgrenzwertüberschreitungen durch Maßnahmen der 

Lärmvorsorge bewältigt werden. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass an der Randbe-

bauung des Adlergestells die Schallimmissionen vom Straßenbahnverkehr durch die 

(ungleich höhere) Vorbelastung durch den Kfz- und Eisenbahnverkehr maskiert werden. 
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8.2 Immissionskonflikte aus der Untersuchung gemäß TA Lärm 

(Spalte 414) 

Die prognostizierten Beurteilungspegel halten die Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm 

an allen maßgebenden Immissionsorten ein.  

Jedoch ist davon auszugehen, dass einzelne Geräuschspitzen – hervorgerufen durch das 

Kurvenquietschen der Straßenbahn – an bestimmten Wohnhäusern am Adlergestell sowie 

auf Parzellen der Kleingartenanlage an der Köpenicker Straße im Beurteilungszeitraum 

nachts die dort geltenden Immissionsrichtwerte 40 dB(A) beziehungsweise 45 dB(A) 

gemäß TA Lärm um mehr als die zulässigen 20 dB(A) überschreiten. Dies gilt allerdings 

nur, falls das Kurvenquietschen nicht durch wirksame technische Maßnahmen reduziert 

werden kann. 

Die Überschreitungen treten an folgenden Wohnhäusern am Adlergestell auf: 

Objekt 
Kennbuchstabe 
Immissionsort 

Geschoss 

Adlergestell 275-77 b OG2 

Adlergestell 279 - OG2 bis OG4 

Adlergestell 281 - OG3 und OG4 

Adlergestell 283 / Büchnerweg 102 a bis c OG2 und OG3 

Büchnerweg 100 - OG3 und OG4 

 

Die Überschreitungen des angehobenen Immissionsrichtwertes 60 dB(A) durch die Pegel 

der Geräuschspitzen gemäß Spalte 410 erreichen maximal 3 dB(A). Wegen der Abschir-

mung durch den Bahndamm sind nur die oberen Geschosse der Gebäude betroffen. 

Ursächlich für das Auftreten der Geräuschspitzen sind die Quietschgeräusche beim 

Befahren des langen Gleisbogens (Radius 25 m) zwischen den beidseitig angebundenen 

Abstellgleisen und der Zufahrt zur Werkstatthalle (er ist im Schalltechnischen Lageplan 

Bild 1 mit dem Buchstaben C gekennzeichnet).  

Die Überschreitungen auf den Parzellen der Kleingartenanlage treten nur dann auf, 

wenn die Gewerbeflächen GE1 und GE2 – entsprechend dem Worst Case-Ansatz der 

vorliegenden Untersuchung – unbebaut sind oder die dortige Bebauung keine hinrei-

chende Abschirmung gewährleistet. Sie betreffen die Parzellen P1, P3, P4a, P5, P5a, 

P6/7, P8/9, P10, P10a, P96 und P97.  
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Die Immissionsrichtwertüberschreitungen auf der Kleingartenanlage werden durch das 

Befahren der Gleisbögen auf der Südostseite des Betriebshofes ausgelöst (siehe Schall-

technischer Lageplan Bild 1, dort Buchstaben A und B). Die Pegel der Geräuschspitzen 

erreichen im Maximum 68 dB(A). Dies entspricht ebenfalls einer Immissionsrichtwert-

überschreitung von 3 dB(A).  

Die Immissionskonflikte gemäß TA Lärm müssen durch geeignete Schutzmaßnahmen 

bewältigt werden. 

9 Schutzmaßnahmen 

9.1 Immissionsgrenzwertüberschreitungen aus der Untersuchung  

gemäß 16. BImSchV 

Bei Verkehrslärm (Straße und Schiene) soll das Auftreten von Immissionskonflikten 

vorrangig durch Schallschutzmaßnahmen am Verkehrsweg verhindert werden („aktiver 

Schallschutz“). Aktive Maßnahmen des Schallschutzes sind beispielsweise geräuschar-

me Fahrbahn- und Oberbaukonstruktionen, Wälle und Wände, Einschnitts- und 

Troglagen, Teil- und Vollabdeckungen und Einhausungen. Verkehrspolitische und 

verkehrsrechtliche Maßnahmen werden nicht zu den aktiven Maßnahmen gerechnet. 

Anmerkung: 

 Nur aktiver Schallschutz kann Menschen innerhalb und außerhalb von Gebäuden schützen. Damit 
wird durch aktive Maßnahmen auch der Schutz des Umfeldes baulicher Anlagen verbessert. 

Aktiver Schallschutz kann unterbleiben, wenn die Kosten der Schallschutzmaßnahmen 

außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck stehen. Aktiver Schallschutz kann 

ebenfalls unterbleiben, wenn die Anlagen zum Schallschutz mit dem Vorhaben nicht 

vereinbar sind. 

Wenn aktiver Schallschutz nicht realisiert werden kann, sind gemäß den Regelungen 

der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung – 24. BImSchV erforderlichen-

falls bauliche Verbesserungen an den Umfassungsbauteilen der schutzbedürftigen 

Räume vorzunehmen, um die Einwirkungen von Verkehrslärm zu mindern („passiver 

Schallschutz“). Deren Ziel ist es, innerhalb von Gebäuden ein hinreichendes Schutzni-

veau zu gewährleisten. In der Regel wird es sich hierbei um die Verbesserung der  
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Fensterschalldämmung handeln, wenn das vorhandene Fenster-Schalldämmaß nicht 

den geforderten Wert aufweist. Im Falle von Schlafräumen oder Räumen mit sauerstoff-

verbrauchender Energiequelle gehört zu den Schallschutzmaßnahmen der Einbau von 

Lüftungseinrichtungen. Diese sollen auch bei geschlossenen Fenstern eine ausreichen-

de Frischluftzufuhr sicherstellen. Lüftungseinrichtungen sind auch dann vorzusehen, 

wenn die erforderliche Schalldämmung der schutzbedürftigen Räume ohne zusätzliche 

Schallschutzmaßnahmen bereits vorhanden ist. 

Als aktive Maßnahmen zum Schutz der Wohnhäuser im Adlergestell kommen grundsätz-

lich der Einsatz einer lärmmindernden Oberbauform (Schotter- oder Rasengleise in der 

Zufahrt zum Betriebshof) oder die Anordnung einer Lärmschutzwand in Frage. Beide 

Maßnahmen scheiden hier allerdings aus, so dass die Entscheidung zugunsten des 

passiven Schallschutzes fallen muss: 

• Der Einsatz einer lärmmindernden Oberbauform anstelle des vorgesehen 

geschlossenen (schallreflektierenden) Oberbaus kann nicht realisiert werden, 

da die Gleise der Zufahrt in Havariefällen und zur Instandhaltung auch von 

Kfz befahren werden müssen. 

• Zum Schutz der Wohnhäuser am Adlergestell ist die Errichtung einer Lärm-

schutzwand an der Straßenbahn-Zufahrttrasse zum Betriebshof – also von den 

Häusern aus gesehen jenseits des Bahndamms – untunlich, da sie nur die (mar-

ginale) anteilige Schallimmission vom Straßenbahnverkehr reduzieren könnte, 

ohne die maßgeblich durch die Schallimmissionen vom Kfz- und Eisenbahnver-

kehr bestimmte Gesamtlärmbelastung zu mindern.  

Bei der Umsetzung der passiven Schallschutzmaßnahmen sind für die Prüfung und  

Dimensionierung des Schallschutzes der Außenbauteile die auf ganze dB(A) aufgerun-

deten Gesamtlärm-Beurteilungspegel gemäß Spalte 304 von Tabelle 4.1 oder 5.1 heran-

zuziehen (die Beurteilungspegel an den entsprechenden Wohnhäusern sind in beiden 

Tabellen gleich). Hierdurch ist gewährleistet, dass in den entsprechenden Räumen trotz 

der hohen Lärmbelastung ein gesundheitlich unbedenkliches Innenschallpegelniveau 

nicht überschritten wird. 
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9.2 Immissionsrichtwertüberschreitungen aus der Untersuchung  

 der Geräuschspitzen gemäß TA Lärm 

Die Regelungen der TA Lärm erlauben keine passiven Schallschutzmaßnahmen, so dass 

zur Bewältigung der Immissionskonflikte ausschließlich aktive Schutzmaßnahmen zur 

Verfügung stehen. 

a) Schutz der Wohnhäuser im Adlergestell (siehe Kap. 8.3) 

Zur Reduzierung der Quietschgeräusche ist der Gleisbogen C durch stationäre Flanken-

schmieranlagen (Anlagen zur Schmierung der Schienenflanke der Bogenaußenschiene) 

und Schienenkopfkonditionierungsanlagen (Anlagen zur tribologischen Behandlung des 

Schienenkopfes der Bogeninnenschiene) auszurüsten. 

Die akustische Wirksamkeit der Anlagen ist nach Inbetriebnahme des Betriebshofes zu 

überprüfen. Sollte sich hierbei herausstellen, dass das Kurvenquietschen nicht hinrei-

chend wirksam reduziert werden kann, ist auf der Bogenaußenseite nachträglich eine 

geeignete Lärmschutzwand anzuordnen. Hierfür könnte z. B. eine Niedrig-Lärmschutz-

wand in unmittelbarer Nähe zum Gleis geeignet sein. Entsprechende Einzelheiten 

bleiben einer späteren Untersuchung vorbehalten. 

b) Schutz der Parzellen der Kleingartenanlage 

Ein wirksamer Schutz der Parzellen könnte bereits durch die künftige Bebauung der 

Gewerbeflächen GE1 und GE2 sichergestellt sein, falls die Gebäude aufgrund ihrer 

Anordnung, der horizontalen Ausdehnung und ihrer Höhe zu einer entsprechenden 

Abschirmung führen. Eine Konkretisierung dieser Aussage ist zum jetzigen Zeitpunkt 

allerdings nicht möglich, da die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen keinen 

Rückschluss auf die Auswirkungen der Gebäude auf das Schallfeld zulassen.  

Die vorliegende Untersuchung geht im Rahmen eines Worst Case-Ansatzes davon aus, 

dass die Gewerbeflächen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Betriebshofes weiterhin 

unbebaut sind und berücksichtigt keine Gebäudeabschirmung. In diesem Fall müssen 

die Immissionsrichtwertüberschreitungen auf den Parzellen der Kleingartenanlage durch  
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den Bau von zwei Lärmschutzwänden bewältigt werden. Sie sind entlang der südöstli-

chen Grundstücksgrenze des Betriebshofes auf beiden Seiten der Zufahrt anzuordnen 

und als LSW1 und LSW2 im Schalltechnischen Lageplan eingetragen.  

Anmerkung: 

 Anders als beim Gleisbogen C ist die Ausrüstung der Gleisbögen A und B mit Schienenkopfkondi-
tionierungsanlagen zur Reduzierung des Kurvenquietschens voraussichtlich nicht zielführend. Es ist 
davon auszugehen, dass diese Gleise häufig von Kfz befahren und verunreinigt werden, was die 
Wirkung der Anlagen stark mindern würde.  
 

Die akustisch relevanten Parameter der Lärmschutzwände sind in der folgenden Tabelle 

zusammengefasst: 

 Länge 
Höhe  

ü. Boden 
Fläche 

Oberfläche innen 
(Seite Betriebshof) 

Oberfläche außen 
(Seite Nachbarschaft) 

LSW1 
(kurzer Flügel) 

16 m 2,50 m 40 m² keine Vorgabe keine Vorgabe 

LSW1 
(langer Flügel 

60 m 2,50 m 150 m² keine Vorgabe absorbierend ( – 4 dB) 

LSW2 60 m 2,50 m 150 m² keine Vorgabe absorbierend ( – 4 dB) 

 

Die gesamte Fläche beider Lärmschutzwände beträgt 340 m². Bei einem beispielhaften 

Kostenansatz von ca. 500 €/m² ist mit Gesamtkosten von 170.000 € zu rechnen. 

Sollten die Gewerbeflächen bis zur Inbetriebnahme des Betriebshofes bebaut sein, ist 

das Erfordernis der Lärmschutzwände in einer späteren Untersuchung erneut zu 

überprüfen. Sofern weiterhin erforderlich, ist bei deren Dimensionierung der Einfluss 

der Bebauung zu berücksichtigen. Gegebenenfalls können die Lärmschutzwände 

verkürzt werden oder ganz entfallen. 

10 Ergebnisse mit aktivem Schallschutz 

Die Beurteilungspegel mit aktivem Schallschutz sind in den Tabellen 5.1 bis 5.4 doku-

mentiert. Die Tabellen entsprechen in ihrem Aufbau exakt den Tabellen 4.1 bis 4.4. Die 

Ergebnisse bestätigen, dass die Immissionskonflikte aus dem Kurvenquietschen durch 

die beschriebenen Maßnahmen bewältigt sind. 
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Ergänzend zeigen Bild 4 und Tabelle 6 die Wirkung (in der Fachsprache der Akustik: die 

Einfügungsdämmung) der Lärmschutzwände in Höhe und räumlicher Verteilung.  

 

11 Ergänzende Hinweise zu den Ergebnissen 

11.1 Schallimmissionsverhältnisse an den Studiogebäuden 

Aufgrund ihrer Lage zum Betriebshof treten die höchsten Schallimmissionen an der 

Nordseite der Studios A-F, an Studio K und der Halle L auf.  

Die nachfolgende Übersicht fasst die maximalen Beurteilungspegel vom Straßenbahn-

verkehr gemäß 16. BImSchV und vom Arbeitslärm gemäß TA Lärm zusammen und stellt 

sie der Vorbelastung im Nullfall gegenüber (siehe Tabelle 5.4). 

 
Vorbelastung 

(Nullfall) 
16. BImSchV TA Lärm 

 

höchster 
Beurteilungspegel 

tags / nachts 
Spalte 105 / 106 

höchster 
Beurteilungspegel 

tags / nachts 
Spalte 201 / 202 

höchster 
Beurteilungspegel 

tags / nachts 
Spalte 407 / 408 

Studio A-F 63 / 60 dB(A) 45 / 54 dB(A) 42 / 46 dB(A) 

Halle L 62 / 59 dB(A) 47 / 56 dB(A) 48 / 51 dB(A) 

Studio K 62 / 59 dB(A) 47 / 55 dB(A) 49 / 52 dB(A) 

 

11.2 Bebauung und Nutzung der Gewerbeflächen des B-Plans 9-41 

Hierbei sind grundsätzlich drei Fragen zu diskutieren: 

a) Schallimmissionen vom Betriebshof  

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung können einen ersten Anhalt geben, 

welche Lärmbelastung an den künftigen Gebäuden auf den beiden Gewerbeflächen des 

Bebauungsplans 9-41 zu erwarten ist. Bei sensibler Nutzung – etwa bei anspruchsvoller 

Büronutzung – sind die Schallimmissionen vom Betriebshof bei der bauakustischen 

Dimensionierung der Außenbauteile zu berücksichtigen. Gegebenenfalls sind entspre-

chende Sonderuntersuchungen erforderlich, sobald die konkrete Nutzung und Anord-

nung der Gebäude bekannt sind. 
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b) Auswirkungen der künftigen Gebäude auf das Schallfeld 

Die Gebäude sind nach Möglichkeit so anzuordnen, dass sie die Schallausbreitung vom 

Betriebshof zu der Kleingartenanlage an der Köpenicker Straße durch Abschirmung 

reduzieren. Sollten die Gebäude erst nach Inbetriebnahme des Betriebshofes errichtet 

werden, können die Baugrenzen wegen der Lärmschutzwände in Verbindung mit den 

geltenden Regelungen zu Abstandsflächen und Abständen nicht ausgeschöpft werden. 

Eine weitergehende Aussage ist aktuell nicht möglich. 

c) Schallemission von den Gewerbeflächen 

Bei der künftigen Nutzung der Gewerbeflächen ist die Vorbelastung durch den Betriebs-

hof der BVG zu berücksichtigen. Hieraus könnten sich insbesondere nachts Einschrän-

kungen hinsichtlich geräuschintensiver Nutzungen ergeben. Büronutzungen sind 

hiervon nicht betroffen. 

11.3 Genauigkeitsbetrachtung 

Die Genauigkeit der angegebenen Pegel wird durch das Regelwerk und die Eingangs-

größen der Untersuchung bestimmt. 

Die Berechnungen auf Grundlage der Schall 03 und der RLS-90 erfolgen mit einer 

Genauigkeit von typischerweise 0,2 dB(A). Die Berechnungsverfahren sind in allen 

Einzelheiten vorgeschrieben und erlauben keine Spielräume.  

Die Eingangsgrößen der Untersuchung (Anzahl der Straßenbahnen, Anzahl der Pkw- 

und Lkw-Fahrten auf dem Betriebshof, Innenschallpegel der Werkstatthalle und Schall-

dämm-Maße, RLT-Anlagen, Kurvenquietschen) wurden so angesetzt, dass sie auf der 

sicheren Seite liegen.  

Hinsichtlich der Berechnungen im Rahmen der Untersuchung gemäß TA Lärm ist 

schließlich darauf hinzuweisen, dass die energetische Addition für die lauteste Nacht-

stunde bei Schallereignissen, die real zu unterschiedlichen Zeiten stattfinden, tendenzi-

ell zu hohe Summenpegel ergibt.  
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Die ausgewiesenen Beurteilungspegel dürften also eine Grenze darstellen, die beim 

Betrieb der Anlage nicht überschritten wird. 

12 Fazit 

Unter der Voraussetzung, dass die vorgeschlagenen aktiven und passiven Schallschutz-

maßnahmen zur Bewältigung der Immissionskonflikte realisiert werden, bestehen aus 

Sicht des Schallimmissionsschutzes gegen den Bau des Straßenbahn-Betriebshofes 

keine Bedenken. 

Die Schalltechnische Untersuchung zum Bau des Betriebshofes ist hiermit beendet.  
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63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A
Kat21 1+2 Niederflurfahrzeuge ohne Klimaanlage 0 m 32 41 46 56 64 59 54 46 66
Kat21K 1+2 Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage 0 m 32 41 46 56 64 59 54 46 66
Kat22 1+2 Hochflurfahrzeuge 0 m 34 43 49 55 64 59 54 47 66

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A
Kat21 4 Niederflurfahrzeuge ohne Klimaanlage 4 m 13 24 28 31 34 33 29 28 39
Kat21K 4 Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage 4 m 21 32 36 39 42 41 37 36 47
Kat22 3 Hochflurfahrzeuge 0 m 13 24 28 31 34 33 29 28 39

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
1 1, 2 bzg. Fahrgeräusche 0 0 -5 5 20 15 15 20
2 3, 4 bzgl. Aggregatgeräusche -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
1 1, 2 Schwellengleise im Schotterbett 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1, 2 Straßenbündiger Bahnkörper und feste Fahrbahn 2 3 2 5 8 4 2 1
3 1, 2 Grüngleis mit tief liegender Vegetationsebene -2 -4 -3 -1 -1 -1 -1 -3
4 1, 2 Grüngleis mit hoch liegender Vegetationsebene 1 -1 -3 -4 -4 -7 -7 -5
5 1, 2 GVP 7 8 7 10 13 9 7 6

0 1, 2 keine Brücke 0
1 1, 2 Brücken mit stählernem Überbau, Gleise direkt aufgelagert 12
2 1, 2   dito lärmgemindert 6
3 1, 2 Brücken mit stählernem Überbau und Schwellengleis im Schotterbett 6
4 1, 2   dito lärmgemindert 3
5 1, 2 Brücken mit stählernem Überbau oder massiver Fahrbahnplatte, Gleise in Straßenfahrbahn eingebettet (Rillenschiene) 4
7 1, 2 Brücken mit massiver Fahrbahnplatte oder mit besonderem stählernen Überbau, Gleise auf Schwellengleis im Schotterbett 3
8 1, 2   dito lärmgemindert 0
9 1, 2 Brücken mit massiver Fahrbahnplatte, Gleise direkt aufgelagert (feste Fahrbahn) 4

Zuschlag für Kurvengeräusche

0 1, 2 unauffällig 0
1 1, 2 auffälliges Kurvengeräusch 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz L'WA

Fahrgeräusch normiert kat21K 32,01 41,01 46,01 56,01 64,01 59,01 54,01 46,01
Anzahl der Achsen je Fahrzeug 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fahrgeschwindigkeit in km/h 30 0,00 0,00 2,61 -2,61 -10,46 -7,84 -7,84 -10,46
Fahrbahnart 2 2,00 3,00 2,00 5,00 8,00 4,00 2,00 1,00
Brücken- und Fahrbahnart 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
auffälliges Kurvengeräusch 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Fahrzeuge / Tag 14 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58
Emissionsspektrum Fahrgeräusche 33,43 43,43 50,04 57,82 60,97 54,59 47,59 35,97 63,7

------------ ---------------- --------------------------------------------------------- ---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Aggregatgeräusch normiert 21,00 32,00 36,00 39,00 42,00 41,00 37,00 36,00
Fahrgeschwindigkeit in km/h 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23
Anzahl der Fahrzeuge / Tag -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58
Emissionsspektrum Aggregatgeräusche 25,65 36,65 40,65 43,65 46,65 45,65 41,65 40,65 51,7

------------ ------------ ------------
63,94

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz L'WA

Fahrgeräusch normiert kat21K 32,01 41,01 46,01 56,01 64,01 59,01 54,01 46,01
Anzahl der Achsen je Fahrzeug 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fahrgeschwindigkeit in km/h 30 0,00 0,00 2,61 -2,61 -10,46 -7,84 -7,84 -10,46
Fahrbahnart 2 2,00 3,00 2,00 5,00 8,00 4,00 2,00 1,00
Brücken- und Fahrbahnart 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
auffälliges Kurvengeräusch 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Fahrzeuge / Nacht 57 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53
Emissionsspektrum Fahrgeräusche 42,54 52,54 59,15 66,92 70,08 63,69 56,69 45,08 72,8

------------ ---------------- --------------------------------------------------------- ---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Aggregatgeräusch normiert 21,00 32,00 36,00 39,00 42,00 41,00 37,00 36,00
Fahrgeschwindigkeit in km/h 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23
Anzahl der Fahrzeuge / Nacht 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53
Emissionsspektrum Aggregatgeräusche 34,76 45,76 49,76 52,76 55,76 54,76 50,76 49,76 60,8

------------ ------------ ------------
73,05

Tabelle 1.1
Beispielhafte Berechnung von Straßenbahn-Emissionsspektren gemäß Schall 03
(gerades Gleis, straßenbündiger Bahnkörper, v = 30 km/h, 14 Züge tags / 57 Züge nachts) 

Quelle Nr.
Quell-
höhe

Zeile
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höhe

Emissionen des Schienenverkehrs nach Schall 03 (2012)
Zusammenstellung der Eingangsgrößen für Straßenbahnen
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Berechnungen

Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage, 8 Achsen, 30 km/h,
57 Fahrzeuge nachts
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Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage, 8 Achsen, 30 km/h,
14 Fahrzeuge tags



Dipl.-Ing. Imelmann
Schalltechnischer Bericht Nr. 915.2 Seite T 2
BFADL - Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A
Kat21 1+2 Niederflurfahrzeuge ohne Klimaanlage 0 m 32 41 46 56 64 59 54 46 66
Kat21K 1+2 Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage 0 m 32 41 46 56 64 59 54 46 66
Kat22 1+2 Hochflurfahrzeuge 0 m 34 43 49 55 64 59 54 47 66

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz A
Kat21 4 Niederflurfahrzeuge ohne Klimaanlage 4 m 13 24 28 31 34 33 29 28 39
Kat21K 4 Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage 4 m 21 32 36 39 42 41 37 36 47
Kat22 3 Hochflurfahrzeuge 0 m 13 24 28 31 34 33 29 28 39

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
1 1, 2 bzg. Fahrgeräusche 0 0 -5 5 20 15 15 20
2 3, 4 bzgl. Aggregatgeräusche -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10 -10

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
1 1, 2 Schwellengleise im Schotterbett 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1, 2 Straßenbündiger Bahnkörper und feste Fahrbahn 2 3 2 5 8 4 2 1
3 1, 2 Grüngleis mit tief liegender Vegetationsebene -2 -4 -3 -1 -1 -1 -1 -3
4 1, 2 Grüngleis mit hoch liegender Vegetationsebene 1 -1 -3 -4 -4 -7 -7 -5
5 1, 2 GVP 7 8 7 10 13 9 7 6

0 1, 2 keine Brücke 0
1 1, 2 Brücken mit stählernem Überbau, Gleise direkt aufgelagert 12
2 1, 2   dito lärmgemindert 6
3 1, 2 Brücken mit stählernem Überbau und Schwellengleis im Schotterbett 6
4 1, 2   dito lärmgemindert 3
5 1, 2 Brücken mit stählernem Überbau oder massiver Fahrbahnplatte, Gleise in Straßenfahrbahn eingebettet (Rillenschiene) 4
7 1, 2 Brücken mit massiver Fahrbahnplatte oder mit besonderem stählernen Überbau, Gleise auf Schwellengleis im Schotterbett 3
8 1, 2   dito lärmgemindert 0
9 1, 2 Brücken mit massiver Fahrbahnplatte, Gleise direkt aufgelagert (feste Fahrbahn) 4

Zuschlag für Kurvengeräusche

0 1, 2 unauffällig 0
1 1, 2 auffälliges Kurvengeräusch 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz L'WA

Fahrgeräusch normiert kat21K 32,01 41,01 46,01 56,01 64,01 59,01 54,01 46,01
Anzahl der Achsen je Fahrzeug 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fahrgeschwindigkeit in km/h 50 0,00 0,00 1,51 -1,51 -6,02 -4,52 -4,52 -6,02
Fahrbahnart 2 2,00 3,00 2,00 5,00 8,00 4,00 2,00 1,00
Brücken- und Fahrbahnart 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
auffälliges Kurvengeräusch 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Anzahl der Fahrzeuge / Tag 14 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58
Emissionsspektrum Fahrgeräusche 37,43 47,43 52,94 62,93 69,41 61,91 54,91 44,41 71,1

------------ ---------------- --------------------------------------------------------- ---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Aggregatgeräusch normiert 21,00 32,00 36,00 39,00 42,00 41,00 37,00 36,00
Fahrgeschwindigkeit in km/h 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01
Anzahl der Fahrzeuge / Tag -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58 -0,58
Emissionsspektrum Aggregatgeräusche 23,43 34,43 38,43 41,43 44,43 43,43 39,43 38,43 49,5

------------ ------------ ------------
71,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz L'WA

Fahrgeräusch normiert kat21K 32,01 41,01 46,01 56,01 64,01 59,01 54,01 46,01
Anzahl der Achsen je Fahrzeug 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fahrgeschwindigkeit in km/h 50 0,00 0,00 1,51 -1,51 -6,02 -4,52 -4,52 -6,02
Fahrbahnart 2 2,00 3,00 2,00 5,00 8,00 4,00 2,00 1,00
Brücken- und Fahrbahnart 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
auffälliges Kurvengeräusch 1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Anzahl der Fahrzeuge / Nacht 57 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53
Emissionsspektrum Fahrgeräusche 46,54 56,54 62,04 72,03 78,52 71,02 64,02 53,52 80,2

------------ ---------------- --------------------------------------------------------- ---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------
Aggregatgeräusch normiert 21,00 32,00 36,00 39,00 42,00 41,00 37,00 36,00
Fahrgeschwindigkeit in km/h 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01
Anzahl der Fahrzeuge / Nacht 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53 8,53
Emissionsspektrum Aggregatgeräusche 32,54 43,54 47,54 50,54 53,54 52,54 48,54 47,54 58,6

------------ ------------ ------------
80,22

Tabelle 1.2
Beispielhafte Berechnung von Straßenbahn-Emissionsspektren gemäß Schall 03
(Gleisbogen m. Kurvengeräusch, straßenbündiger Bahnkörper, v = 50 km/h, 14 Züge tags / 57 Züge nachts) 

Quelle Nr.
Quell-
höhe

Zeile

normiertes EmissionsspektrumQuell-
höhe

Emissionen des Schienenverkehrs nach Schall 03 (2012)
Zusammenstellung der Eingangsgrößen für Straßenbahnen
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Berechnungen

Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage, 8 Achsen, 50 km/h,
57 Fahrzeuge nachts
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Niederflurfahrzeuge mit Klimaanlage, 8 Achsen, 50 km/h,
14 Fahrzeuge tags



Dipl.-Ing. Imelmann
Schalltechnischer Bericht Nr. 915.2 Seite T 3
BFADL - Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz L'WA

1 + 2 Rollgeräusche normiert 16,33 26,33 42,27 58,27 63,27 60,51 55,33 37,46
Anzahl der Achsen je Einheit 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geschwindigkeitskorrektur 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Züge / Tag 21 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Emissionsspektrum Fahrgeräusche 17,51 27,51 43,45 59,45 64,45 61,70 56,51 38,64

7 Aerodynamische Geräusche normiert 25,00 32,00 34,00 34,00 32,00 26,00 19,00 8,00
Geschwindigkeitskorrektur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Züge / Tag 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Aerodynamische Geräusche 26,18 33,18 35,18 35,18 33,18 27,18 20,18 9,18

9 Aggregategeräusche normiert 24,00 32,00 49,00 50,00 47,00 43,00 37,00 28,00
Geschwindigkeitskorrektur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Züge / Tag 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Aggregategeräusche 25,18 33,18 50,18 51,18 48,18 44,18 38,18 29,18

11 Antriebsgeräusche normiert 18,00 26,00 45,00 46,00 42,00 38,00 32,00 21,00
Geschwindigkeitskorrektur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Züge / Tag 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Antriebsgeräusche 19,18 27,18 46,18 47,18 43,18 39,18 33,18 22,18

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------------
ges. Emissionsspektrum Höhe 0 m 29,46 37,20 52,33 60,28 64,58 61,80 56,60 39,19 67,85

------------ ---------------- --------------------------------------------------------- ---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------------

6 Aerodynamische Geräusche normiert 20,00 27,00 37,00 41,00 44,00 44,00 39,00 31,00
Geschwindigkeitskorrektur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Züge / Tag 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Aerodynamische Geräusche 21,18 28,18 38,18 42,18 45,18 45,18 40,18 32,18

8 Aggregategeräusche normiert 33,00 42,00 55,00 57,00 55,00 51,00 47,00 38,00
Geschwindigkeitskorrektur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Züge / Tag 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Aggregategeräusche 34,18 43,18 56,18 58,18 56,18 52,18 48,18 39,18

ges. Emissionsspektrum Höhe 4 m 34,39 43,32 56,25 58,29 56,51 52,97 48,82 39,97 62,68

------------ ---------------- --------------------------------------------------------- ---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------------

5 Aerodynamische Geräusche normiert 13,00 22,00 30,00 34,00 37,00 39,00 34,00 26,00
Geschwindigkeitskorrektur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Züge / Tag 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Emissionsspektrum Höhe 5 m 14,18 23,18 31,18 35,18 38,18 40,18 35,18 27,18 44,09

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz L'WA

1 + 2 Rollgeräusche normiert 17,33 27,33 43,27 59,27 64,27 61,51 56,33 38,46
Anzahl der Achsen je Einheit 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geschwindigkeitskorrektur 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 3 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
Anzahl der Züge / Tag 21 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Emissionsspektrum Fahrgeräusche 23,28 33,28 49,22 65,22 70,22 67,47 62,28 44,41

7 Aerodynamische Geräusche normiert 25,00 32,00 34,00 34,00 32,00 26,00 19,00 8,00
Geschwindigkeitskorrektur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
Anzahl der Züge / Tag 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Aerodynamische Geräusche 30,95 37,95 39,95 39,95 37,95 31,95 24,95 13,95

------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------------
ges. Emissionsspektrum Höhe 0 m 31,64 39,23 49,70 65,23 70,22 67,47 62,28 44,41 73,28

------------ ---------------- --------------------------------------------------------- ---------------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------------

6 Aerodynamische Geräusche normiert 8,00 11,00 14,00 17,00 24,00 25,00 19,00 11,00
Geschwindigkeitskorrektur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
Anzahl der Züge / Tag 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Aerodynamische Geräusche 13,95 16,95 19,95 22,95 29,95 30,95 24,95 16,95

8 Aggregategeräusche normiert 9,00 20,00 31,00 40,00 39,00 37,00 30,00 19,00
Geschwindigkeitskorrektur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anzahl der Einheiten je Zug 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77
Anzahl der Züge / Tag 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Aggregategeräusche 14,95 25,95 36,95 45,95 44,95 42,95 35,95 24,95

ges. Emissionsspektrum Höhe 4 m 17,49 26,47 37,04 45,97 45,09 43,22 36,28 25,59 50,13

ges. Emissionsspektrum Höhe 0 m 33,70 41,34 54,23 66,44 71,27 68,51 63,32 45,55 74,37

Emissionsspektrum Höhe 4 m 34,48 43,41 56,30 58,54 56,81 53,41 49,06 40,13 62,91

Emissionsspektrum Höhe 5 m 14,18 23,18 31,18 35,18 38,18 40,18 35,18 27,18 44,09

------------ ------------ --------------
74,67

Tabelle 2.1
Beispielhafte Berechnung von Eisenbahn-Emissionsspektren gemäß Schall 03
(hier: RB-E auf Strecke 6142)
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Bild 1
Schalltechnischer Lageplan mit Eintrag der maßgebenden Immissionsorte
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Ergänzung zur Schalltechnischen Untersuchung Nr. 915.22 

Schallimmissionsprognose  
BFADL - Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof 

 
Einfluss jüngster Planungsänderungen (Stand Oktober 2023) 

auf die Schallimmissionen im Einwirkungsbereich 
 

 

Mit Mail der PST GmbH vom 10. Oktober 2023 wurde dem Unterzeichner eine Liste 

jüngster Planungsänderungen zur Stellungnahme vorgelegt. Die Planungsände-

rungen betreffen im wesentlichen die Geländehöhe, die Gebäudeplanung, die Aus-

gestaltung der Zufahrt sowie die Freianlagen. Des Weiteren wird darauf hingewie-

sen, dass die beiden vorgesehenen Lärmschutzwände LSW 1 und LSW 2 aus Platz-

gründen nur schwer zu realisieren seien. 

 

1  Geländehöhe: Minderung von 36,60 m auf 36,00 m ü. NHN 

Die Minderung der Geländehöhe lässt im Einwirkungsbereich des geplanten Be-

triebshofes keinen schädlichen Anstieg der Schallimmissionen erwarten. Allerdings 

ist zu prüfen, ob parallel zur Minderung der Geländehöhe auch die OK der beiden 

Lärmschutzwände an der Südostseite des Betriebsgeländes (LSW 1 und LSW 2) 

unter Erhalt der relativen Höhe von 2,50 m von 39,10 m auf 38,50 m ü. NHN redu-

ziert werden kann. 

Eine abschließende Aussage ist nur auf Grundlage einer vollständigen Neuberech-

nung der Schallimmissionen möglich. Deren Ergebnis ist in den anliegenden Tabel-

len 4, 5 und 6 dokumentiert; sie ersetzen die gleichlautenden Tabellen der Schall-

technischen Untersuchung 915-22 Stand 2020-10-12.  
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Bei der aktuellen Neuberechnung wurden folgende Änderungen gegenüber der 

ursprünglichen Planung berücksichtigt: 

• Berücksichtigung einer geplanten Produktionshalle der Fa. Farben Frikell 

Ernst-Augustin-Str. 1 (siehe den Schriftwechsel mit der Planfeststellungs-

behörde im Januar 2023) 

• Minderung der Geländehöhe von 36,60 m auf 36,00 m ü. NHN.  

• Minderung der OK der LSW 1 und LSW 2 vom 39,10 m auf 38,50 m (Erhalt 

der relativen Höhe von 2,50 m). 

Die aktuelle Neuberechnung dokumentiert, dass die Minderung der Geländehöhe 

in Verbindung mit der gleichlaufenden Reduzierung der LSW-OK keine zusätzli-

chen Immissionsgrenzwert- beziehungsweise Immissionsrichtwertüberschreitun-

gen auslöst. An zahlreichen maßgebenden Immissionsorten sind die prognostizier-

ten Beurteilungspegel sogar etwas niedriger. Vor diesem Hintergrund ist die Herab-

setzung der Geländehöhe aus Sicht des Schallimmissionsschutzes unbedenklich. 

 

2  Pförtnerhaus: Grundfläche um anteiligen Vordachbereich erweitert 

Gemessen an den anderen geplanten Gebäuden auf dem Gelände des BF und ge-

messen an der Ausdehnung der Linien- und Flächenschallquellen ist das Pförtner-

haus so klein, dass eine Änderung der Grundfläche das Schallfeld (durch Abschir-

mung und Reflexion) nicht mehr als unerheblich und auch nur im direkten Ein-

wirkungsbereich beeinflussen kann. In größerer Entfernung ist ein Einfluss ausge-

schlossen. 

 

3  Straßenbau: Ausbildung der Zufahrt an der Köpenicker Straße 

Das dem Betriebshof zuzurechnende Verkehrsaufkommen (Pkw, Anlieferung LKW) 

ist im Vergleich zur Verkehrsbelegung der Köpenicker Straße vernachlässigbar 

gering (siehe Schalltechnische Untersuchung 915-22 Stand 2020-10-12, Kap. 6.2.2 

Absatz 1). Daher hat die reale Ausbildung der Zufahrt keinen Einfluss auf die Ver-

kehrslärmbelastung an der Köpenicker Straße.  
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Es wird darauf hingewiesen, dass das künftige Verkehrsaufkommen der Gewerbe-

flächen GE 1 und GE 2 im Rahmen eines gesonderten Genehmigungsverfahrens 

berücksichtigt wird (laufendes B-Planverfahren). 

 

4  LSW 1 und LSW 2: Platzmangel erschwert Realisierung 

Die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vorgelegte Schalltechnische Unter-

suchung 915-22 Stand 2020-10-12 geht in einem Worst-Case-Ansatz davon aus, 

dass die Gewerbeflächen GE 1 und GE 2 zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des 

Betriebshofes noch unbebaut sind, und berücksichtigt keine Gebäudeabschir-

mung. In diesem Fall müssen die Immissionsrichtwertüberschreitungen auf den 

Parzellen der Kleingartenanlage durch den Bau von zwei Lärmschutzwänden be-

wältigt werden. Sie sind entlang der südöstlichen Grundstücksgrenze des Be-

triebshofes auf beiden Seiten der Zufahrt anzuordnen und als LSW 1 und LSW 2 

im Schalltechnischen Lageplan eingetragen. Die akustisch relevanten Parameter 

fasst Kap. 9.2 der Schalltechnischen Untersuchung zusammen; die Angaben gelten 

auch für die reduzierte Geländehöhe 36,00 m ü. NHN. 

Sollten die Gewerbeflächen bis zur Inbetriebnahme des Betriebshofes bebaut sein, 

ist das Erfordernis der Lärmschutzwände in einer späteren Untersuchung erneut 

zu überprüfen. Hierbei ist der Einfluss der Bebauung auf das Schallfeld zu berück-

sichtigen. Gegebenenfalls können die Lärmschutzwände verkürzt werden oder ganz 

entfallen. 

 

5  Freianlagen: zusätzliche Baumfällungen, Flächenentsiegelungen usw.  

Die Maßnahmen wirken sich nicht auf die Schallimmissionsverhältnisse aus. 
 
 
 
 
Aufgestellt am 25. Oktober 2023 

 
Dipl.-Ing. Imelmann 
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Projekt: BFADL – Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof 
Kurzzusammenfassung: Schalltechnische Untersuchung (Baulärm) 
 

 

In Berlin-Adlershof planen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Errichtung eines 

neuen Straßenbahnbetriebshofes. Der Betriebshof wird mit Hilfe von vielen Bauma-

schinen gebaut, dadurch entsteht Lärm. 

Bevor die Baustelle genehmigt wird, muss bekannt sein, ob Nachbarn durch den Bau-

stellenlärm gestört werden. 

Die Baustelle soll nur tagsüber betrieben werden. Wie laut die Baustelle wird, ist in 

einem Gutachten berechnet worden.  

Es kommen verschiedene Baumaschinen zum Einsatz, z.B. Bagger, Raupen, Bohrge-

räte, Lkw und Kräne. 

Einzelne Bauzustände auf Teilflächen mit den jeweiligen Baumaschinen wurden am 

Computer nachgebildet. Es ist jetzt noch nicht bekannt ist, wie viele Baumaschinen 

gleichzeitig eingesetzt werden. In der Berechnung wurde angenommen, dass alle Bau-

maschinen auf den jeweiligen Teilflächen in Betrieb sind. Auf diese Weise wird der 

Baustellenlärm überschätzt. Aber Konflikte werden auf diese Weise auch gut erkenn-

bar. 

Es kommt zu geringen Überschreitungen der Richtwerte für Baulärm. Am lautesten 

wird es, wenn die Masten für die Fahrleitung der Straßenbahn gebaut werden. 

Der Baustellenlärm ist dann aber immer noch leiser als der Lärm, der in Adlershof 

durch die Straßen und Eisenbahnstrecken jeden Tag entsteht. 

Deshalb wird eingeschätzt, dass durch das Baugeschehen am Straßenbahnbe-

triebshof Adlershof nur geringe Konflikte entstehen. 

Trotzdem sollen bei der Baustelle Lärmschutzmaßnahmen beachtet werden, weil 

durch die innerstädtische Lage Rücksicht auf andere zu nehmen ist. 
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1 Aufgabenstellung 
In Berlin-Adlershof planen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Errichtung eines neuen 

Straßenbahnbetriebshofes auf der Fläche des ehemaligen Kohlebahnhofs nahe der Köpeni-

cker Straße. Der Betriebshof besteht im Wesentlichen aus einer Abstellanlage und einer Werk-

statthalle, die Anbindung an das vorhandene Straßenbahnnetz erfolgt Richtung Nordwesten 

(Rudower Chaussee) zur Wendeschleife am S-Bahnhof Adlershof.  

Abb. 1: Übersichtsplan (Quelle: https://www.meinetram.de/de/Betriebshof-Adlershof) 

Nach § 28 Abs.1 PBefG (1) dürfen Betriebsanlagen für Straßenbahnen nur gebaut werden, 

wenn der Plan vorher festgestellt ist. Bei der Planfeststellung sind die von dem Vorhaben be-

rührten öffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  

Daher ist eine gutachterliche Aussage erforderlich, inwieweit durch baubedingte Lärmimmis-

sionen in der Nachbarschaft zum Vorhaben Konflikte beim Schallimmissionsschutz entstehen 

können. 
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Lärmimmissionen, die durch den Straßenbahnverkehr sowie den vorgesehenen Betrieb des 

Straßenbahnbetriebshofes entstehen, sind Gegenstand separater Gutachten und werden in 

vorliegender Untersuchung nicht betrachtet. 

Auf Grund der nicht bis ins letzte möglichen Festlegung akustisch relevanter Randbedingun-

gen, insbesondere wegen der derzeitig nur angenommenen Typen der später eingesetzten 

Maschinen, kann die hier vorliegende Schalltechnische Untersuchung nur auf der Basis von 

Erfahrungen über die möglichen Lärmemissionen bei ähnlichen Baustellen und plausiblen An-

nahmen für den konkret vorliegenden Fall erfolgen. Eventuelle Unsicherheiten werden im 

Sinne einer worst-case-Betrachtung zur sicheren Seite für die Betroffenen berücksichtigt. 

Im Ergebnis der Untersuchungen liegen Informationen über eventuell mögliche Richtwertüber-

schreitungen vor, die zu Schlussfolgerungen über organisatorische und/oder technische Lärm-

minderungsmaßnahmen führen können. 

Folgende Bearbeitungsgrundlagen standen zur Verfügung: 

• BFADL - Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof: Bauphasenplanung, Erläuterung 

der Bauphasen, Erläuterungsbericht. PST GmbH, Stand Januar 2020 

• Digitale kartographische Grundlagen aus dem Geoportal Berlin (Digitales Geländemo-

dell, LoD1-Gebäudedaten, Kartengrundlage) 

 

2 Rechtliche Grundlagen 
Beim Betrieb von Baustellen, Baumaschinen und Baulagerplätzen wird gemäß §22, Absatz 1 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (2) vom Anlagenbetreiber verlangt, dass keine schäd-

lichen Umwelteinwirkungen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, auftreten. Nach 

dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindest-

maß zu beschränken.  

Eine Konkretisierung dieser Anforderungen erfolgt in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen (AVV Baulärm (3)). Hierin sind gebiets-

abhängige Richtwerte für die Einwirkzeiten tags (7:00 bis 20:00 Uhr) und nachts (20:00 bis 

7:00 Uhr) sowie die Methodik zur Ermittlung der mit den Richtwerten zu vergleichenden Beur-

teilungspegel angegeben. Die Regelungen der AVV Baulärm unterscheiden sich teilweise 

deutlich von denen der anderen Vorschriften zum Lärmschutz (z. B. TA Lärm (4)). So wird in 

der AVV Baulärm im Gegensatz zur TA Lärm nicht die ungünstigste Nachtstunde zwischen 

22:00 und 06:00 Uhr zur Beurteilung herangezogen, sondern der Mittelungspegel über einen 

Beurteilungszeitraum zwischen 20:00 und 7:00 Uhr. Hierdurch wird der Baulärm über einen 
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längeren Zeitraum gemittelt und damit für den Anlagenbetreiber "günstiger" bewertet. Ande-

rerseits gelten nach AVV Baulärm auch in den so genannten Ruhezeiten zwischen 20:00 und 

22:00 Uhr sowie zwischen 6:00 und 7:00 Uhr die wesentlich strengeren Nachtrichtwerte. 

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte gemäß AVV Baulärm 

  Immissionsrichtwert in 
dB(A) 

 Gebiete tags nachts 
a) Gebiete, in denen nur gewerbliche oder industrielle Anlagen 

und Wohnungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für 
Aufsichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind 

70 70 

b) Gebiete, in denen vorwiegend gewerbliche Anlagen unterge-
bracht sind 

65 50 

c) Gebiete mit gewerblichen Anlagen und Wohnungen, in denen 
weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend 
Wohnungen untergebracht sind 

60 45 

d) Gebiete, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind 55 40 
e) Gebiete, in denen ausschließlich Wohnungen untergebracht 

sind 
50 35 

f) Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 
 
Die Beurteilungszeiten sind  tags  07:00 bis 20:00 Uhr 
 nachts  20:00 bis 07:00 Uhr 
 
Für Sonn- und Feiertage sind keine gesonderten Immissionsrichtwerte angegeben. Hier sind 

die gesetzlichen Regelungen des Landes (LImSchG Berlin (5) in Verbindung mit AV LImSchG 

(6)) zu beachten. 

Der jeweilige Immissionsort befindet sich 0,5 m vor dem geöffneten, vom Geräusch am stärks-

ten betroffenen Fenster von zum Aufenthalt von Menschen bestimmten Gebäuden bzw. in 1,2 

m Höhe über dem Erdboden in mindestens 3 m Entfernung von reflektierenden Flächen. 

Gemäß AVV Baulärm werden die wirksamen Zeitanteile von Baugeräuschen durch abgestufte 

Pegelabschläge berücksichtigt (siehe Tabelle 2). 

 

Tabelle 2:  Korrektur zur Berücksichtigung der Einwirkungsdauer gemäß 
AVV Baulärm 

Durchschnittliche tägliche Betriebsdauer in der Zeit von  
7:00 bis 20:00 Uhr 20:00 bis 7:00 Uhr Zeitkorrektur 

bis 2,5 h bis 2 h 10 dB(A) 
über 2,5 h bis 8 h über 2 h bis 6 h 5 dB(A) 

über 8 h über 6 h 0 dB(A) 
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Der Beurteilungspegel ist aus dem "Wirkpegel", d.h. aus dem mittleren Taktmaximalpegel 

(Taktzeit 5 sec) unter Berücksichtigung der Zeitkorrektur zu bilden. Somit sind eventuell erfor-

derliche Zuschläge für die Impulshaltigkeit von Geräuschen bereits berücksichtigt. Weitere 

Lästigkeitszuschläge bis zu 5 dB(A) können erforderlich werden bei Geräuschen mit deutlich 

hervortretenden Tönen (z.B. Singen, Heulen, Pfeifen, Kreischen). 

Der Immissionsrichtwert gilt als überschritten, wenn der Beurteilungspegel (als Mittelungspe-

gel) den jeweiligen Immissionsrichtwert überschreitet oder wenn nachts der Immissionsricht-

wert durch einzelne, kurzzeitige Pegelspitzen (als Taktmaximalwert bei einer Taktdauer von 5 

sec) um mehr als 20 dB(A) überschritten wird. 

Nicht als Baulärm angesehen werden Verkehrsgeräusche, die während der Baumaßnahme 

durch den Baustellenverkehr auf öffentlich gewidmeten Straßen, sowie durch Schienenverkehr 

verursacht werden.  

 

3 Methodik 
Die schalltechnische Untersuchung zum Baubetrieb basiert auf einem digitalen Berechnungs-

modell, in dem alle wesentlichen Entfernungen zwischen Quellen und Nachweisorten, Refle-

xionsflächen, Beugungskanten, Höhenlinien und anderen Einflussgrößen enthalten sind. Die 

Immissionsrechnungen erfolgen mittels der im PC-Programmpaket "SoundPlan" (Version 8.1 

vom November 2019) integrierten Rechenverfahren der AVV Baulärm und der ISO 9613-2. 

In das Berechnungsmodell sind die emissionsrelevanten Ausgangsdaten für alle berücksich-

tigten Schallquellen unter Beachtung der Zeitkorrektur nach AVV Baulärm eingegeben wor-

den. Entsprechend den Angaben der Bauphasenplanung wurde angenommen, dass die im-

missionsrelevanten Bauarbeiten ausschließlich tags zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr statt-

finden. 

Prognoseberechnungen unterliegen gewissen Unsicherheiten, die durch unterschiedliche Un-

sicherheitsquellen verursacht werden. Dies betrifft einerseits Unsicherheiten, die durch die Er-

mittlung der akustischen Ausgangsdaten (Schallleistungspegel u. ä.) sowie durch die Ideali-

sierungen der physikalischen Schallausbreitungsbedingungen innerhalb eines mathemati-

schen Ausbreitungsmodells hervorgerufen werden. Diese Unsicherheiten liegen üblicherweise 

im Bereich ± 1 dB(A) bis ± 3 dB(A) (siehe auch DIN ISO 9613-2 (7)). Wesentlich bedeutsamer 

als die o. g. Unsicherheiten sind jene, die die Schallabstrahlung der einzelnen Geräuschquel-

len betreffen. Hier sind Streuungen unterschiedlicher Typen bestimmter Maschinen, Anlagen 

und Fahrzeuge, Exemplarstreuungen bei gleichen Typen, Streuungen durch unterschiedliche 
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Lastpunkte bzw. Betriebsbedingungen, Streuungen durch Alterungs- und Wartungseffekte, 

Unsicherheiten hinsichtlich der Dauer bzw. Anzahl von geräuschverursachenden Ereignissen 

sowie Streuungen durch unterschiedliche Art und Weise der Bedienung von Maschinen wirk-

sam. Speziell im vorliegenden Fall von Baustellengeräuschen sind die planungsbedingten Un-

sicherheiten von erheblicher Bedeutung. Dies betrifft insbesondere Art, Typ, Anzahl und Zeit-

dauer von einzusetzenden Maschinen und Technologien. In ihrer Gesamtheit können diese 

Unsicherheiten durchaus die Größenordnung von 10 dB(A) erreichen. 

Aufgrund der außerordentlich vielen Einflussfaktoren ist es jedoch in den meisten Fällen nicht 

möglich, diese Unsicherheiten quantitativ zu bestimmen. Zur angemessenen Berücksichtigung 

dieser Unsicherheiten wird deshalb bei Prognoseberechnungen üblicherweise bewusst von 

sehr ungünstigen Annahmen bezüglich Emission, Auftretenshäufigkeit und -dauer der Quellen 

ausgegangen. Vorhandene Aussageunsicherheiten hinsichtlich dieser Parameter werden auf 

diese Weise so berücksichtigt, dass auch unter Einbeziehung der Unsicherheiten der akusti-

schen Mess- und Berechnungsverfahren eher eine Über- statt eine Unterschätzung der Ge-

räuschpegel eintritt (worst-case-Betrachtung). 

 

4 Örtliche Gegebenheiten 
Der geplante Betriebshof liegt im westlichen Winkel zwischen der Fern- bzw. S-Bahnstrecke 

Berlin-Königs Wusterhausen und der Köpenicker Straße im Bezirk Treptow-Köpenick (Ortsteil 

Adlershof). 

In westlicher Richtung schließen verschiedene Teilflächen des Wissenschafts- und Technolo-

gieparks Adlershof an, deren überwiegend gewerbliche Nutzung durch folgende Bebauungs-

pläne festgesetzt ist: 

• Bebauungsplan XV-51a (zwischen Rudower Chaussee, Bahngelände, Am Studio) 
festgesetzt am 30.06.2006 

• Bebauungsplan XV-51a-1 (zwischen Rudower Chaussee, Bahngelände, Am Studio) 
festgesetzt am 08.11.2016 

• Bebauungsplan XV-51c (zwischen Am Studio, Justus-von-Liebig-Str., Volmerstr.) fest-
gesetzt am 12.09.2005 

• Bebauungsplan XV-51c-1 (zwischen Am Studio, Justus-von-Liebig-Str., Volmerstr.) 
festgesetzt am 14.10.2013 

• Bebauungsplan XV-51d (zwischen Am Studio, Ernst-Ruska-Ufer, Volmerstr.) festge-
setzt am 26.05.2011 

• Bebauungsplan XV-51l (zwischen Bahnflächen, Köpenicker Str., Am Studio) festge-
setzt am 24.11.2016 

• Bebauungsplan XV-67a (zwischen Bahnanlage, Rudower Chaussee und Wagner-
Regeny-Str.) festgesetzt am 10.11.2011 
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• Bebauungsplan XV-72 (zwischen Am Studio, Albert-Einstein-Str., Volmerstr. und Ru-
dower Chaussee) festgesetzt am 03.03.2006 

 

Zwischen Köpenicker Straße und Teltowkanal liegt die Kleingartenanlage Teltowkanal III, auf 

einigen der Parzellen ist eine Dauerwohnnutzung vorhanden. 

Östlich der Bahnstrecke und des Adlergestells ist gewerbliche Nutzung entlang der Glienicker 

Straße vorhanden, es gelten folgende Bebauungspläne: 

• Bebauungsplan XV-65 (zwischen Otto-Franke-Str., Glienicker Weg, Adlergestell) fest-
gesetzt am 04.04.2006 

• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 9-43 (Grundstück Adlergestell 327 – 331/ Glieni-
cker Weg) festgesetzt am 31.05.2017 

 

Östlich des Adlergestells zwischen Büchnerweg und Radickestraße grenzt ein Wohngebiet mit 

3 – 4 geschossiger Blockrandbebauung an, ein Bebauungsplan hierfür existiert nicht. 

 

Immissionsorte 

Die Nachbargebäude des Wissenschafts- und Technologieparks Adlershof haben keine Fens-

ter, die zum geplanten Betriebshof hin exponiert sind, eine Berücksichtigung von Immission-

sorten ist daher nicht erforderlich. 

Die dauerwohnberechtigten Kleingartenparzellen (Köpenicker Str.) werden hinsichtlich ihrer 

Schutzwürdigkeit nach Kategorie c (vgl. Tabelle 1) eingestuft. 

 

5 Bauablauf 
Eine konkrete Bauphasenplanung ist zum jetzigen Zeitpunkt nur bedingt möglich. Aktuell er-

folgt von Seiten der Vorhabenträgerin die Vorbereitung zur Ausschreibung der Generalplanung 

zu den Gewerken. Nach der Erstellung der Entwurfs- (LPH 3, Genehmigungs- (LPH 4) und 

Ausführungsplanung (LPH 5) beginnt voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2022 die Aus-

schreibung und Vergabe bzw. Bindung von Generalunternehmern zur Ausführung der Bau-

maßnahme. 

Auf Grundlage des aktuellen Planungsstandes sowie bautechnischer Erfahrungswerte, wurde 

eine vorläufige Bauphasenplanung durch PST GmbH erstellt. Wichtigste Vorgabe war dabei, 
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die Inbetriebnahme des Betriebshofes zu Ende 2025 bzgl. Der Fahrzeugabstellungzu gewähr-

leisten. 

Abb. 2:Bauphasenplanung (Oktober 2020 – Dezember 2027)  

Aus den dargestellten Bauphasen wurden folgende schalltechnisch relevante Bauzu-

stände (BZ) abgeleitet: 

BZ 01:  Vorbereitende Arbeiten/ Kampfmittelsondierung 
Innerhalb des BZ01 sind alle bauvorbereitenden Maßnahmen zusammengefasst. 

Neben der Kampfmittelsondierung erfolgt ein Abbruch betonierter Strukturen im 

Untergrund. Die Aufbereitung des Rückbaumaterials soll mittels einer Brecher-

anlage erfolgen. Parallel ist der Betrieb einer Grundwasser-Behandlungsanlage 

geplant, sowie die Gründung der Stützwand zum Bahndamm hin mittels Spund-

wandbohlen. Der BZ 01 wird wie folgt untergliedert: 

BZ 01a: Arbeiten auf der Gesamtfläche (Beräumung, Rückbau) 
BZ 01b: Betrieb einer Brecheranlage 
BZ 01c:  Betrieb einer Grundwasser-Behandlungsanlage 
BZ 01d: Gründungsarbeiten Stützwand zum Bahndamm 

 
BZ 02:  Geländemodellierung 

Innerhalb des BZ02 erfolgen der Auftrag von ca. 52.600 m³ Aufschüttungsmate-

rial sowie die Verdichtung und die Geländemodellierung.  
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BZ 03:  Gleisbau (Straßenbahn) Betriebshof 
Der BZ03 wird getrennt für die beiden u.g. Teilflächen betrachtet. Er erfolgt in 

Fertigteilbauweise. 

BZ 03a: Gleisbau Freiflächen 
BZ 03b: Gleisbau Abstellanlage mit Fahrleitungsmastfundamenten 

 
BZ 04:  Fahrleitung + Masten  

Die Herstellung der Fahrleitungsanlage erfordert Mastgründungen (Rammrohre) 

im Bereich der Straßenbahn-Gleisanlage. 

 
Ingenieurbauwerke: 
Die Errichtung der vorgesehenen Ingenieurbauwerke wird nicht separat betrachtet, da 

hier im Hinblick auf die Schallleistung ähnliches Gerät wie beim BZ 02a zum Einsatz 

kommt.  

Baustellenverkehr: 
Die Geländemodellierung (BZ 02) erfordert eine größere Menge Aufschüttungsmaterial, 

nach derzeitigem Kenntnisstand ca. 52.600 m³. Sofern ein Transport per LKW erfolgen 

soll, sind hierzu ca. 2.630 LKW-Anfahrten nötig. Die Zuführung erfolgt über das öffentli-

che Straßenland (Köpenicker Straße) und stellt somit keinen Baustellenlärm im eigentli-

chen Sinne dar.  

Bei gleichmäßiger Verteilung ergäben sich rechnerisch 35 LKW-Anfahrten je Woche. Die 

Köpenicker Straße weist einen DTV-Wert von 27.000 Kfz auf bei insgesamt 972 Lkw1. 

Vor diesem Hintergrund werden potenzielle Lärmauswirkungen der Baustelle, die durch 

Lieferverkehr auf öffentlichen Straßen entstehen, nicht weiter betrachtet, dies trifft auch 

für die diskutierte Möglichkeit einer nächtlichen Baustellenanlieferung zu.  

 

6 Schallemissionen 
Aufgrund der Baucharakteristik während der einzelnen Bauzustände werden überwiegend Flä-

chenschallquellen modelliert. Dabei wird unterstellt, dass sich die eingesetzten Baumaschinen 

innerhalb dieser Fläche bewegen. 

                                                
1  Umweltatlas Berlin: Verkehrsstärkenkarte 2014 (VLB); Senatsverwaltung für Stadtentwick-

lung und Wohnen 
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Als Linienquelle wird die Spundwandgründung zur Bahnstrecke modelliert, als Punktquellen 

werden die Brecheranlage und die Grundwasserbehandlungsanlage modelliert. 

Die Angaben zum Schallleistungspegel der einzelnen Quellen wurden größtenteils aus Litera-

turangaben entnommen, teilweise wurden eigene Messwerte verwendet. Die Impulshaltigkeit 

ist bei den angegebenen Schallleistungen bereits berücksichtigt. Die Lage der einzelnen 

Schallquellen geht aus den Lageplänen in Anhang 2 hervor.  

Die während der Geräuscherzeugung wirksamen Schallleistungspegel sowie auch die immis-

sionswirksamen (d.h. unter Berücksichtigung der Einsatzzeiten anzusetzenden) Schallleis-

tungspegel aller berücksichtigten Quellen sind nachfolgend beschrieben: 

Bauzustand 01: Vorbereitende Maßnahmen, Beräumung, Kampfmit-
telsondierung, Spundwandgründung  

BZ 01a:  Arbeiten auf der Gesamtfläche (Beräumung, Rückbau) 

Baumaschine/ Arbeitsvor-
gang 

LWAT Anzahl Einwirkzeit K LWAr 

  dB(A) Stück h dB(A) dB(A) 
Kettenbagger 107 3 8 -5 106,8 
Freischneider 116 5 6 -5 118,0 
Abbruchmeißel 118 1 4 -5 113,0 
LKW 97 12 8 -5 102,8 
Radlader 104 2 8 -5 102,0 
Vibrationswalze 108 1 4 -5 103,0 
Schallleistungspegel   LWAr,ges =  119,7 

LWAT:  Schallleistungspegel 
K: Zeitkorrektur nach AVV Baulärm 
LWAr: resultierender Schallleistungspegel 
 

BZ 01b: Betrieb einer Brecheranlage 

Baumaschine/ Arbeitsvor-
gang 

LWAT Anzahl Einwirkzeit K LWAr 

  dB(A) Stück h dB(A) dB(A) 
Brecheranlage 114,5 1 8 -5 109,5 
Kettenbagger 107 1 5 -5 102,0 
Schallleistungspegel   LWAr,ges =  110,2 

 

BZ 01c: Grundwasser-Behandlungsanlage 

Baumaschine/ Arbeitsvor-
gang 

LWAT Anzahl Einwirkzeit K LWAr 

  dB(A) Stück h dB(A) dB(A) 
GW-Anlage 105 1 13 0 105 
Schallleistungspegel   LWAr,ges =  105 
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BZ 01d:  Herstellen Spundwandgründung zum Bahnkörper 

Baumaschine/ Arbeitsvor-
gang 

LWAT Anzahl Einwirkzeit K LWAr 

  dB(A) Stück h dB(A) dB(A) 
Vibrationsramme 121 1 6 -5 116,0 
Kettenbagger m. Bohrgerät 107 1 8 -5 102,0 
LKW 97 4 8 -5 98,0 
Schallleistungspegel   LWAr,ges =  116,2 

 

Es ist davon auszugehen, dass die in BZ01 gefassten Arbeiten teilweise parallel durchgeführt 

werden. In der schalltechnischen Berechnung wird zur sicheren Seite hin ein Parallelbetrieb 

aller Schallquellen angesetzt. 

 

BZ 02:  Geländemodellierung 
 

Baumaschine/ Arbeitsvor-
gang 

LWAT Anzahl Einwirkzeit K LWAr 

  dB(A) Stück h dB(A) dB(A) 
Kettenbagger 107 3 10 0 111,8 
Planierraupe 105 2 10 0 108,0 
Rüttelplatte 113 2 6 -5 111,0 
LKW 97 12 8 -5 102,8 
Radlader 104 2 8 -5 102,0 
Vibrationswalze 108 1 4 -5 103,0 
Schallleistungspegel   LWAr,ges =  116,0 

 

BZ 03:  Gleisbau Straßenbahngleise 
 

Baumaschine/ Arbeitsvor-
gang 

LWAT Anzahl Einwirkzeit K LWAr 

  dB(A) Stück h dB(A) dB(A) 
Kettenbagger 107 3 10 0 111,8 
Mobilkran 108 2 5 -5 106,0 
Schweißgerät 106 2 6 -5 104,0 
LKW 97 12 8 -5 102,8 
Radlader 104 2 8 -5 102,0 
Stromerzeuger 107 1 10 0 107,0 
Schallleistungspegel   LWAr,ges =  114,8 

 

Die Gleisbauarbeiten werden in zwei räumlich getrennten Teilflächen untersucht, einmal auf 

den Freiflächen, einmal im Bereich der Abstellanlage. 
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BZ 04:  Fahrleitungsmaste 
 

Baumaschine/ Arbeitsvor-
gang 

LWAT Anzahl Einwirkzeit K LWAr 

  dB(A) Stück h dB(A) dB(A) 
Vibrationsramme 121 2 6 -5 119,0 
Kettenbagger 107 2 8 -5 105,0 
LKW 97 4 8 -5 98,0 
Schallleistungspegel   LWAr,ges =  119,2 

 

 

7 Schallimmissionen und Beurteilung 
Die Berechnungsergebnisse sind tabellarisch in Anhang 3 zusammengestellt.  

• Bauzustand 01 – Bauvorbereitende Maßnahmen: Während der bauvorbereitenden 
Maßnahmen kommt es im Bereich Adlergestell zu Überschreitungen des Tagesrichtwertes 
von bis zu 7 dB(A), im Bereich Köpenicker Straße von bis zu 3 dB(A). 
Maßgeblich für die Überschreitungen sind die angesetzten Geräte während der Flächen-
beräumung, namentlich die Freischneider. In der konkreten Bauausführung ist davon aus-
zugehen, dass die Freischneider nur wenige Tage zum Einsatz kommen. Die Brecheran-
lage und die Grundwasserbehandlungsanlage sind hinsichtlich des Immissionsbeitrages 
nachrangig, sie sollten nicht am Rand der Baufläche aufgestellt werden. 
Die Spundwandgründung an der Bahnstrecke ist ebenfalls eine maßgeblich Ursache für 
die Richtwertüberschreitungen. 

• Bauzustand 02 – Geländemodellierung: Die Richtwerte werden nicht überschritten. 
• Bauzustand 03a – Gleisbau Straßenbahngleise: Die Richtwerte im Bereich Adlergestell 

werden um 2-6 dB(A) überschritten. 
• Bauzustand 03b – Gleisbau Restflächen: Die Richtwerte werden eingehalten. 
• Bauzustand 04 – Fahrleitungsmaste: Die Richtwerte im Bereich Adlergestell werden um 

5-11 dB(A) überschritten, im Bereich Köpenicker Straße um bis zu 3 dB(A). Hier kann die 
Wahl einer anderen Bautechnologie (z.B. Bohrgründung) oder die Festschreibung einer 
emissionsarmen Vibrationsramme in der Bauausschreibung zu deutlichen Pegelminderun-
gen führen. 
 

Die ermittelten Beurteilungspegel liegen bei den geräuschintensiven Bauphasen somit bei ca. 

65 dB(A), dies entspricht Richtwertüberschreitungen von 10 dB(A). 



 

 

Schalltechnische Untersuchung 
BFADL – Neubau Straßenbahnbetriebshof Adlershof 

 

19-070-10V1 15 

Da in der jetzigen frühen Planungsphase keine detaillierten Bauabläufe vorliegen, erfolgte zur 

sicheren Seite hin eine zeitgleiche Betrachtung verschiedenster Bautätigkeiten, die es in Re-

alität so nicht geben wird. Ebenfalls zu früh ist es, einen ggf. vorhandenen räumlichen Baufort-

schritt nachzubilden, der zu einer weiteren Minderung der Beurteilungspegel führen wird.  

Generell ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, dass das Umfeld des Bauvorhabens be-

reits einer sehr großen Vorbelastung durch Verkehrslärm ausgesetzt ist. Unter Berücksichti-

gung des Urteils BVerwG 7 A 24.11 (RN 32) ist die Vorbelastung bei der Beurteilung der Zu-

mutbarkeit von Baulärm zu berücksichtigen, sofern diese im Einwirkungsbereich der Baustelle 

über den Richtwerten der AVV Baulärm liegt.  

Für das Land Berlin liegt die strategische Lärmkartierung 2017 im Umweltatlas digital vor. Für 

die Gebäude Adlergestell 275 – 283 sind nachfolgend die Fassadenpegel für den Gesamtlärm 

(LDEN Tag-Abend-Nacht) dargestellt.  

Der LDEN wird nach einer anderen Methodik gebildet, als z.B. die Beurteilungspegel nach AVV 

Baulärm und ist daher nur bedingt vergleichbar. 

 

Abb. 3: Strategische Lärmkarte Berlin (2017) Bereich Adlergestell  

Zweifellos herrscht jedoch am Adlergestell eine sehr deutliche Vorbelastung an den Fassaden, 

die bei der Lärmkartierung zu einer Einstufung in die zweithöchste Kategorie (LDEN 70 – 75 

dB(A)) führt.  
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Vor diesem Hintergrund wird eingeschätzt, dass durch das Baugeschehen am Straßenbahn-
betriebshof Adlershof nur ein geringes Konfliktpotenzial entsteht. 
 

 

8 Schallschutz 
Bei innerstädtischen Baumaßnahmen besteht neben der allgemeinen Pflicht zur Einhaltung 

des Standes der Technik eine weitergehende Veranlassung für technische Lärmminderungs-

maßnahmen, sofern bereits in der Planungsphase Richtwertüberschreitungen abzusehen 

sind. Die Planung und Organisation der Baumaßnahmen sollte daher weitestgehend die Be-

lange des Lärmschutzes berücksichtigen: 

1. Für die auf der Baustelle zum Einsatz kommenden Geräte sollte die Forderung nach lärm-
armen Typen aufgenommen werden (Einsatz von Maschinen und Aggregaten mit dem 
Umweltzeichen "Blauer Engel"; Beachtung der Forderungen der Geräte- und Maschinen-
lärmschutzverordnung - 32. BImSchV). Als Baumaschinen (bspw. Bagger) sollten solche 
mit möglichst geringer Leistung ausgewählt werden. 

2. Längere Leerlaufzeiten (Abstellen von Maschinen und LKW mit laufendem Motor) im Nah-
bereich der Wohnbebauung sollten vermieden werden. 

3. Einsatz alternativer Bautechnologien zum Einbringen der Verbauträger. 

4. Anlieger sind rechtzeitig über die Baumaßnahmen in Kenntnis zu setzen. 

5. Beschwerden sollten ernst genommen werden; entsprechende Maßnahmen zur Lärmmin-
derung (Verringerung der Einsatzzeiten oder Austausch bestimmter Maschinen und Ge-
räte, Einleitung von technischen Maßnahmen zur Lärmminderung) sollten geprüft werden.  

6. Es sollte unbedingt darauf geachtet werden, alle lärmintensiven Tätigkeiten wie geplant 

während der Tages-Stunden durchzuführen. 

7. Im Rahmen dieser erstellten Schalltechnischen Untersuchung werden trotz prognostizierter 

Richtwertüberschreitungen der AVV Baulärm nur in begrenztem Umfang konkrete Maßnah-

men zum Schutz vor Baulärm untersucht. Dies ist damit zu begründen, dass die genauen 

Arbeitsabläufe und -zeiten der in den einzelnen Bauzuständen zum Einsatz kommenden 

Baumaschinen sowie die Umsetzbarkeit geeigneter Maßnahmen zum Schutz vor Baulärm 

erst nach Ausschreibung der Bauleistungen und deren Vergabe bekannt sein werden. Erst 

ab diesem Zeitpunkt sind alle Randbedingungen bekannt, die im Einzelnen eine Prüfung 

der Umsetzbarkeit ggf. erforderlicher Schall- und Erschütterungsschutzmaßnahmen sowie 

deren Dimensionierung und Ermittlung ihrer Wirksamkeit gestatten. Prognosen bieten die 
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Möglichkeit, bereits vor Beginn einzelner Baumaßnahmen konkret zu prüfen, durch welche 

Schutzmaßnahmen eine Konfliktreduzierung erreicht werden kann. 

 

9 Zusammenfassung 
Mit Hilfe einer schalltechnischen Berechnung wird das Konfliktpotenzial bestimmt, das sich 

durch den Baulärm bei Realisierung des Vorhabens Straßenbahnbetriebshof Adlershof ergibt. 

Hierzu werden Annahmen im Hinblick auf schalltechnisch relevante Bauzustände und einge-

setzte Baumaschinen getroffen und die zugehörigen Beurteilungspegel errechnet, um die Aus-

wirkungen auf die Nachbarschaft einzuschätzen.  

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass während des Baubetriebes mit erhöhten Lärmim-

missionen in der Nachbarschaft zu rechnen ist. Die Richtwerte der AVV Baulärm werden im 

Bereich Adlergestell um bis zu 11 dB(A) überschritten.  

Aufgrund der hohen Lärmvorbelastung im Untersuchungsgebiet geht mit den ermittelten Richt-

wertüberschreitungen jedoch nur ein begrenztes Konfliktpotenzial einher.  
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BVG Adlershof
Beurteilungspegel - BZ01 Vorbereitende Arbeiten 

KMR

Immissionsort SW Nutzung HR RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB
Adlergestell 275 EG WA SW 55 59 4

1.OG 55 59 4
2.OG 55 60 5

Adlergestell 277 EG WA SW 55 59 4
1.OG 55 60 5
2.OG 55 60 5

Adlergestell 279 EG WA SW 55 60 5
1.OG 55 60 5
2.OG 55 61 6
3.OG 55 61 6

Adlergestell 281 EG WA SW 55 60 5
1.OG 55 61 6
2.OG 55 61 6
3.OG 55 62 7

Adlergestell 283 EG WA SW 55 60 5
1.OG 55 61 6
2.OG 55 62 7

Köpenicker Straße 69 EG MI NO 60 61 1
Köpenicker Straße 69 EG MI NW 60 61 1
Köpenicker Straße 69 EG MI SW 60 51 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 62 2
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 59 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 59 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 63 3
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 48 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 58 ---

SoundPLAN 8.1

Projekt-Nr.: 
Rechenlauf-Nr.: RGLK0002.res

KSZ Ingenieurbüro GmbH  Bühringstraße 12  13086 Berlin
Tel.: 030/44 00 87 93
Fax: 030/44 00 87 95
www.ksz-akustik.de
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BVG Adlershof
Beurteilungspegel

BZ02 Geländemodellierung

Immissionsort SW Nutzung HR RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB
Adlergestell 275 EG WA SW 55 51 ---

1.OG 55 52 ---
2.OG 55 53 ---

Adlergestell 277 EG WA SW 55 51 ---
1.OG 55 53 ---
2.OG 55 54 ---

Adlergestell 279 EG WA SW 55 52 ---
1.OG 55 53 ---
2.OG 55 54 ---
3.OG 55 55 ---

Adlergestell 281 EG WA SW 55 52 ---
1.OG 55 53 ---
2.OG 55 54 ---
3.OG 55 55 ---

Adlergestell 283 EG WA SW 55 52 ---
1.OG 55 54 ---
2.OG 55 55 ---

Köpenicker Straße 69 EG MI NO 60 54 ---
Köpenicker Straße 69 EG MI NW 60 54 ---
Köpenicker Straße 69 EG MI SW 60 44 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 55 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 51 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 52 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 57 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 40 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 53 ---

SoundPLAN 8.1

Projekt-Nr.: 19-070-10
Rechenlauf-Nr.: RGLK0201.res

KSZ Ingenieurbüro GmbH  Bühringstraße 12  13086 Berlin
Tel.: 030/44 00 87 93
Fax: 030/44 00 87 95
www.ksz-akustik.de
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BVG Adlershof
Beurteilungspegel

BZ03a Gleisbau Abstellanlage mit 
Hallenfundamenten (ohne Halle)

Immissionsort SW Nutzung HR RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB
Adlergestell 275 EG WA SW 55 55 ---

1.OG 55 57 2
2.OG 55 59 4

Adlergestell 277 EG WA SW 55 55 ---
1.OG 55 58 3
2.OG 55 60 5

Adlergestell 279 EG WA SW 55 55 ---
1.OG 55 58 3
2.OG 55 60 5
3.OG 55 61 6

Adlergestell 281 EG WA SW 55 55 ---
1.OG 55 58 3
2.OG 55 60 5
3.OG 55 61 6

Adlergestell 283 EG WA SW 55 55 ---
1.OG 55 57 2
2.OG 55 60 5

Köpenicker Straße 69 EG MI NO 60 53 ---
Köpenicker Straße 69 EG MI NW 60 53 ---
Köpenicker Straße 69 EG MI SW 60 43 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 54 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 51 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 51 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 54 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 40 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 47 ---
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BVG Adlershof
Beurteilungspegel

BZ03b Gleisbau Restflächen

Immissionsort SW Nutzung HR RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB
Adlergestell 275 EG WA SW 55 49 ---

1.OG 55 49 ---
2.OG 55 49 ---

Adlergestell 277 EG WA SW 55 49 ---
1.OG 55 49 ---
2.OG 55 49 ---

Adlergestell 279 EG WA SW 55 49 ---
1.OG 55 50 ---
2.OG 55 50 ---
3.OG 55 50 ---

Adlergestell 281 EG WA SW 55 49 ---
1.OG 55 50 ---
2.OG 55 50 ---
3.OG 55 50 ---

Adlergestell 283 EG WA SW 55 50 ---
1.OG 55 50 ---
2.OG 55 51 ---

Köpenicker Straße 69 EG MI NO 60 54 ---
Köpenicker Straße 69 EG MI NW 60 54 ---
Köpenicker Straße 69 EG MI SW 60 45 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 53 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 51 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 52 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 57 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 40 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 54 ---
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BVG Adlershof
Beurteilungspegel

BZ04 OLA

Immissionsort SW Nutzung HR RW,T

dB(A)

LrT

dB(A)

LrT,diff

dB
Adlergestell 275 EG WA SW 55 60 5

1.OG 55 62 7
2.OG 55 64 9

Adlergestell 277 EG WA SW 55 60 5
1.OG 55 63 8
2.OG 55 64 9

Adlergestell 279 EG WA SW 55 61 6
1.OG 55 63 8
2.OG 55 65 10
3.OG 55 66 11

Adlergestell 281 EG WA SW 55 61 6
1.OG 55 63 8
2.OG 55 65 10
3.OG 55 66 11

Adlergestell 283 EG WA SW 55 61 6
1.OG 55 63 8
2.OG 55 65 10

Köpenicker Straße 69 EG MI NO 60 61 1
Köpenicker Straße 69 EG MI NW 60 61 1
Köpenicker Straße 69 EG MI SW 60 51 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 61 1
Köpenicker Straße 89 EG MI NO 60 58 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 59 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI NW 60 63 3
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 47 ---
Köpenicker Straße 89 EG MI SW 60 60 ---
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